
aus. 
politik 
und

beilage 
zur 
wochen 
Zeitung 
das Parlament

ISSN 0479-611 X

B 18/79
5. Mai 1979

Peter Lock / Herbert Wulf

Rüstung und Unterentwicklung

Dieter O. A.Wolf

Die Entscheidung über den 
Einsatz von Nuklearwaffen



Peter Lock, Assistent am Institut für Politische Wissenschaft, Universität 
Hamburg; mehrjähriger Aufenthalt in Ecuador.

Herbert Wulf, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Friedens-
forschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg; mehrjähriger Auf-
enthalt in Indien.

Gemeinsame Veröffentlichungen u. a.: Rüstung und Unterentwicklung. Die ver-
schärfte Militarisierung. Iran, Indien, Griechenland/Türkei, Reinbek 1976 (zu-
sammen mit U. Albrecht und D. Ernst); Arbeitsplätze durch Rüstung? Warnung vor 
falschen Hoffnungen, Reinbek 1978 (zusammen mit U. Albrecht); Review of Re-
search Trends and Annotated Bibliography: Social and Economic Consequences 
of the Arms Race and of Disarmament, UNESCO, Reports and Papers in the 
Social Sciences No. 39, 1978 (Mitautoren).

Dieter O. A. Wolf, Dr. phil., geb. 1939; Bachelor of Arts, Postgraduate Diplo- 
ma in International Relations; Politikwissenschaftler und Publizist, Bonn; freier 
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Wissenschaft und Politik, Forschungs-
institut für internationale Politik und Sicherheit, Ebenhausen (1970—1975); Lehr-
beauftragter an der Universität München (seit 1970) und der University of Mary-
land, European Division (seit 1978); Major d. R.; Mitglied des International In-
stitute for Strategie Studies (IISS), London.

Veröffentlichungen: „Präsidenten-Krieg" in Vietnam? Kompetenzen, Entschei-
dungsverfahren und Verhalten von Präsident und Kongreß im Indochinakonflikt, 
München und Wien 1973; Die Kriegsrechte in den Vereinigten Staaten. Analyse 
der verfassungsrechtlichen und politischen Auseinandersetzung zwischen Präsi-
dent und Kongreß um die „War Powers" (zus. mit Manfred A. Dauses), Berlin 
1979; Sicherheit und Frieden. Politik zwischen Verteidigung und Rüstungskon-
trolle (hrsg. zus. mit Wolfgang Fechner), Schriftenreihe der Bundeszentrale für 
politische Bildung, Bonn 1979, Buchhandelsausgabe: Europa Union Verlag, Bonn 
1979; Sicherheitspolitik. Ein Lehr- und Studienbuch (zus. mit Günter Walpuski), 
München/Wien (erscheint im Juni 1979); Weltraum und Sicherheit (zus. mit 
Manfred A. Dauses und Hubert Hoose), Bad Honnef-Erpel (erscheint im Juni 1979).

Herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung, 
Berliner Freiheit 7, 5300 Bonn/Rhein.

Leitender Redakteur: Dr. Enno Bartels. Redaktionsmitglieder: 
Paul Lang, Dr. Gerd Renken, Dr. Klaus W. Wippermann.

Die Vertriebsabteilung der Wochenzeitung DAS PARLAMENT, Fleischstr. 61—65, 
5500 Trier, Tel. 06 51/4 61 71, nimmt entgegen
— Nachforderungen der Beilage „Aus Politik und Zeitgeschichte";
— Abonnementsbestellungen der Wochenzeitung DAS PARLAMENT einschließ-
lich Beilage zum Preis von DM 12,60 vierteljährlich (einschließlich DM 0,72 Mehr-
wertsteuer) bei Postzustellung;
— Bestellungen von Sammelmappen für die Beilage zum Preis von DM 6,— zu-
züglich Verpackungskosten, Portokosten und Mehrwertsteuer.
Die Veröffentlichungen in der Beilage „Aus Politik und Zeitgeschichte" stellen 
keine Meinungsäußerung des Herausgebers dar; sie dienen lediglich der Unter-
richtung und Urteilsbildung.



Peter Lock / Herbert Wulf

Rüstung und Unterentwicklung

I. Einleitung: Aufrüstung und Konflikte in Entwicklungsländern

Die siebziger Jahre werden kaum als die von 
den Vereinten Nationen proklamierte zweite 
Entwicklungsdekade in die Geschichte einge-
hen. Die amerikanische Studie „World Milita-
ry and Social Expenditures 1978" 1) kommt zu 
folgender Einschätzung des Rüstungstransfers 
in die Dritte Welt:

„Die steigenden Militärbudgets in den Ent-
wicklungsländern und die Ausbreitung von 
Waffen und Technologie gleichermaßen sind 
Zeichen einer beschleunigten Verteilung mili-
tärischer Macht. Neuer Reichtum in den Erd-
ölförderländern, ein Streben nach größerer Ei-
genständigkeit in der Waffenproduktion und 
die ungebremsten Exportpraktiken der Liefer-
länder gehören zu den Triebkräften dieser 
Ausbreitung.

Militärausgaben, gemessen in konstanten 
Preisen, haben einige spektakuläre Steigerun-
gen in den Entwicklungsländern während der 
gleichen Periode erfahren. Die Ausgaben ha-
ben sich im Fernen Osten beinahe verdrei-
facht, vervierfacht in Südostasien, versechs-
facht in Afrika und vervierzehnfacht im Mitt-
leren Osten. Die Breite und Stärke dieses 
Sprunges, der sich ereignet hat, verdeutli-
chen, daß der Rüstungswettlauf eine weltwei-
te Erscheinung ist, die letztlich nur durch die 
umfassendsten universellen Mittel kontrol-
liert werden kann.

Die rasche Anhäufung von Feuerkraft und 
komplexer Bewaffnung in der Dritten Welt ist 
von einer Ausweitung der Mannschaftsstär-
ken und Budgets begleitet. Der sichtbarste In-
dikator der Rüstungsproliferation sind Anzahl 
und Typen der Waffen, die aus den entwik- 
kelten Nationen transferiert werden. Zu den 
Lieferungen während der letzten zehn Jahre 
gehören 12 000 Flugzeuge, die Hälfte davon 
im Überschallbereich, und 30 000 Raketen."

Allem Anschein nach setzt sich bislang die 
Tendenz steigender Rüstungslieferungen in 
Entwicklungsländer ungeachtet der teilweise 

’ besorgniserregenden Verschuldungssituation 
fort. Vor allem lagern die gelieferten Waffen

Die Arbeit geht auf ein Projekt zurück, das von 
der Deutschen Gesellschaft für Friedens- und Kon-
fliktforschung e. V. — DGFK gefördert wurde. 

nicht nur in den Arsenalen, sondern werden 
bei zwischenstaatlichen und häufiger noch 
bei innergesellschaftlichen Konflikten einge-

setzt. Die sichtbaren Konfliktherde in der 
Weltpolitik befinden sich heute in der Mehr-
zahl in den Regionen der unterentwickelten

1) Ruth L. Sivard, World Military and Social Ex-
penditures 1978, Leesburg/Virginia 1978, S. 7. Die 
Ausgabe 1976 dieser Studie ist in Deutsch veröf-
fentlicht in: Militärpolitik Dokumentation Nr. 2/ 
1976.



Welt. Fast alle kriegerischen Auseinanderset-
zungen der sogenannten Nachkriegszeit wur-
den in der Dritten 2 Welt ausgetragen ).

Am Prozeß der Aufrüstung in Entwicklungs-
ländern sind die Industrieländer durch Trans-
fer von Rüstung, Rüstungsproduktionstechno-
logie und Entsendung von Fachleuten ent-
scheidend beteiligt. Er verläuft parallel zu ei-
ner zunehmenden Internationalisierung des 
weltwirtschaftlichen Gefüges. Dieser Prozeß 
der Internationalisierung ist insofern von Be-
lang, als er, zumindest mittelbar, diejenigen 
sozio-ökonomischen Strukturen verursacht, die 
zur beständigen Ausbreitung rüstungsindustri-
eller Vorhaben in heute fast fünfzig Entwick-
lungsländern führen. Negativposten nahezu 
aller in der Dritten Welt beobachtbaren Ent- 
wicklungs- und Industrialisierungsbemühun-
gen sind die geringen Beschäftigungseffekte. 
Sie sind völlig unzureichend, um die rasch 
wachsende Zahl erwerbsfähiger Personen mit 
Arbeit zu versorgen, und bewirken, daß sich 
die materielle Not einer Mehrheit der Be-
völkerung in der Dritten Welt verschärft. Je 
nach Entwicklungsstand und Grad der Welt-
marktorientierung des industriellen Sektors 
ist eine dichotomische Aufteilung der Bevölke-
rung in einen relativ wohlhabenden, moder-
nen Sektor und eine Mehrheit zu beobachten, 
die zunehmend aus der Dynamik wirtschaft-
licher Entwicklung herausgedrängt und ihrer 
Reproduktionsmöglichkeiten beraubt wird.
Die sich verschärfenden sozialen Gegensätze 
erfordern zur Aufrechterhaltung der beste-
henden Struktur die soziale Abschottung der 
Wachstums- und Wohlstandsinseln immer 
häufiger auch mit militärischen Mitteln. Die 
volkswirtschaftlichen Kosten des unweiger-
lich einsetzenden Militarisierungsprozesses 
verschärfen die sozialen Gegensätze und ab-
sorbieren zugleich knappe Ressourcen, die 
zur Überwindung der sozialen Gegensätze 
notwendig wären. Die außenpolitischen Ko-
sten dieses Militarisierungsprozesses schla-
gen sich vor allem in rüstungstechnologischer 
Abhängigkeit nieder und verstärken damit he-
gemoniale Einfluß- und Pressionsmöglichkei-
ten durch Lieferländer.

Aus ungleichen Wirtschaftsbeziehungen zwi-
schen Industrie- und Entwicklungsländern, 
deren Asymmetrie durch die Aufrüstung wei-
ter verstärkt wird, leiten die Regierungen der 
meisten Entwicklungsländer die Notwendig-
keit einer neuen Weltwirtschaftsordnung ab.

2) Istvan Kende, Dynamic of Wars, of Arms Trade 
and of Military Expenditures in the „Third World" 
1945—1976, in: Instant Research on Peace and 
Violence, 2/1977, S. 59—67.

Bei einem Scheitern dieser Bemühungen sind 
die für die Bundesrepublik Deutschland wichti-
gen außenwirtschaftlichen Beziehungen gefähr-
det. Auch militärische Konfrontationen zwi-
schen Nord und Süd können langfristig nicht 
ausgeschlossen werden.

In dieser Arbeit soll zunächst der Aufrü-
stungsprozeß in Entwicklungsländern in sei-
nen verschiedenen Dimensionen untersucht 
werden. Dies erfordert einleitend einige An-
merkungen zur Konkurrenz der Systeme 
(USA und Sowjetunion) in der Dritten Welt. 
Im zweiten Abschnitt werden verschie-
dene Ursachen für diesen Aufrüstungs- und 
Militarisierungsprozeß aufgeführt. Abschnitt 
III verdeutlicht die Schwierigkeiten der exak-
ten Erfassung von Rüstungstransferdaten und 
problematisiert deren Präsentation in den 
Standardhandbüchern der Abrüstungs- und 
Strategieinstitute; es werden sodann einige 
Anhaltspunkte zur Größenordnung und zu 
den regionalen Schwerpunkten des Rüstungs-
exportes und des Transfers von rüstungstech-
nologischem Fachpersonal gegeben. Abschnitt 
IV beschreibt eine in ihrer Quantität neue Di-
mension des Aufrüstungsprozesses: Rüstungs-
produktionsprogramme in Entwicklungslän-
dern. Anschließend werden die Auswirkun-
gen des Rüstungstransfers in Entwicklungs-
ländern und in Industrieländern untersucht. 
Es wird die These vertreten, daß Rüstungsex-
porte langfristig keine positiven Beschäfti-
gungseffekte haben. Die Arbeit kommt zu 
dem Ergebnis, daß eine neue Weltwirtschafts-
ordnung Abrüstungsmaßnahmen einschließen 
muß, um eine drohende militärische Konfron-
tation zu verhindern.

Die Süddimension des Ost-West-Konfliktes

Trotz der Rüstungskontrollverhandlungen — 
wie SALT und MBFR —, die die Rüstungs-
dynamik zwischen NATO und WVO kontrol-
lieren und einschränken sollen, gewinnt das 
wirtschaftliche und militärische Potential, das 
sich in der Ost-West-Auseinandersetzung ge-
genübersteht, zunehmend eine „Süddimen- 
sion". Dadurch haben sich die Möglichkeiten 
für Konfliktparteien in der Dritten Welt stark 
erweitert, sich politische, wirtschaftliche und 
häufig auch militärische Unterstützung direk-
ter oder indirekter Art zu sichern. Dies gilt 
gleichermaßen für zwischenstaatliche und in-
nergesellschaftliche Konflikte.
Der Prozeß konkurrierender hegemonialer 
Durchdringung der Dritten Welt hat immer 
häufiger eine direkte oder indirekte militä-
rische Dimension. Im Vietnam-Krieg hat sie 
bislang ihre extremste Form gefunden. Die 



Reisfelder und Regenwälder dieses Landes 
wurden mit dem vollständigen Arsenal mo-
derner Kriegstechnologie — mit Ausnahme 
nuklearer Waffen — überzogen. Aber auch in 
anderen Fällen ändert sich durch militärische 
Unterstützung im Rahmen globaler System-
konkurrenz das Niveau der militärischen 
Konfliktaustragung schlagartig. Volumen und 
technologisches Niveau der Rüstung entwik- 
keln sich losgelöst von den in der jeweiligen 
Region vorliegenden wirtschaftlichen und 
technologischen Gegebenheiten.

Im Hinblick auf die tatsächliche Austragung 
von Konflikten bedeutet die Ausweitung des 
Ost-West-Konfliktes auf die Dritte Welt eine 
erhebliche Eskalation mit verheerenden Fol-
gen vor allem für die jeweilige Zivilbevölke-
rung. Aktuelle Beispiele für die Gewaltsteige-
rung in den Auseinandersetzungen, die man 
auch als Stellvertreterkriege bezeichnen 
kann, sind die Konflikte im Libanon und in 
Zaire. Generell tendiert jede innenpolitische 
Konfrontation in den Staaten der Dritten Welt 
dahin, das Muster der west-östlichen Kon-
frontation ideologisch zu reproduzieren, und 
entsprechend versuchen vor allem die Verei-
nigten Staaten und die Sowjetunion die je-
weilige politische Situation für ihre Interes-
sen zu instrumentalisieren. Dabei besteht eine 
große Neigung, militärisch Hilfestellung zu 
leisten.

Der Transfer komplexer Waffensysteme in 
die Dritte Welt oder der Versuch, derartige 
Systeme in Entwicklungsländern zu fertigen, 
bedeutet, gemessen am bisherigen Industriali-
sierungsniveau, zwangsläufig einen technolo-
gischen Sprung und führt zu entsprechenden 
Disproportionalitäten im Wirtschaftsgefüge 
und der zumeist schwach entwickelten Indu-
striestruktur des Empfängerlandes. Tatsäch-
lich ist der Aufrüstungsprozeß in weiten Tei-
len der Dritten Welt zu Beginn der siebziger 
Jahre zum einen durch überdurchschnittliche 
Wachstumsraten und zum anderen durch 
sprunghafte Modernisierung gekennzeichnet. 
Das importierte Gerät entspricht zumeist im-
mer häufiger dem technologischen Ausrü-
stungsstand der hochgerüsteten Industriena-
tionen. Zahlungskräftige Käufernationen er-
halten nicht selten vor der Armee des Liefer-
landes die ersten Exemplare einer neuen 
Waffengeneration. Weniger spektakulär als 
der Transfer modernster Kampfbomber in ein-

zelne Entwicklungsländer ist das Bemühen ei-
ner großen Zahl von Dritte-Welt-Ländern, ei-
genständige Rüstungsproduktionskapazitäten 
aufzubauen. Dennoch sind die Folgen für Ent-
wicklungsmöglichkeiten, die sich aus derarti-
gen rüstungsindustriellen Strategien ergeben, 
mindestens ebenso weitreichend.

Die militärische Ausweitung der Konfronta-
tion auf den Süden der Erde, die ihren Aus-
gangspunkt im amerikanisch-sowjetischen

3

 
Gegensatz hat, wird gelegentlich bereits als 
neue internationale Militärordnung ) beschrie-
ben, die einer neuen Weltwirtschaftsordnung, 
die weltweit einen sozialen Ausgleich schaf-
fen soll, entgegensteht. Im Ergebnis bedeutet 
diese neue internationale Militärordnung die 
Einbindung und ideologische Fremdbestimmung 
nahezu aller Konfliktmanifestationen in den 
Entwicklungsländern. Gesellschaftliche Wi-
dersprüche als Ursache und die sozialen Be-
wegungen, aus denen die Konfliktaustragung 
ursprünglich hervorgeht, werden verschüttet. 
Jedoch gibt es auch Anzeichen dafür, daß die 
Verschärfung der hegemonialen Konkurrenz 
sozialen Bewegungen und Nationalstaaten in 
der Dritten Welt Möglichkeiten bietet, sich 
zwar nicht von der hegemonialen Unter-
ordnung zu befreien, wohl aber die Zuord-
nung zu wechseln. Daß sich daraus auch .Frei-
heitsgrade’ ergeben können, scheint das alge-
rische Beispiel zu beweisen. In vielen Fällen 
ist es für eine abschließende Beurteilung zu 
früh, in anderen wiederum läßt sich eindeutig 
feststellen, daß sich militärischer Beistand 
aus West und Ost gleichermaßen als Trojani-
sches Pferd erwiesen hat. Zur Illustration sei 
auf den ostafrikanischen Raum verwiesen. 
Andererseits wird aber auch die aus der Sy-
stemkonkurrenz abgeleitete Bereitschaft, au-
toritäre und repressive Regimes mit Rüstung 
zu versorgen, für die Exportländer zur politi-
schen Belastung. Die Auffassung, „wenn wir 
nicht liefern, liefern die andern", dient gleich-
falls häufig als Vorwand, diktatorische Regi-
mes, wie z. B. Uganda und Chile, ungeachtet 
der Menschenrechtsverletzungen in diesen 
Ländern, mit Waffen zu versorgen.

3) Unter anderem hat Dieter Senghaas diesen Be-
griff übernommen, der in der skandinavischen 
Friedensforschung gelegentlich verwendet wird. 
Vgl. Dieter Senghaas, Die neue Weltwirtschafts-
ordnung. Plädoyer für dissoziative Entwicklung, 
Frankf urt/M„ 1977.



II. Einige Kennzeichen und Ursachen der Aufrüstung 
in Entwicklungsländern

Die in der Diskussion über Rüstungstransfers 
heute häufig im Vordergrund stehende Ost- 
West-Konkurrenz in Entwicklungsländern, die 
in westlichen Ländern teils beschwörend her-
vorgehobene Machtausweitung der Sowjets 
und die gewaltsam ausgetragenen inner-
gesellschaftlichen Konflikte in Entwicklungs-
ländern sind nicht allein ausschlaggebend für 
den Aufrüstungsprozeß und die Militarisie-
rung 4) in der Dritten Welt. Eine Reihe weite-
rer Entwicklungen waren Vorbedingung für 
die heutige Dynamik der Rüstung in Entwick-
lungsländern:

— Zunächst ist festzustellen, daß sämtliche 
Kolonialregierungen Gewaltregime waren; 
ohne die Bajonette der Kolonialarmeen wäre 
die Kolonialisierung Asiens, Afrikas und La-
teinamerikas nicht möglich gewesen. Als die 
Kolonien aufgelöst wurden, hinterließen sie 
Gesellschaften, die geprägt waren durch die 
Erfahrung, daß ihre politische und ökonomi-
sche Situation von gewaltsamen Mitteln be-
stimmt war. Der weltweit organisierte Militär-
apparat der europäischen Kolonialmächte ist 
im Gefolge der Entkolonialisierung stark ein-
geschränkt worden; die innergesellschaftliche 
Funktion der Kolonialarmeen wurde jedoch in 
der Mehrzahl der neu entstandenen Nationen 
von den einheimischen Angehörigen der Kolo-
nialarmee übernommen. Aus dem militärischen 
Instrument kolonialer Unterdrückung wurde 
zeitgleich mit dem Akt der politischen Selb-
ständigkeit die Armee des nunmehr unabhän-
gigen Staates.
— Während des Zweiten Weltkrieges wurde 
ein weltumspannendes Netz amerikanischer 
Stützpunkte aufgebaut. In den Entwicklungs-
ländern kam es außerdem nach dem Ende des 
Krieges zu einem Aufrüstungsschub durch 
amerikanische Rüstungslieferungen. Sie er-
folgten zum Teil kostenlos und dienten der 
Eindämmung des sowjetischen Einflusses, vor 
allem in Ländern, die an die Sowjetunion 
bzw. an deren Verbündete grenzen. Hierzu 
wurden zahlreiche Paktsysteme gebildet und 
bilaterale Beistandsabkommen geschlossen, 
jeweils unter Beteiligung der Vereinigten 
Staaten.
— Die andauernde Krise der Entwicklung 
führte Anfang der sechziger Jahre dazu, daß 

  
4) Zur neu auflebenden Debatte um die Begriffe 
„Militarismus" und „Militarisierung" siehe unter 
anderem das Anti-Militarismusprojekt des Ökume-
nischen Weltrates der Kirchen, dokumentiert in: 
Militärpolitik Dokumentation 2/1977. 

dem Militärapparat Aufgaben der Planung 
und Staatstätigkeit häufiger übertragen wur-
de, weil er als das am wenigsten schlecht 
funktionierende Instrument des Staatsappara-
tes angesehen wurde. Dem Militär wurde bei 
der Nationbildung eine positive Rolle, eine 
Modernisierungsfunktion zugeschrieben. Vor 
allem, weil die Streitkräfte im Rahmen des 
US-Militärhilfeprogramms einen Modernisie-
rungsschub erlebt hatten, wurde von den Mi-
litärs erwartet, als Trägergruppe wirtschaftli-
chen, sozialen und politischen Wandels wir-
ken zu können 5). Die Erfahrungen der sechzi-
ger und siebziger Jahre zeigen jedoch, daß 
die dem Militär zugedachten Entwicklungs-
funktionen kaum erfüllt wurden. Die einmal 
erfolgte Ausweitung der Rolle des Militärs 
durch die Übernahme allgemeiner ziviler 
Staatsfunktionen wurde dennoch in der Regel 
nicht revidiert, wenn die Staatsgewalt vom 
Militär an zivile Regierungen zurückgegeben 
wurde.
— Außerdem muß die Rolle der Befreiungsar-
meen für die Entwicklung des militärischen 
Sektors in der Dritten Welt berücksichtigt 
werden. Bewaffnete Opposition in der Dritten 
Welt kann sich heute häufig in den Arsena-
len der Industrieländer mit modernem Kriegs-
gerät versorgen, was den Übergang zu ge-
waltsamer Konfliktaustragung zweifellos be-
schleunigt und zur Zurückdrängung des politi-
schen und demokratischen Elementes in derar-
tigen Bewegungen führt.

— Ein weiterer Aspekt ist die Olpreiserhö- 
hung der siebziger Jahre. Die abrupte Ver-
vielfachung der Deviseneinnahmen in erdöl-
exportierenden Ländern hat zur Anhäufung 
von Kapitalien in der Verfügungsgewalt eini-
ger Regierungen geführt, deren Umfang an-
fangs unter anderem als potentielle Bedro-
hung des Weltwährungssystems verstanden 
wurde. Es bestand in einzelnen Industrielän-
dern ein Interesse daran, jene Gelder, die in 
der Verfügungsgewalt der Staatsapparate 
erdölexportierender Länder liegen, möglichst 
schnell zu binden. Der Verkauf von Rüstung 
war eine rasch wirksame Methode zur Neu-
tralisierung dieses ökonomischen Machtfak-
tors. Zugleich wurde aber der Import von 
Waffen von den Herrschern in Ländern wie

5) Eindrucksvoll sind die programmatischen Aus-
sagen bei Lucian W. Pye, Armies in the Process 
of Political Modernization, in: John J. Johnson 
(Hrsg.), The Role of the Military in Underdevel- 
oped Countries, Princeton 1962, S. 69—89.



Saudi-Arabien und Iran, die in den letzten 
Jahren die höchsten Rüstungskäufe tätigten, 
als Ausweis nationaler Unabhängigkeit ver-
standen.

— Schon vor der Ölpreiserhöhung hatte sich 
die Politik des größten Waffenexporteurs, der 
USA, verändert. Im Zeichen der Nixon-Dok-
trin, die 1969 erstmals öffentlich von Nixon 
formuliert wurde, sollte die Präsenz des US- 
Militärs weltweit reduziert werden. Die Erfah-
rungen des Vietnam-Krieges veranlaßten die 
Regierung der Vereinigten Staaten, die Rolle 
ihrer Verbündeten im Kampf gegen die Aus-
weitung des Kommunismus stärker zu beto-
nen. Das Militärhilfeprogramm wurde dra-
stisch eingesch 6ränkt ) und die Eigenverant-
wortung der Streitkräfte in der Dritten Welt 
hervorgehoben. Hieraus folgte in einigen Ent-
wicklungsländern eine personelle Aufstok- 
kung der Streitkräfte sowie eine sprunghafte 
Erhöhung der Rüstungstransfers zu kommer-
ziellen Bedingungen.

— Ein weiterer Aspekt tritt notwendig hinzu. 
Die Vorherrschaft der Streitkräfte in vielen 
Ländern bliebe vermutlich Episode, gäbe 
es nicht eine wirksame Interessenkoali-
tion mit der Rüstungsindustrie in den Indu-
strieländern. Wirtschaftliche Überlegungen — 
die angebliche Sicherung von Arbeitsplätzen 
und positive Zahlungsbilanzeffekte durch Ex-

port von Rüstung — schränken derzeit noch 
wirksame Kontrollen des Rüstungsexportes 
weiter ein. Weder im Osten noch im Westen 
beeinflussen autoritäre Formen der Machtaus-
übung in Empfängerländern Exportentschei-
dungen. Solange die Regierung eines Entwick-
lungslandes dem jeweiligen Interesse ent-
spricht, ist der Hinweis auf Stabilität, gestützt 
durch eine schlagkräftige Armee, ein wirksa-
mes Argument für die Ausweitung von Rü-
stungslieferungen. Die vom amerikanischen 
Präsidenten vertretene Menschenrechtspoli-
tik, die u. a. Rüstungsexporte an Länder, in 
denen die Menschenrechte mißachtet werden, 
verhindern soll, hat keine substantiellen Ein-
schränkungen des amerikanischen Rüstungs-
transfe 7rs bewirkt ).
— Nationale Sicherheit wird in den USA als 
globales Problem behandelt, in dem Entwick-
lungsländern ein bestimmter Rang zugeordnet 
wird. Kissinger verdeutlichte dies 1976, als er 
die Ziele von Rüstungstransfers rechtfertigte: 
„Wir suchen unsere nationale Stärke und na-
tionalen Ziele aufrechtzuerhalten, . . . eine ra-
tionale Beziehung zu potentiellen Gegnern 
aufzubauen, . . . bei der Lösung regionaler 
Konflikte, die den globalen Frieden gefähr-
den, mitzuhelfen . . . Sicherheitshilfe ist ein 
Grundstein dieses Konzeptes. Die gesamte 
Außenpolitik beginnt noch immer mit Sicher-
hei 8t." )

III. Das Volumen des Rüstungstransfers 
und die Schwierigkeiten der Ermittlung

Eine exakte Abgrenzung des Teils der Trans-
ferbeziehungen, der als Rüstungstransfer zu 
bezeichnen ist, bereitet Schwierigkeiten; 
denn komplette Waffensysteme und Muni-
tion sind nur die augenfälligsten Bestandteile 
der gehandelten Rüstungswaren. Sie sind nur 
der Kern des Transfers, der als Proliferation 
von militärischem Know-how und militä-
rischer Technologie angesehen werden kann. 
Hinzuzurechnen sind Zusatzgeräte, Ersatztei-
le, auch besondere Produktionsanlagen und 
Know-how zur Herstellung von Rüstung, Li-
zenzen, Patente, die entsprechenden Kapital- 
und Zwischengüter, Betriebsstoffe, For- 
schungs-, Entwicklungs- und Testanlagen so-

6) Mit einer Ausgabenplanung von 180 Mio. US- 
Dollar für 1979 erreichte die Militärhilfe den nied-
rigsten Stand seit Initiierung des Programms nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Die höchsten Werte wur-
den bis Mitte der fünfziger Jahre erreicht. Rü-
stungsexporte zu kommerziellen Bedingungen stie-
gen dagegen kontinuierlich an. 

wie Testlabors. Darüber hinaus wird militär-
technisches Wissen transferiert, häufig durch

7) Einzelne Exportgesuche wurden zwar negativ 
beschieden, der Gesamtexport aus den USA stieg 
aber; auch an von der Carter-Administration we-
gen Menschenrechtsverletzungen kritisierte Re-
gierungen wurde geliefert. Zur Begründung für 
weitere Militärhilfe an Nikaraguas Diktator bei-
spielsweise hieß es im Bericht 1979 des US- 
Verteidigungsministeriums an den Kongreß: „The 
National Guard is expected to continue to play a 
key role in the evolution of the country. Our train- 
ing program is also intended to promote respect 
for human rights and to increase professionalism 
within the Nicaraguan military Organization." Vgl. 
U. S. Department of Defense, Congressional Pres- 
entation. Security Assistance FY 1979, Washing-
ton, D. C. 1978, S. 343. Vgl. zur Politik der Carter- 
Regierung: N. Ball und M. Leitenberg, The Foreign 
Arms Sales of the Carter Administration, in: The 
Bulletin of the Atomic Scientists, Febr. 1979, 
S. 31—36.
8) H. Kissinger, in: U.S.-House of Representatives, 
International Security Assistance Act of 1976, 
Hearings of the Committee on International Rela- 
tions, Washington, D. C. 1976, S. 2.



Ausbildungshilfe oder Entsendung von Spe-
zialisten, gelegentlich auch durch Anwerbung 
von Söldnern.

Die quantitativ erfaßbaren Transfers bilden 
nur einen Teil des Transferprozesses. Gleich-
zeitig wird seitens der Lieferländer versucht, 
die Empfängerländer auf ein gewünschtes ge-
sellschaftliches Modell bzw. auf eine be-
stimmte Entwicklungsstrategie zu verpflich-
ten. Dies gilt für die USA in besonderem 
Maße.

Die nach 1945 von den USA weltweit unter-
nommenen Anstrengungen, die Armeen der 
Entwicklungsländer zu modernisieren, wur-
den auch als Kampf gegen den Kommunismus 
verstanden und waren mit der Penetration 
durch US-Firmen und -Institutionen verbun-
den. Aber auch seitens der Sowjetunion ist 
die selektive Lieferung von Rüstung und Ent-
sendung von Militärberatern in bestimmte 
Länder mit der Zielvorstellung verknüpft, 
Strukturen zu etablieren und zu festigen, die 
zum Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft 
führen bzw. einen nicht-kapitalistischen Ent-
wicklungsweg ermöglichen.

Rüstungstransfer läßt sich in drei Kategorien 
unterteilen: der Transfer von Produkten, von 
Produktionsanlagen und Produktions-Know- 
how sowie von Personal.

Bevor jedoch zu diesen drei Arten des Rü-
stungstransfers weitere Angaben gemacht 
werden, sei auf die Problematik der Datener-
mittlung hingewiesen.

Schwierigkeiten der Erfassung von Rüstungs-
transfers

Will man die Struktur und Größenordnung 
des internationalen Rüstungstransfers be-
schreiben, stößt man — neben dem Problem 
der Abgrenzung zwischen zivilen und militäri-
schen Transfers — auf eine extrem schlechte 
Datenlage. Im Vergleich zur recht detaillier-
ten internationalen Handelsstatistik und der 
Finanzstatistik der Weltbank wird der Rü-
stungstransfer nur lückenhaft erfaßt.

Selbst eine Datenanalyse der Statistik des in-
ternationalen Handels nach der fünfstelligen 
Internationalen Standard-Klassifikation er-
bringt keinen Aufschluß über Rüstungstrans-
fers, da die Mehrzahl der Rüstungsgüter in zi-
vilen Kategorien „verschwinden". Darüber 
hinaus aber sind die regierungsamtlichen An-
gaben, die die Grundlage für die internationale 
Statistik bilden, in diesem Punkt häufig nicht 
„vollständig" bzw. tauchen in der Kategorie 

„unbestimmt" auf9). Mit anderen Worten: 
Man bewegt sich auf unsicherem Terrain, 
wenn man Rüstungstransfers untersucht. Dies 
gilt ganz besonders für Transfers aus soziali-
stischen Ländern. Denn nach wie vor ist es 
Teil sozialistischer Staatsräson, keine Rechen-
schaft über militärische Fragestellungen ab-
zulegen.

9) Ein Beispiel für derartige Verschleierung findet 
sich in der Außenhandelsstatistik der Vereinigten 
Staaten. Die Gesamtexporte der Kategorie Trans-
port equipmenf werden für 1975 mit 1,72 Mrd. US- 
Dollars ausgewiesen, davon 1,48 Mrd. „unalloca- 
ted". Hierbei handelt es sich um Flugzeuge und 
Triebwerke, deren Zielländer nicht ausgewiesen 
werden. Vgl. Economic Commission für Europe, 
Bulletin of Statistics on World Trade in Enginee-
ring Products — 1975, New York 1977, S. 361.
10) Der „Wehrdienst" ist ein privater Branchenin-
formationsdienst, der darüber berichtet, welche 
Rüstungsgeschäfte wo und mit wem zu machen 
sind.
11) Norbert Gansel, Heide Simonis, Horst Jung-
mann, Abgeordnete — Lobbyisten oder Kontrol-
leure der Rüstungsindustrie? in: U. Albrecht, 
P. Lock, H. Wulf, Arbeitsplätze durch Rüstung? 
Warnung vor falschen Hoffnungen, Reinbeck 1978, 
S. 131.
12) Ebda. S. 130.

Auch in der Bundesrepublik Deutschland 
kann weder von Transparenz des Rüstungsex-
ports noch von Kontrolle durch das Parla-
ment die Rede sein. In einem Aufsatz von 
drei Parlamentariern der SPD-Fraktion heißt 
es zur Informationspolitik der Regierung ge-
genüber der Bundestagsfraktion: „Mündlich 
wie schriftlich wurde der AG (Arbeitsgruppe 
Waffenexporte der SPD-Fraktion, d. V.) von 
Regierungsmitgliedern zugesichert, daß es 
sich bei der Indonesien-Bürgschaft (für den 
Export von zwei U-Booten, d. V.) um einen 
nicht wiederholbaren Ausnahmefall gehandelt 
habe. Die Bundesregierung hat inzwischen für 
Argentinien-U-Boote eine weitere Bürgschaft 
genehmigt. Interne Arbeitspapiere und -pläne 
der ,AG Waffenexporte' haben ihre Mitglie-
der übrigens im .Wehrdienst' 10) lesen kön-
nen, bevor sie sie mit der Fraktionspost er-
hielten." 11) Und zur Kontrolle des Rüstungs-
sektors heißt es an der gleichen Stelle: „Bei 
Beschaffungen für die Bundeswehr gibt es 
eine parlamentarische Kontrolle nur soweit, 
wie über die .militärische Forderung' und die 
Einstellung des Beschaffungsvorhabens in den 
Haushalt beschlossen wird, über Vergabe, Er-
weiterung und Verteuerung des Rüstungspro-
jektes wird faktisch im außerparlamentari-
schen Raum entschieden." 12 ) Entscheidungen 
werden sozusagen hinter verschlossenen Tü-
ren gefällt und im nachhinein erhalten Parla-
mentarier über Rüstungsexporte Teilinforma-



tionen, falls sie eine parlamentarische Anfra-
ge an die Regierung richten.

Lediglich zwei Institutionen erheben den An-
spruch, systematisch und weitgehend voll-
ständig Daten über den internationalen Rü-
stungstransfer zu erheben. Es sind dies das 
Internationale Stockholmer Friedensfor-
schungsinstitut (SIPRI = Stockholm Interna-
tional Peace Research Institute) und die 
US-amerikanische Abrüstungsbehörde (ACDA 
= Arms Control and Disarmament Agency). 
Das in militärischen Fragen ständig zitierte 
IISS (International Institute for Strategie Stu- 
dies) in London unternimmt erst gar nicht den 
Versuch, Rüstungstransfers vollständig zu er-
fassen, da es vom Institut f

13
ür „vielleicht nicht 

lohnend" erachtet wird ).

SIPRI erfaßt Rüstungstransfers ausschließlich 
unter Benutzung offener Quellen. Den außer-
ordentlichen Schwierigkeiten, die Gesamtheit 
der Transfers zu erfassen, begegnet SIPRI mit 
einer methodich fragwürdigen Beschränkung. 
Man erfaßt lediglich alle ,major weapon Sy-
stems’ (Großwaffen), die innerhalb eines Jah-
res transferiert werden. Da über Transferprei-
se nur sehr wenige Informationen vorliegen 
und die Bepreisung ein und desselben Gutes 
recht unterschiedlich ist, weil Rüstungsliefe-
rungen häufig von politischen Überlegungen 
begleitet sind, hat SIPRI ein eigenes Bewer-
tungssystem entwickelt, das für alle Transfers 
Anwendung findet. SIPRI schätzt, daß das Ge-
samtvolumen aller Transaktionen doppe

14

lt so 
hoch ist, wie die berechneten Transfers der 
,major weapons  14). Dieses Schätzverfahren 
ist angesichts der sehr unterschiedlichen 
Aufrüstungsprozesse in der Dritten Welt und 
der fortlaufenden technologischen Verände-
rungen im Rüstungswesen zu pauschal, denn 
es gibt viele Gründe anzunehmen, daß sich 
der Warenkorb transferierter Rüstungsgüter 
in seiner Zusammensetzung laufend verän-
der 15t ).

13) IISS, Strategie Survey 1976, London 1977, S. 19.
14) Vgl. SIPRI Yearbook 1978, S. 285 f.
15) Zum Beispiel verursacht der Aufbau eines mi-
litärischen Kommunikationsnetzes — häufig eine 
Priorität in Entwicklungsländern — erhebliche Ko-
sten, die nicht als „major weapons" erfaßt wer-
den.

16) Vgl. z. B. Libro Bianco della Defesa, Roma Jan. 
1977, S. 305, oder Groupment des Industries Fran- 
caises Aeronautiques et Spatiales L'industrie, 
Aeronautique et Spatiale 1976—1977, Paris 1977.
17) Auf die entsprechende Rückfrage äußerte man 
von offizieller Seite bei der ACDA: „Wir sind 
auch nicht sehr glücklich mit diesen Zahlen, aber 
wir müssen sie von der CIA übernehmen, da nicht 
zwei Bundesbehörden unterschiedliche Angaben 
machen können."
18) Subcommittee on Priorities and Economy in 
Government of the Joint Economic Committee. 
Congress of the United States, Allocation of Re-
sources in the Soviet Union and China —- 1977, 
Washington, D. C. 1977, S. 17.

ACDA hingegen veröffentlicht jährlich um-
fangreiche Transfertabellen, die die gesamte 
Welt erfassen. Zwar wird eine genaue Defini-
tion dessen gegeben, was als Rüstungstrans-
fer betrachtet und was ausgeklammert wird, 
aber wie die in US-Dollar aggregierten Werte 
im einzelnen zustande kommen, ist nicht 
nachvollziebar. Grundlage für das Datenwerk 

sind Informationen der Central Intelligence 
Agency (CIA). Obgleich der überdurch-
schnittlich expandierende Bereich militäri-
scher Dienstleistungen, Training und techni-
scher Dienste, nicht eingeschlossen ist, sind 
die ACDA-Zahlen zumeist höher als die 
SIPRI-Angaben. An alternativen Quellen gibt 
es gelegentliche, immer interessengebundene 
Verlautbarungen einzelner Regierungen oder 
auch von Industrieverbänden 16 ).

Die beträchtlichen Unterschiede in den Anga-
ben zum Rüstungsexport verdeutlichen die 
folgenden Zahlen (siehe Tabelle 1).

Alternative Quellen können gelegentlich zur 
Überprüfung der von SIPRI und ACDA ge-
machten Angaben herangezogen werden, in 
der Tendenz gilt jedoch, daß über rüstungs-
wirtschaftliche Erscheinungen ein Schleier 
der Geheimhaltung liegt. Somit gibt es einer-
seits bislang keine Alternativen zu den Daten 
von SIPRI und ACDA, andererseits sind die 
Angaben des Stockholmer Institutes nur in-
nerhalb der engen methodologischen Grenzen 
verwendbar, und die Angaben der amerikani-
schen Abrüstungsbehörde entziehen sich der 
Möglichkeit der Nachprüfung. Trotz dieser 
Mängel werden insbesondere die Angaben 
des Stockholmer Institutes weltweit auf diplo-
matischer Ebene und in politikwissenschaftli-
chen Arbeiten zugrunde gelegt.

Drei Beispiele zeigen die engen Grenzen der 
beiden Quellenwerke auf. Hatte die Sowjet-
union nach der ACDA-Ausgabe von 1976 für 
das Jahr 1975 für 2,6 Mrd. US-Dollar Waffen 
exportiert, so sollen es für dasselbe Jahr nach 
der jüngsten Veröffentlichung 3,8 Mrd. US- 
Dollar gewesen sein. Wie kommt diese Ver-
änderung zustande? Die ACDA übernahm die-
se Zahlen von der CIA17 ); vor einem Senats-
hearing erläuterte der stellvertretende Direk-
tor der CIA diese Anpassung: „Wir schätzen 
die Kosten der sowjetischen Verteidigungsak-
tivitäten tatsächlich, indem wir Preissch

18

ilder 
an beobachtete und vermutete sowjetische 
Verteidigungsprogramme heften." ) Die CIA



hatte nun 1976 die Preisschätzungen für so-
wjetische Waffen erhöht, da man in der Ver-
gangenheit die Preise angeblich unterschätzt 
hatte 19 ). Somit erhöhte sich rechnerisch 
nicht nur der Anteil des sowjetischen Militär-
haushaltes am Bruttosozialprodukt von rund 
acht auf zwölf Prozent, sondern auch die glei-
chen Waffenexporte wurden nachträglich mit 
erheblich höheren Werten ausgewiesen.

19) Ebda.
20) Rolf Boehe, Die deutsche Werftindustrie, Teil 
II, in Wehrtechnik 12/1975, S. 698 f.

SIPRI veröffentlichte im Jahrbuch 1974 eine 
Graphik mit den relativen Anteilen der USA, 
der Sowjetunion und anderen Exporteuren am 
gesamten Rüstungsexport. Aufgrund der gro-
ßen Ersatzlieferungen an arabische Länder 
im Zusammenhang mit dem israelisch-arabi-
schen Krieg hatte die Sowjetunion weit über 
den sonstigen jährlichen Werten Panzer und

Kampfflugzeuge transferiert. Da SIPRI nur 
,major weapons' Exporte registriert, hatte die 
Sowjetunion die USA als Rüstungslieferant 
weit überflügelt. Entsprechende Kommentare 
gingen durch alle Medien. Die amerikanische 
Abrüstungsbehörde bezifferte die relativen 
Anteile der amerikanischen und sowjetischen 
Rüstungsexporte beinahe genau umgekehrt.

Der Rüstungsexport aus der Bundesrepublik 
Deutschland wird systematisch unterschätzt; 
nicht nur die von SIPRI und ACDA angegebe-
nen Zahlen, sondern auch die gelegentlich 
von der Bundesregierung veröffentlichten 
Werte liegen zu niedrig, da umfangreiche 
Teillieferungen (wie Kriegsschiff- und Panzer-
motoren) oder Lizenzexporte nicht als Rü-
stungstransfers erfaßt werden. Gerade auf 
diese Exporte haben sich jedoch Unterneh-
men aus der Bundesrepublik spezialisiert. Ein 
Beispiel: Die meisten Schnellboote der Welt 
von 150—400 t laufen mit Dieselmotoren aus 
westdeutscher Produktion 20 ).

Trotz der offensichtlichen Defizite sind inter-
nationale Initiativen bislang immer auf Wi-
derstände gestoßen, die darauf abzielten, in-
nerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
eine Rüstungstransferstatistik einzurichten 
und so die Tradition des Völkerbundes fortzu-



setzen21). Zu den wichtigsten Einwänden 
zählt, man könne aus einer Transferstatistik 
vor allem bei Entwicklungsländern unmittel-
bar das jeweilige militärische Potential ablei-
ten (da in der Regel keine nationale Rü-
stungsproduktion stattfindet), während die 
massiven Aufrüstungsprozesse in Industrie-
ländern nicht in die Transferstatistik einge-
hen würden. Somit würde die ausschließliche 
Erfassung von Transfers in einem internatio-
nalen Register vor allem Rüstungsprozesse in 
bereits abhängigen und schwachen Staaten 
erfassen, während die hochgerüsteten Indu-
strienationen lediglich als Lieferanten er-
scheinen würden. Die isolierte Erstellung ei-
nes Transferregisters wäre daher eine unzu-
reichende Vorbedingung für internationale 
Rüstungskontrollverhandlungen. Gelegentlich 
wird auch argumentiert, daß die Offenlegung 
der Transfers keineswegs Rüstungskontrolle 
und allgemeine Minderung der Rüstung ge-
währleistet, weil u. U. die vollständige Offen-
legung erst zum Anlaß für regionale Rüstungs-
wettläufe wird.

21) Eine Übersicht über die Aktivitäten des Völ-
kerbundes in diesem Bereich bietet: Irene Kohnke, 
The League of Nations and the Traffic in Arms, 
Stockholm 1968 (SIPRI), hektogr.

Schließlich läßt sich grundsätzlich gegen eine 
Rüstungstransferstatistik, die lediglich die 
physischen Größen des Transfers registriert, 
einwenden, daß sie prinzipiell keine Rück-
schlüsse auf militärische Potentiale zuläßt, da 
diese von einer Vielzahl anderer Faktoren mit-
bestimmt werden. Selbst der Transfer einer 
gleichen Zahl eines Waffensystems in zwei 
verschiedene Länder kann sich unterschiedlich 
auf die Wahrnehmung einer Bedrohung in ei-
nem dritten Staat auswirken, denn Waffen-
systeme erwerben ihre Eigenschaften erst in 
Kombination mit einer Reihe anderer Fakto-
ren wie geographische Gegebenheiten, logisti-
sche Infrastruktur, sozio-politischer Rahmen 
etc. Weiter läßt eine Transferstatistik prinzi-
piell unberücksichtigt, was aufgrund vertrag-
licher Abmachungen oder vermittels Interven-
tion von außen in einer bestimmten Region an 
militärischen Potentialen zum Einsatz gebracht 
werden kann. Potentiell ist jeder Flugzeug-
träger, jedes über weite Distanz einsetzbare 
Waffensystem ein Rüstungstransfer, und die in 
Industrieländern existierenden Eingreifreser- 
ven können ebenso wie die Erhöhung der Zahl 
der Streitkräfte in Entwicklungsländern zur 
Verschärfung von Konflikten beitragen.

Deutlich werden die Grenzen der rein institu-
tionellen Betrachtungsweise der Rüstungs-
transferstatistik auch am Beispiel der Dekolo- 
nisation. Wurden die Truppen in einer Kolo-
nie vor der Unabhängigkeit mit neuen Waf-
fen ausgerüstet, so würde dieser Vorgang 
nicht in der Transferstatistik erscheinen; mit 
dem Tage der Unabhängigkeit aber würde die 
Transaktion als Transfer ausgewiesen, wes-
halb allzu leicht hohe Steigerungsraten kon-
statiert werden könnten, die ausschließlich 
auf eine institutioneile Veränderung zurück-
zuführen sind. Niedrige Transfers in ein afri-
kanisches Land können ihre Erklärung in der 
dauernden Präsenz französischer Truppen 
(beispielsweise bis Anfang 1979 im Tschad) 
oder einem Beistandspakt mit Frankreich ha-
ben. Die Problematik wird durch die Trans-
ferstatistik von SIPRI und ACDA veranschau-
licht: Während des Vietnamkrieges wurden 
sowjetische Lieferungen an Nordvietnam auto-
matisch als Transfer gezählt, während das in 
Südvietnam zum Einsatz kommende Rüstungs-
potential in unterschiedlicher Weise klassifi-
ziert wurde. Je nachdem, ob die amerikanische 
Lieferung an südvietnamesische oder amerika-
nische Einheiten ging, erschien sie in der Sta-
tistik oder erfüllte das Transferkriterium nicht.

Anhaltspunkte zur Größenordnung der Rü-
stungstransfers

Trotz methodischer Schwierigkeiten bei der 
Berechnung des Volumens des Rüstungstrans-
fers und interessengebundener unpräziser 
oder falscher Darstellung sowie weitgehender 
Geheimhaltung, besteht bei Beobachtern Ei-
nigkeit über verschiedene Veränderungen des 
Transfermusters. Während der weltweiten Re-
zession und stagnierendem Welthandelsvolu-
men in den Jahren 1974 bis 1976 nahm der in 
den sechziger Jahren kontinuierlich gewach-
sene Handel mit Waffen und anderem militä-
rischen Gerät in den siebziger Jahren sprung-
haft zu. SIPRI und ACDA sind gleichermaßen 
der Auffassung, daß die hohen Zuwachsraten 
im Rüstungstransfer fast ausschließlich auf 
verstärkte Importe der Entwicklungsländer 
zurückzuführen sind. Der sinkende Anteil der 
Industrieländer am Rüstungsimport ist im we-
sentlichen auf Importsubstitution durch eige-
ne nationale Fertigung zurückzuführen. Bei-
spielsweise wird ein ständig steigender Anteil 
der Investitionsausgaben des Militärhaushal-
tes der Bundesrepublik Deutschland im Lande 
selbst ausgegeben.



Deutlich wird das rasante Wachstum im Rü-
stungsgeschäft bei der Betrachtung der Auf- 

22tragseingänge ).  Allein in den USA, dem 
größten Waffenexportland der Welt, verdrei-
fachte sich der gemeldete Auftragseingang 
von 1972 bis 1974. Der Auftragseingang, der 
in den sechziger Jahren jährlich durchschnitt-
lich 1,25  Mrd. US-Dollar betragen hatte, stieg 
auf 3,3 Mrd. im Jahre 1972 und auf 10,8 Mrd. 
1974. Auf 13,5 Mrd. US-Dollar wird die ent-
sprechende Summe für 1979 von der US-Re-
gierung veranschlagt23). Das Ergebnis dieser 
zunehmenden Verkaufsabschlüsse ist ein 
„dickes" Auftragspolster, das in den nächsten 
Jahren (durchschnittliche Lieferzeit für einen 
Auftrag zwischen drei und fünf Jahre) zur 
Auslieferung kommt und Hoffnungen auf eine 
mögliche Reduzierung der Rüstungsexporte 
unwahrscheinlich macht24 ). Denn während in 
den Jahren 1966 bis 1971 der durchschnittli-
che Auftragsbestand, d. h. die abgeschlosse-
nen, aber noch nicht ausgeführten Verträge, 
in den USA 5,3 Mrd. US-Dollar betrug 25), stei-
gerte sich diese Zahl bis 1976 um über das 
Sechsfache auf fast 33 Mrd. US-Dollar26 ). Legt 
man ähnliche Wachstumsraten für die übrigen 
Hauptexportländer zugrunde27 ), dann ist da-

22) In der öffentlichen Berichterstattung in der 
Presse werden häufig ausgeführte Rüstungsexpor-
te, Auftragseingänge und Auftragsbestände ver-
wechselt. Die im folgenden zitierten Auftragsein-
gangs- und -bestandszahlen des amerikanischen 
Rechnungshofes und des Verteidigungsministe-
riums, die beträchtlich höher liegen als die Ex-
portziffern der ACDA, erscheinen uns zur Be-
schreibung der Exportdynamik in den USA reali-
stischer als die oben kritisierten SIPRI- und ACDA- 
Angaben.
23) U. S. Department of Defense, Congressional 
Presentation. Security Assistance Programm FY 
1979, Washington 1978, S. 19—21.
24) Daß sich die vom US-Präsidenten erklärte Zu-
rückhaltung beim Rüstungsexport in der Praxis 
nicht durchgesetzt hat, zeigt Michael T. Klare an-
schaulich durch eine Gegenüberstellung von Car-
ter-Aussagen und neu abgeschlossenen Rüstungs-
exportgeschäften. Die genehmigten Rüstungsex-
porte verringerten sich während der Carter- 
Regierungszeit nicht, sondern stiegen von rund 11 
Mrd. auf über 13 Mrd. US-Dollar in der Zeit von 
1976 bis 1978. Vgl. Michael T. Klare, How We 
Practice „Arms Restraint", in: The Nation, 
Sept. 24, 1977.
25) The Comptroller General of the United States, 
Foreign Military, Sales, A Growing Concern, Re-
port to the Congress, Washington, Juni 1976, 
S. 6.
26) Report to Congress on Arms Transfer Policy, 
Juni 1977, prepared by the U. S. Department of 
State, zit. nach Emma Rothschild, Carter and 
Arms: No Sale, in: The New York Review of 
Books, 15. Sept. 1977, S. 10.
27) Zumindest für Frankreich und Großbritannien 
ist dies eine realistische Annahme. In Italien dürf-
ten die Wachstumsraten noch größer sein. Für die

Bundesrepublik Deutschland heißt es bei Karsten 
D. Voigt, MdB, im Vorwärts vom 21. 12. 1978: „Ge-
genüber dem Zeitraum 1971 bis 1973 sind die Waf-
fenexporte der Bundesrepublik 1974 bis 1976 im 
Durchschnitt um 450 °/o gestiegen." In der Sowjet-
union hängt die Entwicklung des Rüstungsexports 
stärker als in kapitalistischen Ländern von der 
Entwicklung der politischen Beziehungen zu Ent-
wicklungsländern ab. Sofortige Lieferungen der 
Sowjetunion bei Ausbruch eines Konfliktes, wie 
1977 nach Äthiopien, können sowohl die langfristi-
gen Lieferverpflichtungen sprunghaft steigen las-
sen als auch die kurzfristig durchgeführten Trans-
fers erhöhen.
28) Auszählung nach U. S. Arms Control and Dis-
armament Agency, World Military Expenditures 
and Arms Transfers 1967—1975, Washington 1978, 
und The Comptroller General of the United Staa-
tes, a. a. O. (FN 25), Appendix II.

von auszugehen, daß — selbst ohne Berück-
sichtigung weiterer zu erwartenden Aufträge 
— Rüstungsexporte mittelfristig nicht unter 
die 1975 erreichte Marke fallen werden. Denn 
allein die US-Rüstungsindustrie ist bis ca. 
1983 mit der Abwicklung von bereits einge-
gangenen Auslandsbestellungen von jährlich 
rund 5 Mrd. US-Dollar beschäftigt. Diese Zif-
fer erfaßt auch die anfallenden Folgeaufträge 
für Ersatzteile und Wartung. Durch eine Revi-
sion der bisherigen Importpolitik im Iran wird 
möglicherweise eine spürbare Senkung des 
Transfervolumens zu verzeichnen sein, wenn 
nicht statt dessen Absatzmärkte in anderen 
Ländern erschlossen werden. Ob die Rü-
stungsimporte des Irans längerfristig redu-
ziert werden, wird sich in der nächsten Zeit 
zeigen.

Nach den Angaben der amerikanischen Abrü-
stungsbehörde (ACDA) für das Jahrzehnt 1967 
bis 1976 lagen die USA mit über der Hälfte 
der Rüstungsexporte (52 °/o) in Entwicklungs-
länder an der Spitze. Es folgen die Sowjet-
union (27 0/0), Frankreich (5°/o), die V.R.China 
(4 °/o), Großbritannien (3 °/o) und die Bundes-
republik Deutschland (2 °/o). In diesem Zeit-
raum wurden praktisch alle Dritte-Welt-Län- 
der mit Waffen aus mindestens einem der 
Hauptexportländer beliefert. Die USA expor-
tierten in 65 Entwicklungsländer, Frankreich 
in 57, Großbritannien in 56, die Bundesrepu-
blik Deutschland in 52, die Sowjetunion in 42 
und die V. R. China in 22 Entwicklungslän-
der28 ). In der Vergangenheit belieferten die 
westlichen Industrienationen — einschließ-
lich der Bundesrepublik, trotz des poli-
tischen Anspruchs dieser Regierung, Rü-
stungsexportgenehmigungen nur in Ausnah-
mefällen für Länder außerhalb der NATO zu 
erteilen — eine Vielzahl unterentwickelter 
Länder mit Rüstungswaren.



Demgegenüber lieferte die V. R. China sehr 
restriktiv; entsprechend den politischen Prio-
ritäten gingen 90 °/o der Lieferungen an nur 
drei Länder: Nordvietnam, Nordkorea und Pa-
kistan. Im Vergleich zu den USA lieferte die 
Sowjetunion hinsichtlich der Zahl der Emp-
fängerländer ebenfalls restriktiv; 72 °/o der 
Transfers außerhalb des Warschauer Paktes 
gingen zwischen 1967 und 1976 an nur sechs 
Länder: Nordvietnam, Ägypten, Syrien, Indi-
en, Irak und Libyen. Seit 1975 hat sich jedoch 
der Schwerpunkt der Exporte sowohl der V. 
R. China als auch der Sowjetunion erheblich 
verändert. Wichtige Faktoren waren hierbei 
die Beendigung des Vietnamkrieges, der 
Bruch der ägyptisch-sowjetischen Beziehun-
gen, der Konflikt am Horn von Afrika.

In Ergänzung zu den monetären Angaben ist 
die folgende Aufstellung der ACDA zur Ver-
anschaulichung des Transferprozesses nütz-
lich:

Die in dieser Tabelle nicht enthaltenen Liefe-
rungen aus der Bundesrepublik Deutschland 
verändern das Gesamtbild in zwei Kategorien 
beträchtlich: Firmen aus der Bundesrepublik 
exportierten besonders U-Boote und Schnell-
boote. Sie lieferten nach dem Zweiten Welt-
krieg U-Boote, Schnell- und Patrouillenboote 
in nachweislich 28 Entwicklungsländer. Bis 
1977 wurden mindestens 30 U-Boote und 250 
Schnell- und Patrouillenboote in Entwick-
lungsländer geliefert bzw. von dort be-
stellt 29 ).

29) Vgl. U. Albrecht, P. Lock, H. Wulf, a. a. O. 
(FN 11), S. 154—170.

Bevor man sich jedoch von imposanten und 
erschreckenden Zahlen zu sehr beeindrucken 
läßt, ist es notwendig, sie in Beziehung zu 
setzen; dies vor allem zu den militärischen 
Anstrengungen der USA und der Sowjetuni-
on. Zusammen leben in beiden Staaten 11% 



der Weltbevölkerung, im Zeitraum von 1960 
bis 1977 betrug ihr Anteil am Bruttosozialpro-
dukt 42 °/o, an den Militärausgaben aber im 
Durchschnitt 64 °/o, wobei der relative Anteil 
in jüngerer Zeit leicht fällt, was den Aufrü-
stungsprozeß in der Dritten Welt widerspie-
gelt.

Regionale Schwerpunkte beim Rüstungsimport 
und technologische Veränderungen

Eine Aufschlüsselung der Rüstungstransfers 
nach Empfängerländern ergibt — wie nicht 
anders zu erwarten — überdurchschnittliche 
Steigerungsraten in erdölexportierenden Staa-
ten und dem Umfeld kriegerischer Auseinan-
dersetzungen, z. B. im Nahen Osten und im 
Horn von Afrika30 ). Von 1973 bis 1977 order-
ten allein die Regierungen von Saudi-Arabien 
und Iran in den USA militärisches Gerät für 
fast 28 Mrd. US-Dollar, das entspricht mehr 
als der Hälfte sämtlicher Rüstungsexportab-
schlüsse der USA31 ). Saudi-Arabien wird so-
mit in den nächsten Jahren nicht nur mit er-
höhten Rüstungsimporten, sondern auch mit 
erheblichen Folgeinvestitionen und Ausgaben 
belastet, die sich indirekt aus den Waffenim-
porten ergeben. Der Iran dagegen hat, noch be-
vor der Schah das Land Anfang 1979 verließ, 
damit begonnen, bereits abgeschlossene Ver-
träge über Rüstung und den Aufbau von Waf-
fenfabrikation zu kündigen.

30) Laut Milavnews 12/1977 lieferte allein die So-
wjetunion 1977 für rund 500 Mio. US-Dollars Rü-
stung nach Äthiopien, das zu den ärmsten Ländern 
der Welt gehört.
31) Berechnet nach U. S. Department of Defense, 
Foreign Military Sales and Military Assistance 
Facts, Washington 1976, und U. S. Department of 
Defense, a. a. O. (FN 23). Diese Summe entspricht 
dem Volumen der weltweiten Rüstungsexporte 
aus den USA von 1961 bis 1972.
32) Zu diesen Ländern gehören unter anderem 
Peru, Sudan, Tansania, Indien, Pakistan, Sri Lanka, 
Iran, Syrien. Vgl. U. S. Arms Control and Disarma-
ment Agency, World Military Expenditures and 
Arms Transfers 1967—1976, Washington 1978, Ta-
belle VII.

33) Beispiele sind Kuba, Ägypten, Indonesien, So-
malia.
34) Vgl. SIPRI-Yearbook, World Armaments and 
Disarmament, Stockholm 1976, S. 240 f. und 244 f.; 
bei den Kampfflugzeugen sind ausschließlich Lie-
ferungen aus dem Herstellerland, nicht jedoch 
Wiederverkäufe eingeschlossen.
35) A. H. Cahn, J. J. Kruzel, P. M. Dawkins, J. 
Huntzinger, Controlling Future Arms Trade, New 
York 1977, S. 31.
36) Hier sind vor allem die Lieferungen von F-14 
und F-15 Kampfbombern aus den USA und die 
Lieferungen von MiG 25 und Su-7BM aus der So-
wjetunion zu nennen. Vgl. International Air For-
ces & Military Aircraft Directory, Stapleford Air-
field, Essex, fortlaufend.

Häufig dienen die importierten Waffen vor-
nehmlich zur Stabilisierung eines bestimmten 
Regimes. Sie dienen der Regierung zur Macht-
erhaltung in der innergesellschaftlichen Aus-
einandersetzung. Dies gilt beispielsweise für 
die Regierungen in Thailand, auf den Philip-
pinen, in Uganda, Argentinien, Nicaragua und 
Chile.
In den siebziger Jahren, in denen die Liefer-
beziehungen deutlich multilateraler geworden 
sind, häufen sich sogar die Falle, in denen ka-
pitalistische und sozialistische Staaten gleich-
zeitig Länder in der Dritten Welt belie-
fern32 ). Noch ist es allerdings häufiger, daß 

Entwicklungsländer zur Sicherung ihrer Ver-
sorgung mit neuesten Rüstungsgütern den he-
gemonialen Bezug in kürzester Frist verän-
dern und sich von einer nahezu unilateralen 
Beziehung in eine andere begeben 33 ).

Die technologische Dimension des Rüstungs-
transfers hat sich außerordentlich verändert; 
die letzten Jahre sind unter anderem dadurch 
gekennzeichnet, daß immer häufiger die neue-
ste Waffengeneration an zahlungskräftige 
oder allianzpolitisch wichtige Empfängerlän-
der ausgeliefert wird. Laut SIPRI gelangen 
immer modernere Waffen in die Dritte Welt: 
1960 verfügte nur ein Entwicklungsland (Tai-
wan) über Überschallflugzeuge, 1965 bereits 
14, 1970 28 und 1977 schließlich 47. Entspre-
chendes gilt auch für anderes Kriegsgerät. 
Raketen waren 1977 bei den Streitkräften von 
47 Entwicklungsländern im Einsatz, während 
1960 erst sechs Länder hierüber verfügten34 ). 
Die amerikanischen TOW-Panzerabwehrrake- 
te wurde erstmals von den USA 1973 nach Is-
rael verkauft. 18 Monate später wa

35
r bereits 

der Export in über 20 Länder genehmigt ).

Dies geschieht nicht selten zum Verdruß der 
militärischen Führung in hochindustrialisier-
ten Ländern, die mit der Erfüllung ihrer Auf-
träge zurückstehen müssen. Zur Illustration 
sei auf die an den Iran gelieferten Chieftain- 
Panzer aus Großbritannien verwiesen. Sie 
verfügen über eine neuartige Panzerung, 
während die für die britische Armee bestimm-
ten Einheiten erst zu einem späteren Zeit-
punkt mit verbesserter Panzerung geliefert 
werden. Uber den persisch-arabischen Golf 
läßt sich sagen, daß die Anrainerstaaten zum 
Teil über technisch moderneres Fluggerät mit 
höheren Leistungen verfügen als die europä-
ischen Mitgliedstaaten der NATO bzw. der 
WVO36). Seit im Mai 1972 der damalige Prä-
sident der USA, Nixon, durch die Genehmi-
gung des Verkaufs des modernsten Kampf-
flugzeugs der westlichen Welt, dem F-14 Tom- 
cat, „zum erstenmal de facto dem Verkauf 
sämtlicher konventioneller Waffen, die der



Iran wünschte" 37), zustimmte, existieren kei-
ne Restriktionen zur Begrenzung des Exports 
modernen Geräts mehr.

Transfer von Militärpersonal

über die Tätigkeit von Ausländern im mili-
tärischen Sektor von Entwicklungsländern 
gibt es kaum Informationen; lediglich die 
amerikanische Regierung veröffentlicht seit 
einigen Jahren umfangreiche Daten über die 
Tätigkeit von Militärpersonal im Ausland und 
die Ausbildung von militärischem Personal 
aus Entwicklungsländern. In diesen Zahlen 
sind jedoch nur diejenigen Militärs erfaßt, die 
den Status eines Armeeangehörigen auch 
während ihrer Tätigkeit im Ausland behalten. 
Die gleiche Einschränkung gilt für gelegentli-
che Verlautbarungen der britischen und fran-
zösischen Regierungen. In den letzten Jahren 
gewinnen jedoch indirekte, über private Un-
ternehmen abgewickelte Transfers von mili-
tärischem Fachpersonal eine immer größere 
Bedeutung.

Die Entsendung von Militärberatern gehört 
zum traditionellen Instrumentarium der au-
ßenpolitischen Interessensicherung und hat 
schon in der ersten Hälfte dieses Jahrhun-
derts zu heftiger Konkurrenz zwischen den 
europäischen Industrienationen geführt. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg haben die Vereinig-
ten Staaten ein weltweites Militärhilfepro-
gramm entfaltet, das nahezu die gesamte Drit-
te Welt zu irgendeinem Zeitpunkt erfaßte. 
Die vom Zweiten Weltkrieg geschwächten 
europäischen Nationen mußten vor allem in 
Lateinamerika ihre Positionen aufgeben. 
Frankreich und Großbritannien beschränk-
ten sich weitgehend auf ihre ehemaligen Kolo-
nien. Die Bundesrepublik Deutschland versuch-
te in den sechziger Jahren durch ein Pro-
gramm der Entsendung von militärischem und 

38
technischem Personal nach Afrika in dieser 
Beziehung aufzuholen ).  Die Entsendung so-
wjetischen Militärpersonals in Länder außer-
halb des sozialistischen Lagers begann ab Mit-
te der fünfziger Jahre zunächst in einige Län-
der Asiens. In den sechziger Jahren kamen 
einige afrikanische Länder hinzu. Besonders 
aktiv in diesem Bereich zur Absicherung der 
außenpolitischen Position war Israel in den 
Ländern Schwarzafrikas, mußte sich dort je-
doch Ende der sechziger Jahre zurückziehen.

Hinzugekommen sind in den letzten Jahren 
die V. R. China und Kuba,- aber auch die Bun-
desrepublik Deutschland und die DDR und ei-
nige Entwicklungsländer wie Argentinien, 
Brasilien, Indien und Pakistan entsenden Offi-
ziere als Militärberater ins Ausland.

Am Beispiel der USA läßt sich zeigen, daß die 
offiziellen Angaben über im Ausland tätiges 
Militärpersonal unbrauchbar sind. Während 
das amerikanische Verteidigungsministerium 
für 1977 eine Planzahl von 1894 Militärbera-
tern veranschlagt39), waren nach Angaben 
des US-Senates 1976 allein im Iran etwa 
24 000 Amerikaner größtenteils im militäri-
schen Sektor tätig40 ). Für 1980 schätzte man 
damals eine Zahl von 50 000 bis 60 000 oder 
mehr. Seit Beginn der iranischen „Revolu-
tion" Ende 1978 sind große Teile des Militär-
personals zurückgerufen worden. Formal wa-
ren die ausländischen Militärberater und -tech- 
niker Angestellte von Privatunternehmen, die 
ihrerseits mit der iranischen Regierung Kon-
trakte über militärische Dienstleistungen, die 
Errichtung einer militärischen Infrastruktur 
und den Aufbau von Rüstungsfertigung abge-
schlossen haben. Im Hinblick auf die außenpo-
litische Wirkung und Verantwortung der ame-
rikanischen Regierung besteht jedoch kein 
deutlicher Unterschied zu offiziellen Militärbe-
ratern. Rückschlüsse auf die Größenordnung 
des personellen Militärtransfers ergeben sich 
aus der Zahl der im Rahmen von Militärhilfe-
programmen ausgebildeten Soldaten aus Ent-
wicklungsländern. Von 1950 bis 1975 wurden 
fast 400 000 Militärkader aus 64 Entwick-
lungsländern durch das US-Militär ausgebil-
det 41 ).

37) So die Einschätzung der Exportpolitik durch 
U. S. Subcommittee on Foreign Assistance, A Staff 
Report, U. S. Military Sales to Iran, Washington, 
D. C. 1976, S. VII f.
38) Vgl. U. Albrecht, B. Sommer, Deutsche Waffen 
für die Dritte Welt. Militärhilfe und Entwicklungs-
politik, Reinbek 1972.

39) U. S. Department of Defense, a. a. O. (FN 31), 
Washington 1976, S. 28 f.
40) U. S. Subcommittee on Foreign Assistance, A 
Staff Report, U. S. Military Sales to Iran, Wa-
shington 1976, S. VII.
41) U. S. Department of Defense, Foreign Military 
Sales and Military Assistance Facts, Washington 
1975, S. 12 f.
42) Laut Angaben der U. S. Central Intelligence 
Agency, Communist Aid to Less Developed 
Countries in the Free World, 1976, Washington, 
D. C. August 1977, sollen 1976 im Iran 120 Militär-
berater aus der Sowjetunion tätig gewesen sein. 
Vgl. S. 4.

Es mag überraschen, daß sowjetische Militär-
berater in einigen Fällen Befreiungsbewegun-
gen im südlichen Afrika unterstützten und zu-
gleich in Ländern eingesetzt wurden, die Mit-
glied eines gegen die Sowjetunion gerichte-
ten Bündnisses waren. Hierbei hand

42
elt es 

sich um den Iran ) und früher auch um Paki-
stan. Ausgesprochene Fehlschläge ihrer Poli-
tik, die zum Abzug der zum Teil großen Bera-
terkontingente führte, erlebte die Sowjetuni-



on in Indonesien, Ghana, im Sudan, Ägypten 
und Somalia. Der amerikanische Geheim-
dienst (CIA) bezifferte für 1976 die aus osteu-
ropäischen Ländern in der Dritten Welt täti-
gen „Militärtechniker" auf 9 080, wovon al-
lein in Syrien 2 500 tätig gewesen sein sol-
len43 ). Laut CIA-Berichten wurden von 1955 
bis 1976 in der Sowjetunion knapp 40 000, in 
anderen sozialistischen Ländern Europas 4 375 
und in der V. R. China 2 900 Militärkader 
aus Entwicklungsländern ausgebildet44 ). Die 
Zahl der im Ausland tätigen Militärs aus Ku-
ba wird inzwischen auf knapp 35 000 geschätzt; 
sie wurde 1976 vom amerikanischen Geheim-
dienst noch mit 11 650 angegeben 45 ).

43) U. S. Central Intelligence Agency, Communist 
Aid to Less Developed Countries of the Free 
World, 1976, Washington August 1977. Die Zahlen-
angaben über sowjetische militärische Aktivitäten 
in Entwicklungsländern schwanken stark; die Be-
richterstattung ist äußerst vage und beruht zudem 
im wesentlichen auf nicht überprüfbaren, in der 
Regel nicht veröffentlichten Studien westlicher 
Geheimdienste.
44) U. S. Central Intelligence Agency, a. a. O. (FN 
42), S. 4.
45) Africa Research Bulletin vom Mai 1978, 
S. 4859.
46) Le Nouvel Observateur, zit. in Africa Research 
Bulletin vom Mai 1978, S. 4859.
47) Vgl. Armee d'aujourd'hui, Januar/Februar 
1978, S. 28—29.
48) Informationen aus der Beantwortung von An-
fragen im britischen Unterhaus am 5. Dezember 
1977.
49) Fred Halliday, Die neue Ordnung am Golf, in: 
Dritte Welt Magazin 3/1977, S. XXVIII, beziffert 
die Zahl der 1975 allein in Oman tätigen briti-
schen Soldaten auf etwa 1 500. Vgl. auch den Be-
richt eines dort tätigen Offiziers: Ranulph Fiennes, 
Where Soldiers Fear to Tread, London 1975.
50) Vgl. Milavnews 2/1977.
51) In den meisten Ländern sind Teams von drei 
bis vier Leuten tätig. Vgl. Wehrdienst vom 13. No-
vember 1978.
52) Dieser Teil des Aufsatzes beruht auf einem 
von den Autoren 1976 und 1977 durchgeführten

über 13 000 französische Truppenangehörige 
waren Anfang 1978 in afrikanischen Ländern 
oder auf den Inseln im Indischen Ozean im 
Einsatz46 ). Die französische Luftwaffe zum 
Beispiel hat in insgesamt 40 Ländern — die 
meisten davon sind Entwicklungsländer — 
technische Hilfe geleistet47 ). Bedeutsamer als 
diese Zahlenangabe ist jedoch die Tatsache, 
daß in der Regel in den französisch-sprachi-

gen Entwicklungsländern die gesamte militä-
rische Führung früher in der französischen Ar-
mee gedient hat und dort nicht nur ausgebil-
det wurde, sondern häufig auch Kampferfah-
rung in Frankreichs Kolonialkriegen erwor-
ben hat. Die britische Regierung gibt an, daß 
lediglich 70 Angehörige der britischen Streit-
kräfte vorwiegend mit Rüstungsverkäufen 
in Entwicklungsländern beschäftigt sind48 ). 
Möglicherweise ist diese Angabe formal kor-
rekt, denn britische Soldaten mustern ab oder 
werden für Auslandseinsätze vom Dienst in 
der britischen Armee beurlaubt. Es gibt zahl-
reiche Berichte über die Tätigkeit britischer 
Soldaten in fremdem Sold49 ). So sind zum 
Beispiel in dem von der britischen Regierung 
genehmigten Programm in Saudi-Arabien im 
Jahre 1977 allein 2 000 Techniker für die 
British Aircraft Corporation tätig gewesen, de-
ren Kontingent auf 6 000 Mann erhöht werden 
soll50 ). Die Bundesrepublik Deutschland 
schließlich hat für 1979—1981 Militär- und 
Polizeihilfe für 30 Entwicklungsländer zuge-
sag 51t ).

IV. Rüstungsproduktion in Entwicklungsländern — 
eine neue Qualität des Aufrüstungsprozesses

1977 wurden in 47 Entwicklungsländern Rü-
stungswaren hergestellt oder entsprechende 
Produktionen vorbereitet52 ). In dieser Zahl 

sind fünf unterentwickelte Länder, die zur Pe-
ripherie Europas gehören, eingeschlossen, au-
ßerdem acht lateinamerikanische Länder, 
dreizehn afrikanische Länder, fünf Länder des 
Nahen Ostens und Westasiens sowie sech-
zehn asiatische Länder. Die Rüstungsproduk-
tionsprogramme der einzelnen Länder haben 
recht unterschiedlichen Umfang und reichen 
von einfachen Fertigungsprozessen bis hin zu 
komplexen industriellen Strukturen mit be-
achtlichen Kapazitäten, die zum Teil auch für 
den Rüstungsexport genutzt werden.

Wie die zusammenfassende Tabelle zeigt, 
stellen 37 Dritte-Welt-Länder Kleinwaffen 
her, doch haben nur wenige dieser Länder 
tatsächlich eine Selbstversorgung mit leichten 
Infanteriewaffen erreicht. Moderne Kampf-
flugzeuge, Düsentrainer oder Triebwerke wer-
den in zwölf Ländern — vorwiegend in Lizenz 
— gebaut, während Leichtflugzeuge in vier-

und von der Deutschen Gesellschaft für Friedens- 
und Konfliktforschung geförderten Forschungspro-
jekt. Vgl. hierzu Peter Lock und Herbert Wulf, 
Consequences of the Transfer of Military-Oriented 
Technology on the Development Process, in: Bul-
letin of Peace Proposals, Vol. 8, 2/1977, S. 127 to 
136, und dies., Militarismus. Auswirkungen mili-
tärisch bedingten Technologietransfers auf die 
Entwicklung in der Peripherie, in: Internationale 
Entwicklung, Heft I/II, 1978, S. 28—43.
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zehn Ländern hergestellt werden. In acht Län-
dern werden Hubschrauber produziert oder 
montiert, in elf Ländern werden Raketen oder 
Lenkwaffen hergestellt, militärische Elektro-
nik bzw. Avionik wird in neun Ländern pro-
duziert. Die Konstruktion von Schiffsrümpfen 
für kleine Kriegsschiffe wird immerhin in 30 
Entwicklungsländern durchgeführt, während 
die Antriebsaggregate, die Bewaffnung und 
die Elektronik der Schiffe normalerweise im-
portiert werden. Zwölf Länder bauen Kriegs-
schiffe für ihre Marine in einer Größenord-
nung von über 500 Bruttoregistertonnen; U- 
Boote werden in sechs Ländern gebaut, wäh-
rend acht Länder gepanzerte Mannschaftswa-
gen oder Panzer herstellen.

Die Planung ständig neuer Projekte läßt er-
warten, daß das Niveau der Produktion und 
die Zahl produzierender Länder zunehmen 
werden. Allein acht weitere Länder beabsich-
tigen, die Produktion von modernen Kampf-
flugzeugen oder Düsentrainern aufzunehmen, 
und vier weitere Länder planen eine Hub-
schrauberproduktion. Andere Länder sind da-
bei, ihre Produktionsprogramme zu diversifi-
zieren und die Produktionskapazitäten auszu-
bauen. Wie der Tabelle 4 entnommen werden 
kann, sind bei den meisten Projekten und 
wahrscheinlich in jedem einzelnen Land Li-
zenzgeber aus Industrieländern beteiligt. Häu-
fig ist der Anteil lokaler Wertschöpfung sehr 
gering; die Mehrzahl der Komponenten wird 
importiert.

Produktionsprogramme in den einzelnen 
Ländern

Die Rüstungsprojekte in Entwicklungslän-
dern unterscheiden sich erheblich vonein-
ander. Von den fünf in die Untersuchung ein-
bezogenen Ländern der europäischen Periphe-
rie verfügen Jugoslawien und Spanien über 
die größten Erfahrungen. Während die spani-
sche Rüstungsindustrie die technische Exper-
tise der deutschen Rüstungsindustrie schon 
während des Zweiten Weltkrieges zu nutzen 
wußte und nach Kriegsende deutschen Rü-
stungskonstrukteuren Arbeitsmöglichkeiten 
bot, gelang es Jugoslawien, Lizenzen aus Ost 
und West für die eigene Rüstungsproduktion 
zu erwerben. Beide Länder haben erhebliche 
Mengen Rüstungsmaterial in andere Dritte- 
Welt-Länder exportiert: Spanien insbesondere 
Kleinkampfschiffe, Bomben und Munition, Ju-
goslawien vor allem zahlreiche Kleinkampf-
schiffe und in verschiedenen Fällen Waffen 
an Befreiungsbewegungen. Griechenland und 
mehr jedoch noch die Türkei verfolgen den 
Aufbau diversifizierter Rüstungsproduktions-

programme. Die türkische Flugzeugindustrie 
TUSAS plant u. a. den Bau des Düsentrainers 
MB-338 der italienischen Firma Aeronautica 
Macchi mit einem 90prozentigen Anteil türki-
scher Fertigung. Wirtschaftliche Schwierig-
keiten scheinen diese Pläne zu gefährden. 
Portugals Regierung sah sich gezwungen, ein-
zelne Rüstungsprogramme wieder zu drosseln, 
die besonders in den sechziger Jahren für den 
Kolonialkrieg in Afrika forciert worden wa-
ren.
Argentinien und Brasilien sind in Lateiname-
rika am weitesten mit lokaler Rüstungsferti-
gung fortgeschritten. Nach 1945 hatte vor al-
lem Argentinien jahrelang mit großem Auf-
wand versucht, durch den Aufbau einer ei-
genen Industrie unabhängig von Rüstungsim-
porten zu werden. Das angestrebte Ziel wurde 
nicht annähernd erreicht. Dennoch verfügt 
das Land heute über ansehnliche Produktions-
kapazitäten in nahezu allen Bereichen, die zu-
nehmend mit ausländischer Unterstützung 
und Lizenzen weiter ausgebaut werden53). 
Seit Beginn dieses Jahrzehnts unternimmt 
Brasilien erhebliche Anstrengungen, zu Ar-
gentinien in diesem Sektor aufzuschließen 
und es schließlich zu überholen. Mit Hilfe 
ausländischer Lizenzen, unterstützt durch die 
zahlreichen im Lande tätigen multinationalen 
Konzerne, ist Brasilien bemüht, sich modern-
ste Technologie zu sichern. Zu diesem Zwek- 
ke werden mit großem Aufwand Komponen-
ten für US-amerikanische Konzerne gefertigt 
— eine Bedingung, die die Regierung für 
den Import von US-Kampfflugzeugen gestellt 
hatte.

53) Zur Geschichte der argentinischen Rüstungsin-
dustrie vgl. SIPRI, The Arms Trade with the Third 
World, Stockholm 1971, S. 759—768; neuere Daten 
in: U. Albrecht, D. Ernst, P. Lock, H. Wulf, Rü-
stung und Unterentwicklung, Reinbek 1976, 
S. 50 ff.

Peru und Mexiko planen, den bislang be-
schränkten Rüstungssektor durch die Lizenz-
produktion von modernen Kampfflugzeugen 
zu erweitern. Kürzlich wurden in Venezuela 
ähnliche Pläne angekündigt. In diesen Län-
dern bemüht sich die israelische Luftrü-
stungsindustrie um Lizenzproduktion. Die üb-
rigen in der Tabelle verzeichneten Länder, 
Chile, Kolumbien und die Dominikanische Re-
publik, verfügen lediglich über technologisch 
unbedeutende Produktionskapazitäten.

In Afrika — abgesehen von der Republik 
Südafrika — existieren begrenzte Kapazitäten 
zur Herstellung von Munition, Kleinwaffen 
und Kleinkampfschiffen. Die Regierung Nige-
rias beabsichtigt jedoch, u. a. gestützt auf er-
höhte Deviseneinnahmen aus Erdölexporten, 



eine Flugzeugproduktion aufzunehmen, und 
in Zaire werden in Zusammenarbeit mit west-
deutschen Unternehmen ambitiöse Raketen-
bauprogramme verfolgt. Die südafrikanische 
Regierung behauptet, bei der Produktion von 
Kleinwaffen, gepanzerten Mannschaftswagen 
und Kommunikationsgeräten Selbstversorger 
zu sein. Angeblich sollen 75 °/o der Rüstung 
im eigenen Land produziert werden. Dem wi-
derspricht, daß trotz des Waffenembargos der 
Vereinten Nationen Waffen aller Art in gro-
ßen Mengen nach Südafrika gelangen. Wich-
tiger aber ist, daß es der südafrikanischen Re-
gierung gelang, Technologie und Produktions-
mittel zur lokalen Fertigung von Waffen zu 
importieren.

Israel verfügt über die am weitesten entwik- 
kelte und hinsichtlich des Volumens größte 
Rüstungsproduktion sämtlicher Entwicklungs-
länder54 ). Zu beachten ist jedoch, daß ein er-
heblicher Teil des Produktionswertes auf dem 
Import von Komponenten beruht. Unterstützt 
durch eine hohe Einwanderungsquote qualifi-
zierter Arbeitskräfte aus Industrieländern und 
durch umfangreiche technische und finanziel-
le Hilfen vor allem aus den Vereinigten Staa-
ten entwickelt und produziert Israel eine 
Vielzahl von Waffensystemen. Die wirtschaft-
liche Krise und die begrenzte Nachfrage der 
israelischen Streikräfte zwingen Israel zu mas-
siven Exportanstrengungen, um bestehende 
Rüstungsproduktionskapazitäten auszulasten. 
Diese Bemühungen haben ihre Grenzen, da Is-
raels wichtigster Technologielieferant, die 
Vereinigten Staaten, den Endverbleib der mit 
amerikanischen Lizenzen gebauten Waffen 
kontrollieren können.

54) Vgl. Mark E. Berent, „All that Newton Al- 
lows". Israel's Aviation Today, in: Aerospace In-
ternational, Mai/Juni 1977, S. 88—93, und Irvine 
Cohen, Israel Aircraft Industries, in: Flight Inter-
national, 3. April 1975, S. 562—565. Regelmäßige 
Nachrichten in Aviation Week & Space Techno-
logy sowie Armies & Weapons.

55) Zu Indien siehe ebenfalls SIPRI (FN 53), 
S. 741—758, und aktueller U. Albrecht u. a. (FN 
53), Kapitel IV.

Arabische Länder planen seit einigen Jahren 
den Aufbau einer gemeinsamen Rüstungsin-
dustrie mit Ägypten. Die Erdölländer Saudi- 
Arabien, Kuwait und Quatar finanzieren das 
Projekt und den Erwerb der erforderlichen Li-
zenzen und des Know-how in Westeuropa 
und den USA. Im Iran ließ die Schah-Regie-
rung eine industrielle Infrastruktur installie-
ren, um die modernen importierten Waffen zu 
warten und zu reparieren. Hieran sind fast 
alle großen Rüstungsfirmen aus den USA und 
Westeuropa — mit Ausnahme Frankreichs — 
beteiligt. Ziel der iranischen Bemühungen 
war der Aufbau einer mit den Rüstungspro-
duktionskapazitäten industrialisierter Länder 

vergleichbaren Rüstungsindustrie. Dieses Vor-
haben wurde durch den Mangel an einheimi-
schem qualifizierten Personal langfristig in 
Frage gestellt. Die jüngste politische Entwick-
lung in diesem Lande muß auch als Reaktion 
auf derartige Schwierigkeiten und Widersprü-
che gewertet werden.

Von den sechzehn waffenproduzierenden 
asiatischen Entwicklungsländern hat Indi-
en 55 ) das umfangreichste und anspruchvoll-
ste Produktionsprogramm und versucht, nicht 
nur in der Produktion von Waffen, sondern 
ebenso im Bereich von Forschung und Ent-
wicklung Eigenständigkeit zu erreichen. Res-
sourcenengpässe (Forschungskapazitäten und 
Devisen) haben dem indischen Programm 
bisher jedoch enge Grenzen gesetzt. Während 
im Bereich der Kleinwaffenproduktion der 
Import ausländischer Zulieferungen auf ein 
Minimum reduziert werden konnte, bedarf die 
Produktion von modernen Waffen, Kampf-
flugzeugen, schwerem Heeresgerät und 
Kriegsschiffen der Zulieferung von Komponen-
ten und/oder Lizenzen aus industrialisierten 
Ländern. Von Interesse bei der indischen Rü-
stungsproduktion ist die Tatsache, daß als 
einziges nichtsozialistisches Land bisher nur 
Indien Lizenzen zur Fertigung von Waffen 
aus der UdSSR erhalten hat, nämlich zur Pro-
duktion von MiG-21-Kampfflugzeugen und 
Lenkwaffen. Andere asiatische Länder, die be-
reits verschiedene Rüstungsgüter fertigen und 
ihre Kapazitäten weiter ausbauen, sind Tai-
wan, Südkorea, Pakistan und in bisher gerin-
gem Umfang die Philippinen und Indonesien. 
Diese Länder sind alle von Technologieimpor-
ten aus westlichen Industrienationen abhän-
gig. Singapurs Werftindustrie produziert mit 
bundesrepublikanischer und britischer Unter-
stützung Schnellboote für den Export. Nord-
koreas Werftindustrie verfügt ebenfalls über 
Erfahrungen im Schnellbootbau und errichtet 
derzeit mit sowjetischer Hilfe Kapazitäten zur 
Fertigung von MiG-Kampfflugzeugen.

Diese Beschreibung der Rüstungsproduktions-
programme in Entwicklungsländern verdeut-
licht, daß der derzeitige Rüstungsexportboom 
der Industrieländer seine Entsprechung in der 
Proliferation von Industrieanlagen zur Her-
stellung von Waffen hat.

Anspruch und Wirklichkeit der Rüstungspro-
duktion in Entwicklungsländern

Das unmittelbare politische Hauptziel der lo-
kalen Fertigung von Rüstung sowie des Aus-



baus von Wartungs- und Reparaturkapazitä-
ten für komplexes militärisches Gerät sind Si-
cherung und Erweiterung des politischen 
Handlungsspielraumes für den Einsatz des 
Militärs bei außenpolitischen Auseinanderset-
zungen und zur Kontrolle innergesellschaftli-
cher Konflikte. Derartige Erwartungen wer-
den seitens der Regierungen in der Dritten 
Welt regelmäßig bei der Planung neuer Rü-
stungsproduktionsprojekte geäußert. Entwick-
lung und Produktion moderner Waffensyste-
me werden darüber hinaus häufig als geeig-
netes Mittel angesehen, sowohl gegenüber 
dem Ausland als auch gegenüber der eigenen 
Bevölkerung eine glaubhafte Demonstration 
des eigenen Unabhängigkeitswillens zu ge-
ben. Der Schah im Iran antwortete auf kriti-
sche Fragen von Journalisten hinsichtlich 
der Aufrüstung mit Hinweisen auf die künfti-
ge' Rolle des Iran als mächtiges Industrie-
land.
Neben den unmittelbaren politischen Interes-
sen werden aber zugleich weitere Zielvorstel-
lungen mit der lokalen Fertigung von Rü-
stung verknüpft. Durch die Produktion von 
Waffen im eigenen Land sollen finanzielle Be-
lastungen der Zahlungsbilanz eingeschränkt 
werden. Außerdem soll die Rüstungsfertigung 
zur Qualifizierung von Fachkräften beitragen 
und den Zugang zu modernsten industriellen 
Fertigungsmethoden erleichtern. Generell er-
hoffen viele Regierungen durch „spin off"-Ef- 
fekte sowohl die Ausweitung der Industriali-
sierung als auch die Hebung des Industriali-
sierungsniveaus, denn die Produktion moder-
ner Waffensysteme setzt eine diversifizierte 
Industriestruktur voraus. Da sich die Rü-
stungsbranche besonderer staatlicher Protek-
tion erfreut, bieten sich auch für das lokale 
Kapital neue und erweiterte Anlage- und Ver-
wertungsmöglichkeiten iin einem Bereich, in 
dem die Konkurrenz des ausländischen Kapi-
tals relativ leicht eingeschränkt werden 
kann56), da der Bereich „nationale Sicher-
heit" nationale Verfügung legitimiert.

56) Selbst in Indien, wo Rüstung nur in staatli-
chen Betrieben produziert wird, bietet der Rü-
stungskomplex zusätzliche Absatzmöglichkeiten 
für die Privatindustrie (Maschinenbau, Werftsek-
tor, Elektro- und Elektronikindustrie). Die Privat-
industrie liefert zwar keine kompletten Waffensy-
steme, aber die Zulieferungen sind beträchtlich 
und das Risiko der Rüstungsproduktion liegt beim 
Staat. Ca. ein Viertel der Ausgaben der Zentralre-
gierung in Indien werden für militärische Zwecke 
ausgegeben, davon wiederum mehr als 5O°/o für 
Beschaffungen.

Zur Durchführung von Rüstungsproduktions-
programmen verfolgen Dritte-Welt-Länder un-
terschiedliche Strategien:

Einerseits wird in Ländern wie Indien, Süd-
afrika und anderen der Versuch unternom-
men, Waffensysteme eigenständig zu produ-
zieren und zu entwickeln. Andererseits wird 
in Ländern wie Brasilien, Israel, Taiwan, Süd-
korea, der Türkei und anderen das Produkti-
onsprogramm gezielt auf Lizenzen und Know- 
how aus Industrieländern aufgebaut, aller-
dings mit dem Ziel, im Endstadium ebenfalls 
Eigenständigkeit zu erreichen. Da aber — wie 
die Erfahrungen zeigen — auch bei der „ei-
genständigen" Entwicklung und Produktion 
umfangreiche Kooperation mit ausländischen 
Unternehmen erforderlich ist, unterscheiden 
sich Versuche des Aufbaus einer eigenständi-
gen Rüstungsproduktion von der systemati-
schen Einordnung in die Produktionsstrategi-
en metropolitaner Produzenten jedoch sehr 
viel weniger, als es die jeweilige politisch-
strategische Begründung zu suggerieren 
scheint.

In den sich rasch ausbreitenden „Freien Pro-
duktionszonen" in der Dritten Welt spielt die 
Produktion von Rüstung kaum eine Rolle. Zu-
mindest liegen keine Informationen darüber 
vor. Sucht man nach Erklärungen, weshalb 
die den Weltmarkt beherrschenden Rüstungs-
konzerne zumindest bislang nicht sichtbar 
Rüstungsproduktion in diese Industrieparks 
verlagert haben, so bietet sich die durch die 
Realität in zahlreichen Ländern abgesicherte 
Überlegung an, daß Hersteller von Rüstungs-
waren aus den öffentlichen Haushalten der 
jeweiligen Nationalstaaten in vielfältiger 
Weise direkt und indirekt subventioniert wer-
den und demgegenüber die mannigfaltigen 
Standortvorteile der „Freien Produktionszo-
nen" mit ihren niedrigen Lohnkosten weniger 
zu Buche schlagen.

Eine Vielzahl von Methoden wurde entwik- 
kelt, durch die Waffentechnologie und insbe-
sondere Produktionstechnologie von einem 
Land ins andere transferiert werden. Während 
der wertmäßig größte Teil des Transfers von 
Rüstung in Entwicklungsländer nach wie vor 
der Export kompletter Waffensysteme ist, ge-
winnen die verschiedenen Formen des Trans-
fers von Produktionstechnologie immer grö-
ßere Bedeutung:

— Export von Subsystemen und Komponen-
ten, die im Empfängerland montiert werden. 
Bei der Montage von importierten Teilen wer-
den erste Produktionserfahrungen gesammelt. 
Eine Vielzahl derartiger Projekte existiert be-
reits in Entwicklungsländern, an denen zahl-
reiche Firmen aus den USA und Westeuropa 
beteiligt sind. Diese Methode wurde beson-
ders von deutschen Werften (U- und Schnell-



boote) 57) angewandt, um restriktive Geset-
zesregelungen zu umgehen und außerdem in 
traditionelle Märkte der Rüstungsproduzenten 
aus anderen westlichen Ländern einzudrin-
gen. Teils finden diese Montagen in Firmen 
statt, an denen die Lieferanten kapitalmäßig 
beteiligt sind.

— Lieferung schlüsselfertiger Produktionsan-
lagen: Firmen aus der Bundesrepublik 
Deutschland übernahmen bei dieser Transfer-
form — vor allem im Bereich der Munitions-
herstellung und Fertigung leichter Infanterie-
waffen (Gewehre, Maschinengewehre) — eine 
Vorreiterrolle. So wird beispielsweise das 
NATO-Gewehr G 3 der Firma Heckler & 
Koch, Oberndorf, in mindestens sieben Ent-
wicklungsländern (teils in von H & K gelie-
ferten Fabriken) produziert; es ist aus diesen 
Produktionsstätten auch in andere Länder ex-
portie 58rt worden ).

— Lizenzvergabe: Sofern die Rüstungsindu-
strie bzw. rüstungsrelevante Industriezweige 
(Maschinenbau, Schiffbau, Elektronik etc.) be-
reits ein gewisses technologisches Niveau in 
einem Land erreicht haben, ist der Erwerb 
von Produktionslizenzen häufig der nächste 
Schritt zum Aufbau eigenständiger Produk-
tionsstätten. In der Regel werden lediglich 
Teile von Waffensystemen lokal produziert, 
während besonders komplexere Komponenten 
vom Lizenzgeber importiert werden. Wie in 
der industriellen Fertigung im zivilen Bereich 
findet auch im Rüstungsbereich eine interna-
tionale Arbeitsteilung statt, in der Produzen-
ten aus Entwicklungsländern zunehmend als 
Lieferanten von Komponenten und Ersatztei-
len beteiligt sind.

— Export von technischem Wissen: Nicht 
nur die Entsendung von Konstruktionsteams 
spielt für den Export von technischem Wissen 
eine Rolle. Inzwischen wird der Export von 
Rüstung auch durch sogenannten Blaupausen-
export gefördert. Als Beispiel sei auf ein Ge-
schäft der Firma Rheinstahl mit Argentinien 
verwiesen; in diesem Falle werden Konstruk-
tionszeichnungen für einen Kampfpa
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nzer und 
einen Schützenpanzer sowie entsprechende 
Prototypen zum Nachbau geliefert ).

57) Vgl. die Liste „Herstellung deutscher Kriegs-
schiffe im Ausland" in: U. Albrecht, P. Lock, H. 
Wulf (FN 11), S. 165—170.
58) Siehe Jane's Infantry Weapons 1975, London 
1976, S. 234; vgl. auch die Selbstdarstellung der 
Firma in ihren Anzeigen. Abgebildet und kritisiert 
in: Militärpolitik Dokumentation 9/10 „Rüstungs-
werbung in der Bundesrepublik“, Stuttgart 1978.
59) Nähere Angaben in Internationale Wehrrevue 
3/1977, S. 471 f.

— Entwicklung und Produktion im Auftrag: 
Finanzstarke Entwicklungsländer haben be-
reits wiederholt die Entwicklung und Ferti-
gung von Waffensystemen in westlichen In-
dustrieländern finanziert, die vorgeblich ihren 
speziellen Bedürfnissen angepaßt sind.

— Aneignung von rüstungstechnischem 
Know-how durch Diebstahl oder Beute als 
Folge von Kampfhandlungen: Mit zunehmen-
der Komplexität der Waffensysteme dürfte 
diese Art des Transfers schwieriger werden, 
da die Demontage eines Waffensystems nicht 
ohne weiteres Kenntnisse über Herstellungs-
techniken erbringt.

Die Kombination spezifischer Faktoren, die 
die Rüstungsproduktion im Gegensatz zur 
Produktion von „zivilen" Gütern kennzeich-
nen, bewirken, daß Länder wie Argentinien, 
Ägypten, Indien und andere „Nachzügler" auf 
große Schwierigkeiten stießen. Es handelt sich 
im wesentlichen um folgende Faktoren:

— ständig steigende Forschungs- und Ent-
wicklungsaufwendungen der führenden Mili-
tärmächte führen zur Entwicklung immer kom-
plexerer Waffensysteme;

— sich ständig beschleunigende Produktinno-
vation führt zur Schaffung von technischer 
Obsoleszenz (Veralterung);

— wachsende Anforderungen an eine speziell 
für den Einsatz moderner Waffensysteme aus-
gerichtete Infrastruktur erfordern zusätzlich 
indirekte Aufwendungen;

— die überdurchschnittliche Preissteigerung 
bei Waffensystemen führt zur Reduzierung 
der Produktionsserien;

— technologische Zeitmonopole und steigen-
de Komplexität der Waffensysteme schließt 
die Möglichkeit des Nachbaus (reversed tech- 
nology) weitgehend aus und gestattet damit 
den Herstellern aus der Metropole eine wirk-
same Kontrolle über die Produktionstechnolo-
gie.

Auf der Grundlage einer begrenzten indu-
striellen Basis und mit relativ gering entwik- 
kelten Forschungs- und Entwicklungskapazi-
täten mußte der Anspruch scheitern, techno-
logisch konkurrenzfähige Eigenentwicklungen 
durchzuführen und zu produzieren, da vor al-
lem finanzielle Ressourcen und Marktgrößen 
fehlen. Der Export von Rüstung als Möglich-
keit der Markterweiterung und Stückkosten-
senkung ist daher eine logische Fortschreibung 
der Strategien nationaler Eigenversorgung mit 
Waffensystemen.



V. Auswirkungen des Rüstungstransfers

Die destabilisierende Wirkung der 
Waffenimporte

Der Zusamnienhang zwischen Rüstungstrans-
fers und Ausbrüchen von Kriegen ist seit je-
her ein zentrales Thema in der Literatur. In 
der Zwischenkriegsperiode wurde die Liefe-
rung von Waffen und die damit verbundene 
Auf
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rüstung als eine der Hauptursachen für 

Kriege angesehen ). Diese damals weitge-
hend akzeptierte These wird in der heutigen 
Diskussion nicht ohne weiteres übernommen 
und von den Protagonisten des Rüstungs-
transfers ausdrücklich bestritten. Zwei sich 
ausschließende Thesen zu den Auswirkungen 
des Rüstungstransfers auf Konflikte in den 
Empfängerländern lauten zusammengefaßt: 
Erstens, in Spannungsgebieten oder bei be-
waffneten Konflikten hätten ausgewogene 
Waffenlieferungen an die Kontrahenten ab-
schreckende und somit stabilisierende Wirkun-
gen und könnten den Ausbruch oder die Fort-
führung eines Krieges verhindern. Zweitens — 
im Gegensatz zur ersten These —, wenn von 
einem Land große Mengen Waffen importiert 
und viele Ressourcen für militärische Zwecke 
aufgewendet werden, neige die Regierung zu 
militärischen Konfliktlösungen. Das Risiko er-
höhter Spannung, Instabilität und Verschär-
fung von Konflikten seien Folge von Waffen-
lieferungen.
Die Vorstellung der stabilisierenden Wirkung 
der Rüstungstr
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ansfers spiegelt die offizielle 

Politik der US-Regierung wider ), die von 
der Überzeugung getragen ist, daß die Verei-
nigten Staaten weltweit für die Regulierung 
von Konflikten Verantwortung tragen. Trotz 
der 1969 verkündeten sogenannten Nixon- 
Doktrin, die diese selbst übernommene Ver-
antwortung zu reduzieren trachtete, findet 
sich die Stabilisierungsfunktion in der Be-
gründung zur Lieferung von Waffen dennoch 
wieder. Kissinger führte dies 1975 erneut aus: 
„In einer Welt der sich ausbreitenden Nukle-

arkapazität bedeuten viele schwelende regio-
nale Konflikte ein großes Risiko globaler 
Konfrontation. Wir haben keine Wahl als die 
Eindämmung dieser Dispute und die Beseiti-
gung der Wurzel ihrer Ursachen . . . Regiona-
le Stabilität ist zunehmend abhängig von der 
Aufrechterhaltung stabilen Machtgleichge-
wichts durch sorgfältig b
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edachte Transfers 

von Verteidigungsgerät.  62)

Es muß bezweifelt werden, daß die Ursachen 
der Konflikte in der Dritten Welt durch Rü-
stungslieferungen beseitigt werden; auch 
kann wohl kaum — angesichts der Exporte 
sämtlichen konventionellen Geräts gerade 
durch die Vereinigten Staaten — von „sorg-
fältig bedachter" Exportpolitik die Rede sein. 
Die jüngste Entwicklung im Iran zeigt, daß 
auch die Stützung autoritärer Regime mit 
Waffen aller Art keine Garantie für deren 
Fortbestand ist. Gerade im Falle des Irans 
war die hypertrophe Rüstung häufig mit dem 
Argument der Stabilisierung legitimiert wor-
den. Das Auswärtige Amt beurteilte im Jahre 
1974 die Folgen der deutschen Militärhilfe für 
den Iran so: „Durch diesen deutschen Beitrag 
wird die administrative ebenso wie die tech-
nische Infrastruktur des Irans gefördert, womit 
gesellsch
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aftliche Konflikte abbaubar werden 
und letztlich zur Hebung der Lebensqualität 
in diesem Teil der Welt beitragen." 3)

60) Vgl. die umfänglichen Literaturangaben zu 
diesen Aussagen in Robert E. Harkavy, The Arms 
Trade und International System, Cambridge, Mass. 
1975. Belege für diese Argumentation finden sich 
auch in SIPRI, The Arms Trade with the Third 
World, Stockholm 1971, S. 74 ff.
61) Auch im Bericht des U. S. Subcommittee on 
Foreign Assistance, a. a. O. (FN 40), S. 1, wird ange-
nommen, daß die Stärkung des Irans durch Waf-
fenlieferungen zur Stabilisierung in der Golfregion 
beitrage. Nicht nur die amerikanische Regierung 
betont bei Rüstungsexporten deren angeblich sta-
bilisierende Wirkung; dies wird auch häufig in 
Frankreich, Großbritannien und in der Bundesre-
publik Deutschland behauptet.

Plausibler — und durch die ständigen Kriege 
in der Dritten Welt immer wieder bestätigt — 
ist die Vorstellung, daß durch die Lieferung 
von Waffen oder die Auslagerung von Anla-
gen zur Herstellung von Waffen das Konflikt-
potential in der Dritten Welt erhöht wird. Re-
gionale Rüstungswettläufe werden durch zu-
sätzliche Waffenlieferungen angeheizt, und 
aufgrund der wirtschaftlichen, politischen und 
sozialen Situation in der unterentwickelten 
Welt wird der Ausbruch innergesellschaftli-
cher und zwischenstaatlicher bewaffneter 
Konflikte wahrscheinlicher.

Reduzierung der Importkapazität durch Rü-
stungsimporte

Eine der Determinanten für wirtschaftliches 
Wachstum in der Dritten Welt ist die Import-
kapazität. Die Ausstattung mit internationaler

°62) Zit. nach U. S. House of Representatives. Com-
mittee on International Relations, International 
Security Assistance Act of 1976 (Hearings), Wash-
ington 1976, S. 6.
°63) Zit. in Frankfurter Rundschau am 4. September 
1974.



Liquidität, eine Voraussetzung für die Erwei-
terung des Produktionspotentials, wird in vie-
len Entwicklungsländern durch den Transfer 
von militärisch bedingten Technologien er-
heblich eingeschränkt. Die für Importe zur 
Verfügung stehenden Ressourcen sind in den 
meisten Entwicklungsländern knapp. Der 
Transfer von Waffen, der statistisch erfaßt 
wird, macht zwar „nur" knapp 2 °/o des welt-
weiten Warenhandels aus, doch haben Rü-
stungsimporte gerade für viele Länder mit be-
grenzter Importkapazität überdurchschnittli-
che Bedeutung. Bei den Entwicklungsländern 
mit den höchs
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ten Rüstungsimporten betrug 
dieser in der Regel über 10% des Gesamt- 
Imports ). In Südkorea, Syrien und der Tür-
kei entfiel teilweise über ein Fünftel der ge-
samten Einfuhr auf Waffen und anderes mili-
tärisches Gerät. Ein besonders extremer Fall 
sind die ägyptischen Rüstungsimporte im 
Jahr 1970: Sie erreichten fast die Hälfte der 
gesamten Einfuhr. Beträchtliche Teile der 
Importkapazität wurden mithin von Rüstungs-
transfers absorbiert und standen für andere 
Vorhaben nicht zur Verfügung. Die ausgewie-
senen Daten zeigen jedoch das gesamte Aus-
maß der Beeinträchtigungen der Importkapa-
zität vermutlich nicht adäquat an, da Rü-
stungstransfers häufig unvollständig erfaßt 
werden.

Der Import von Rüstungsproduktionstechnolo-
gie trägt nicht zur Erweiterung der Produkti-
onsbasis bei, denn die daraus folgende Pro-
duktion ist nicht reproduktiv, d. h., es werden 

[weder Produktionsmittel gefertigt noch trägt 
die Produktion zu einer verbesserten Versor-
gung mit Konsumgütern bei. Vielmehr kon-
kurrieren alle Arten von Rüstungsimport mit 
Entwicklungsvorhaben und industriellen In-
vestitionen um knappe staatliche Mittel und 
Devisen. Das Ausmaß der rüstungsbedingten 
Belastungen für die Volkswirtschaft in Län-
dern der Dritten Welt wird durch einen Ver-
gleich der Importe an Produktionstechnologie 
und Rüstungswaren verdeutlicht. Ein solcher 
Vergleich kann allerdings nur die Größenord-
nung vermitteln, da keine gesicherte Aussage 
darüber möglich ist, wieviel Rüstungswaren 
in der hier als Indikator für Produktionstech-
nologie verwendeten Kategorie 7 der Interna-
tionalen Handelsklassifikation enthalten sind. 
Je nachdem, welche Zahlenangaben man für 
das Gesamtvolumen der Rüstungstransfers in 
die Dritte Welt zugrunde legt, erreicht die 
Quote Rüstungsimporte zu Einfuhr von Pro-

duktionstechnologie einen
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 Wert zwischen 12 
und 20% für das Jahr 1976 ). Naturgemäß 
weichen die entsprechenden Quoten für ein-
zelne Länder stark voneinander ab. Insge-
samt ist eine steigende Tendenz festzustellen. 
Eine Überprüfung anhand der Daten für die 
Jahre 1965, 1970 und 1975 ergab, daß die 
Quote in den dreizehn Entwicklungsländern 
mit den absolut höchsten Rüstungsimporten 
ip mindestens einem der Stichjahre über ei-
nem Fünftel lag66 ). In fünf Ländern — Ägyp-
ten, Israel, Libyen, Syrien, Türkei — erreichte 
die Quote sogar über 50 %. In Südkorea und 
dem ehemaligen Südvietnam waren die Rü-
stungsimporte höher als die Einfuhr von Pro-
duktionstechnologie.

64) Zu sämtlichen Zahlenangaben vgl. Peter Lock 
und Herbert Wulf, Militarismus, a. a. O. (FN 52),
S. 30 ff.

65) Die unterschiedlichen Prozentzahlen ergeben 
sich aus den abweichenden Schätzungen von 
ACDA einerseits und SIPRI andererseits. Genaue-
re Angaben in: Peter Lock, Obstacles to Disarma-
ment relating to the World Economic and Political 
Order: International Economic Structures Unesco 
Arbeitspapier Paris 1978 mimeo, S. 29 f.
66)Peter Lock und Herbert Wulf, Militarismus..., 
a. a. O. (FN 52), S. 31.

Da rüstungsbedingte Importe nicht zur Erwei-
terung der Reproduktion beitragen und auch 
nicht Devisen erwirtschaften helfen, müssen 
andere Sektoren der Volkswirtschaft export-
fähige Produkte zur Finanzierung des militä-
rischen Bedarfs bereitstellen. Die bestehende 
Verschuldungssituation der meisten Entwick-
lungsländer, mit Ausnahme einiger erdölex-
portierender Länder, verweist aber darauf, 
daß dies bisher nicht in hinreichendem Maße 
möglich ist. Daher ist davon auszugehen, daß 
Rüstungsimporte die Verschuldungssituation 
überdurchschnittlich verschärfen, da sie sich 
nicht amortisieren können. Allerdings ist die 
rüstungsbedingte Verursachung von Ver-
schuldung in den aggregierten Zahlen nicht 
mehr erkennbar.

Technologische „Bugwelle" der modernen Rü-
stung

Der Transfer und auch die Produktion von 
modernen Rüstungswaren determinieren di-
rekt und indirekt das Industrialisierungsmu-
ster und vor allem dessen technologisches Ni-
veau. Moderne Kampfflugzeuge, Kampfpan-
zer, elektronische Kommunikations- und 
Uberwachungssysteme, Kriegsschiffe usw. re-
präsentieren komplexe Technologien, deren 
Nutzung und Wartung teure Einrichtungen 
voraussetzen. Es entspricht einfachstem mili-
tärischem Kalkül, daß der militärische Ge-
brauchswert nur dann gegeben ist, wenn zu-
mindest Wartung und Betrieb im Bereich na-



tionaler Autonomie liegen. Die Einführung ei-
nes modernen Waffensystems löst eine Kette 
zusätzlicher Importe aus.

Für die Dislozierung einer Panzerdivision 
werden für einen Kampftag zwischen 1 000 
und 2 000 t verschiedener Nachschubgüter 
(Treibstoff, Munition, Lebensmittel usw.) be-
nötigt. Zum Transport dieser Nachschubgüter 
ist deshalb ein Lastkraftwagenpark von 200 
bis 400 Fahrzeugen und ein entsprechendes 
Straßennetz erforderlich67 ). Die logische 
Konsequenz des Importes von Kampfflugzeu-
gen ist nicht nur die Erweiterung vorhande-
ner und die Anlage neuer Flugplätze, sondern 
außerdem die Installation moderner Radar-
und Flugabwehrsysteme. An den Beschaf-
fungswünschen des Irans Mitte der siebziger 
Jahre wird der durch Lieferung von Kampf-
flugzeugen ausgelöste Auftragsschub im Flug-
abwehr- und Radarbereich sichtbar. In ähnli-
cher Weise erfordert der Import moderner 
Kriegsschiffe umfangreiche und kostspielige 
Hafenanlagen und Reparatureinrichtungen. 
Modernes Gerät, das mit immer mehr elektro-
nischen Instrumenten ausgerüstet wird, be-
darf, um überhaupt vom Boden abzuheben, zu 
rollen, zu schwimmen oder zu schießen, einer 
elektronischen „Umwelt”, die in der Dritten 
Welt ins technologische Niemandsland trans-
plantiert werden muß.

67) Angaben von Michael T. Klare, Hoist With 
Our Own Pahlavi, in: The Nation, 31. Januar 1976, 
S. 113. Zu technischen Daten einzelner Waffensy-
steme vgl. die verschiedenen Jane's Jahrbücher.

Beispiele zur Bestätigung des beschriebenen 
Grundmusters lassen sich für viele Länder 
nachzeichnen. Zahlreiche Länder wurden mit 
einem an der Militärstrategie ausgerichteten 
Netz von Straßen überzogen; der Aufwand 
hierfür überstieg bei weitem das für die Ent-
wicklung im zivilen Bereich erforderliche 
Maß. Dies gilt vor allem für den Verlauf des 
Straßennetzes, aber auch für dessen Qualität 
(Breite der Straßen und Tragfähigkeit von 
Brücken), die an militärischen Erfordernissen 
(Gewicht von Panzern, Geschwindigkeit von 
Lastwagen, Landemöglichkeit für Leichtflug-
zeuge) ausgerichtet sind. Dies läßt sich für 
die Aktivitäten des indischen Militärs in Sik-
kim und Bhutan, nahe der chinesichen Gren-
ze, für Thailand, in lateinamerikanischen Län-
dern (Argentinien und Brasilien) oder in den 
früheren portugiesischen Kolonien in Afrika 
feststellen. Ähnliches gilt für die Türkei.
Die Rüstungsindustrie hat starke „backward 
linkages" zur Voraussetzung, um die nötigen 
Inputs für die Produktion von modernen Rü-
stungswaren bereitzustellen. Ein hoher Bei-

trag für den allgemeinen Industrialisierungs-
prozeß wird daher vom Aufbau der Rüstungs-
industrie erwartet. Da die Rüstungsindustrie 
nicht als industrielle Enklave aufgebaut wer-
den kann, hat die Produktion moderner Waf-
fensysteme eine diversifizierte Industriestruk-
tur zur Voraussetzung. Diese Industriestruk-
tur wird jedoch durch die Art der Produkti-
onstechnologie weitgehend bestimmt. Das 
heißt konkret, die an den Standards der Indu-
strieländer orientierte, kapitalintensiv durch-
geführte Rüstungsproduktion wirkt auf die 
Verwendung von Produktionstechnologien in 
anderen industriellen Bereichen zurück. Das 
kapitalintensive Produktionsmuster der Rü-
stungsindustrie überträgt sich auf die Vorlei-
stungsproduktion. Kapitalintensiv arbeitende, 
suboptimale industrielle Agglomerationen 
entstehen. Es entwickelt sich aus den techni-
schen Bedingungen der Produktion komplexer 
Rüstungswaren eine einseitige, deformierte 
Industriestruktur, deren eigengesetzliche 
Fortschreibung zu einem spezialisierten, kapi-
talintensiven Industrialisierungsmuster führt. 
An die Industrie werden aufgrund der Nach-
frage aus dem militärischen Sektor Anforde-
rungen gestellt, die, gemessen an den allge-
meinen Bedürfnissen der Gesellschaft, weit 
überhöht sind. Industrialisierung solcher Art 
erweist sich als ungeeignet, die Grundbedürf-
nisse der Mehrheit der Bevölkerung zu befrie-
digen. Dafür müßte sie zunächst auf weniger 
komplexe Verfahren umgestellt werden.
Eigenständige Kampfflugzeug- und Raketen-
produktion beispielsweise erfordert, abgese-
hen von den eigentlichen Luftrüstungsbetrie-
ben, die Existenz einer leistungsfähigen Fein-
mechanik, Leichtmetall- und Elektronikindu-
strie sowie hochspezialisierte Entwicklungs- 
und Produktionserfahrungen in der Metallur-
gie. Schiffbau und Panzerproduktion basieren 
u. a. auf qualitativ anspruchsvollen Vorlei-
stungen der Stahlindustrie und großer Erfah-
rung in der Produktion und Bearbeitung von 
großen Gießereistücken. Die Panzerproduk-
tion erfordert wegen der Ausmaße der Wan-
nen große Gießereikapazitäten und trotz nied-
riger Produktionslose hohe Investitionen für 
spezialisiertes Gerät zur Bearbeitung und Prü-
fung. Eine weitere wichtige Voraussetzung 
muß gegeben sein: eine entwickelte Maschi-
nenbauindustrie, einschließlich Werkzeugma-
schinenbau, die den hohen Qualitätsanforde-
rungen des Rüstungssektors entsprechen 
kann. Derartige Normen sind jedoch in Ent-
wicklungsländern mit großen Schwierigkeiten 
verbunden und führen zu starkem Ansteigen 
der Produktionskosten. Eine zivile Nutzung 
derartiger Kapazitäten ist nicht konkurrenzfä-



hig, weder auf dem Binnenmarkt noch auf 
den Exportmärkten. Denn bislang sind die 
Standortvorteile der verarbeitenden Industrie 
in der Dritten Welt auf Massenproduktion 
und auf arbeitsintensive, hochgradig zerleg-
bare Arbeitsprozesse beschränkt. Eine wirt-
schaftliche Nutzung der Zulieferbetriebe für 
eine technologisch entwickelte Rüstungsindu-
strie in der Dritten Welt ist somit mit großen 
Schwierigkeiten verbunden, da das Leistungs-
vermögen und damit auch die Kosten nicht 
den Anforderungen entsprechen.

Absorption von qualifiziertem Personal

Sowohl die Produktion von Waffen als auch 
deren Einsatz, Reparatur und Wartung erfor-
dern die Tätigkeit von qualifiziertem Perso-
nal. Durch die militärische Nachfrage nach 
Fachpersonal — direkt für die Streitkräfte 
oder indirekt für Waffenproduktion und Be-
dienung — werden Engpaßprobleme in unter-
entwickelten Ländern verstärkt oder erfor-
dern den Einsatz ausländischer Spezialisten. 
Die Tätigkeit von ausländischem Personal be-
lastet jedoch die Devisenreserven. Der These, 
daß die Beschäftigung im Militärsektor unpro-
duktiv ist und eine Vergeudung von Arbeits-
kraft bedeutet, wird entgegengehalten, daß 
bei der militärischen Tätigkeit, besonders 
durch die Ausbildung während des Militär-
dienstes, Fähigkeiten erlernt werden, die 
auch zivil nutzbar sind. Ob die erworbenen 
Kenntnisse übertragen werden können — 
sieht man zunächst einmal von den Kosten 
dieser Ausbildung und alternativen Ausbil-
dungsmöglichkeiten ab —, hängt nicht zuletzt 
von der Art der erlernten Fähigkeiten ab. 
Grundlegende Kenntnisse über den Bau von 
Straßen, die Reparatur von Lastkraftwagen 
oder auch über landwirtschaftliche Anbaume-
thoden, die teilweise während der Militärzeit 
erworben werden, lassen sich bei gezielter 
Verwendung auch ohne Umschulung nach 
dem militärischen Dienst nutzbar anwen-
den.

Anders sieht es jedoch mit dem Wert der für 
das Militär wesentlichen Spezialkenntnisse 
aus, wie beispielsweise Wartung von Kampf-
flugzeugen, die Entwicklung von Raketenan-
triebsaggregaten oder die Bedienung von Ma-
schinengewehren und Haubitzen. Häufig er-
fordern derartige Tätigkeiten einen hohen 
Ausbildungsstand als Voraussetzung und sind 
so spezialisiert, daß die erworbenen Fähigkei-
ten außerhalb des Militärsektors überhaupt 
nicht angewendet werden können. Die War-
tung und Reparatur erforderte Anfang der 

siebziger Jahre für 100 Einheiten Panzer rund 
150 Mechaniker und für hundert gepanzerte 
Fahrzeuge, Späh- und Schützenpanzer rund 50 
Mechaniker in Industrieländern68 ). Legt man 
zugrunde, daß wegen gestiegener Komplexität 
der derzeit transferierten Panzer (wesentlich 
mehr Elektronik), angesichts härterer klimati-
scher Bedingungen sowie aufgrund einer ins-
gesamt niedrigeren technischen Ausstattung 
(Werkstätten, Maschinen etc.) in Entwick-
lungsländern die Anzahl der benötigten Me-
chaniker um mindestens 50 0/0 höher liegt, so 
zeigt sich, daß in einer Reihe Länder ein Stab 
von vielen Tausend Mechanikern ledig
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lich 
für die Panzerwartung und Reparatur benötigt 
wird. Wendet man diese Schätzwerte auf die 
Zahl der in Entwicklungsländern eingesetzten 
Panzer und gepanzerten Fahrzeuge ) an, so 
ergibt sich beispielsweise für Ägypten ein Be-
darf an qualifizierten Mechanikern nur für 
Wartung und Reparatur von 6 000 und für In-
dien von 5 000; selbst für kleinere Länder wie 
Jordanien (über 1 800), Peru (knapp 1 000), 
Uganda (fast 300) und Thailand (fast 600) sind 
beträchtliche Facharbeiterstäbe erforderlich. 
Ähnliche Größenordnungen gelten für die 
Wartung von Kampfflugzeugen.

68) Diese Angaben sind auf Schweden bezogen. 
Vgl. SIPRI, a. a. O. (FN 60), S. 806.
69) Bestand an Fahrzeugen laut IISS, Military Ba-
lance 1977/78.

In den meisten der erwähnten Länder ist der 
Bestand an qualifiziertem Personal äußerst 
klein: Die Produktion von Waffen und die 
aus dem Import von Rüstung resultierenden 
Arbeiten erfordern Fachkräfte wie Werkzeug-
macher, Feinmechaniker, Techniker, Elektro-
monteure etc. Gerade in diesen Berufen kon-
kurriert der militärische Sektor direkt mit der 
im Aufbau befindlichen Industrie, entzieht ihr 
das dringend benötigte Fachpersonal und be-
wirkt eine starke Verteuerung der Lohnko-
sten, die vor allem durth die Anwerbung 
ausländischer Fachkräfte ausgelöst wird.

Sicherung von Arbeitsplätzen in Industrie-
ländern durch Rüstungsexporte in die Dritte 
Welt?

Nicht nur in Entwicklungsländern sind wirt-
schaftliche Auswirkungen des Rüstungstrans-
fers festzustellen. In den Hauptexportländern 
der westlichen Welt werden von Befürwor-
tern der Rüstungsexporte ständig positive 
Zahlungsbilanz- und Beschäftigungseffekte 
zur Legitimation erhöhter Rüstungsexporte 
hervorgehoben. Angesichts der seit einigen 
Jahren relativ konstant hohen Arbeitslosen-



zahlen verfehlt insbesondere das Arbeitsplatz-
argument seine politische Wirkung nicht.

Die häufig gewählte Relation zwischen Ge-
samtexport und Rüstungsexport ist im Hin-
blick auf Rüstungsabhängigkeit der Industrie 
nicht aussagekräftig, da die Expor
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tstruktur 
der einzelnen Länder sehr unterschiedlich ist. 
Die Abhängigkeit der Industriestruktur vom 
Rüstungsexport wird durch einen Vergleich 
des gesamten Technologie  70) und des Rü-
stungsexportes deutlich. Legt man die — wie 
oben ausgeführt — relativ konservativ be-
rechneten Zahlen der amerikanischen Abrü-
stungsbehörde zugrunde, so ergibt sich für 
die USA ein Anteil des Rüstungsexportes am 
Technologieexport von über 10%, für Frank-
reich und Großbritannien um jeweils 4 % und 
für die Bundesrepublik Deutschland von ca. 
1,5%. Auf der Basis der in Tabelle 1 genann-
ten höheren Werte müssen diese Prozentsätze 
mindestens verdoppelt werden. Der Rüstungs-
export der Sowjetunion beträgt mengenmäßig 
rund 60% des Volumens des Technologieex-
ports. In dieser Zahl drückt sich einmal die 
innerhalb der Länder des RGW vereinbarte 
Arbeitsteilung aus, die eine Konzentration 
der Rüstungsproduktion auf die Sowjetunion 
vorsieht. Zum anderen zeigt sich hierin aber 
auch der begrenzte Export von Produktions-
technologien in Entwicklungsländer 71).

70) Berechnungen anhand der Angaben in Econo- 
mic Commission for Europe, Bulletin of Statistics 
on World Trade in Engineering Products — 1976, 
New York, 1978, S. 26.
71) Aufgrund der unterschiedlichen Wirtschaftssy-
steme stellt sich für die Sowjetunion die Frage 
der Abhängigkeit anders; ein direkter Vergleich 
dieser Zahlen ist nicht zulässig. Außerdem ist zu 
berücksichtigen, daß wirtschaftspolitische Überle-
gungen bei der Entscheidung über Rüstungsexpor-
te politischen Kriterien untergeordnet sind.
72) So beispielsweise Horst Regling, Militärausga-
ben und wirtschaftliche Entwicklung, Hamburg 
1970.
73) Belege hierfür in Bernhard Udis, Adjustment 
of High Technology Organization to Reduced Mili-
tary Spending: The Western European Experien- 
ce, Boulder, CoL, 1975, S. 413—433.

74) Die gemeinsame Entwicklung der Concorde 
wurde lanciert, nachdem die britische Regierung 
den Plan, einen eigenen Überschall-Kampf-Bom- 
ber, den TSR 2, zu entwickeln, endgültig fallenge-
lassen hatte und dadurch alle mit der Forschung 
und Entwicklung dieses Projektes Beschäftigten 
arbeitslos wurden.

Für die Aufrechterhaltung von Rüstungspro-
duktionskapazitäten wird immer wied
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er mit 
dem Argument durch Rüstung induzierter 
Wachstumsimpulse plädiert ). Die Behaup-
tung, es bestünde ein positiver Zusammen-
hang zwischen Rüstungsforschung und Wirt-
schaftswachstum, gehört zum oft wiederhol-
ten Public-Relations-Repertoire der Rüstungs-
industrie, hält jedoch empirischer Prüfung 
nicht stand73 ). Gegen die Möglichkeiten rei-
bungsloser Übertragung von Know-how aus 
dem Rüstungssektor in „zivile" Produktions-
bereiche spricht die Schwierigkeit vieler Rü-

stungsbetriebe, nicht ausgelastete Kapazitäten 
durch Erschließung ziviler Märkte zu füllen. 
Ein Plausibilitätsargument spricht ebenso ge-
gen die behaupteten „spin-off"-Effekte: Bei 
Forschung und Entwicklung im Rüstungsbe-
reich und einer anschließenden Übertragung 
auf zivile Sektoren handelt es sich im Ver-
gleich zur direkten, unmittelbar auf zivile 
Zwecke gerichteten Forschung und Entwick-
lung um einen Umweg, der, volkswirtschaft-
lich betrachtet, aufwendiger ist. Ein bezeich-
nendes Beispiel für fehlgeschlagene Übertra-
gung vom militärischen auf den zivilen Bereich 
ist das britisch-französische Überschallflug-
zeug Concorde. Statt die von maximali- 
stischen Anforderungen des militärischen Sek-
tors geprägte Struktur der Luftfahrtindustrie 
in ihrer technologischen Zielprojektion zu 
„entmilitarisieren" und auf wirtschaftliche 
Technologien umzustellen, hat man mit der 
Concorde ein ziviles Produkt entwickelt74 ), 
daß hinsichtlich Geschwindigkeit, Reichweite 
usw. typisch militärischen Forderungen ent-
spricht, letztlich aber nur durch große Sub-
ventionen von der Konzipierungsphase bis 
zum Einsatz realisiert werden konnte.

Gerade in stark vom Export abhängigen Län-
dern werden überdurchschnittlich qualifizier-
te Belegschaften in der gewerblichen Wirt-
schaft benötigt, um die Wettbewerbsfähigkeit 
auf den internationalen Märkten und damit 
Arbeitsplätze zu erhalten. Die Bindung von 
ingenieurwissenschaftlichem Personal und 
qualifizierten Facharbeitern in der Rüstungs-
industrie vermindert auf längere Sicht die 
volkswirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit und 
damit das Wachstum. Ein Vergleich der 
Wachstumsraten nach dem Zweiten Welt-
krieg zwischen Großbritannien und Frank-
reich einerseits und Japan und der Bundesre-
publik Deutschland andererseits ergibt zumin-
dest eine statistische Bestätigung dieses Zu-
sammenhanges. Die Bundesrepublik Deutsch-
land und Japan haben die Rüstungsproduk-
tion erst mit einiger Verzögerung wieder auf-
genommen und konnten ihr industrielles Po-
tential ausschließlich auf die Entwicklung des 
zivilen Exportes konzentrieren.

Auf das zeitweilige Fehlen einer Rüstungsin-
dustrie als eine erklärende Variable für 
schnellere außenhandelsbedingte wirtschaftli-



ehe Entwicklung in Japan und der Bundesre-
publik Deutschland wurde bereits vor einigen 
Jahren hingewiesen75 ). In den USA, Frank-
reich und Großbritannien wurde ein technolo-
gisch anspruchsvoller Bereich der Industrie 
für die Herstellung und Wartung von militäri-
schem Gerät bereitgestellt, während in Japan 
und in der Bundesrepublik Deutschland über-
durchschnittliche Exportsteigerungen und hö-
here Wachstumsraten des Bruttosozialproduk-
tes durch eine Konzentration der industriellen 
Fertigung auf die Investit
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ionsgüterindustrie 
und den Fahrzeugbeu erzielt wurden. Für die 
USA stellt S. Melman ).fest, daß seit dem 
Zweiten Weltkrieg permanent erhebliche fi-
nanzielle Mittel dem Kapitalstock und qualifi-
ziertes technisches Personal wegen militäri-
scher Verwendung der zivilen Industrie vor- 
enthalten wurden. Diese Situation, die Melman 
als „permanente Kriegswirtschaft" bezeich-
net, wirkte sich nachteilig auf die Produktivi-
tät der Industrie in den USA aus. Besonders 

75) Kurt W. Rothschild, Military Expenditure, Ex-
ports and Growth, in: Kyklos, Vol. XXVI, 4/1973, 
S. 804—814. Detaillierter wird dieses Argument 
ausgeführt in U. Albrecht, P. Lock und H. Wulf, 
a. a. O. (FN 11), Kapitel I, 5, S. 85 ff.
76) S. Melman, Twelve Propositions on Productivi- 
ty and War Economy, in: Armed Forces and So-
ciety, Vol. 1, 4/1975, S. 490—497.
77) Berechnet nach U. S. Arms Control and Disar-
mament Agency, a. a. O. (FN 28), Tabelle I.

78) Drohungen, auch militärisch einzugreifen, falls 
die Rohstoffversorgung der kapitalistischen Indu-
strieländer aufgrund eines Lieferboykotts nicht 
mehr gewährleistet sei, sprachen der damalige 
Außenminister der USA, Kissinger, und der Ver-
teidigungsminister Schlesinger während der soge-
nannten Ölkrise 1973/74 öffentlich aus. Die Aufga-
benstellung und die Manöver der U. S. Navy und 
des Marine Corps zeigen, daß die militär-taktischen 
und logistischen Voraussetzungen zur Intervention

am Beispiel der amerikanischen Werften zeigt 
Melman, daß die Konzentration auf den 
Kriegsschiffbau diesen Industriezweig für den 
Handelsschiffbau auf dem Weltmarkt weitge-
hend angebotsunfähig machte.

Gegen die Aufrechterhaltung von rüstungsin-
dustriellen Kapazitäten und gegen die Aus-
weitung von Rüstungsexporten sprechen mit-
hin auch volkswirtschaftliche Überlegungen, 
die nicht nur die unmittelbaren und kurzfri-
stigen Beschäftigungseffekte in einzelnen Be-
trieben im Auge haben. Gerade die Beispiele 
England und Frankreich zeigen, daß einmal 
aufgebaute Rüstungskapazitäten nur mit um-
fangreichen staatlichen Subventionen und Ex-
portförderungsmaßnahmen ausgelastet wer-
den können. Öffentliche Ausgaben in anderen 
Bereichen erbringen zudem in der Regel hö-
here Beschäftigungseffekte, da die Rüstungs-
industrie kapitalintensiver arbeitet. Rüstungs-
exporte sind als arbeitsmarktpolitische Maß-
nahme denkbar ungeeignet.

VI. Die Alternativen: Eine neue internationale Militärordnung 
oder eine neue Weltwirtschaftsordnung

Der größte Teil der militärischen Aufwendun-
gen wird nach wie vor in den Ländern der 
NATO und der Warschauer Vertragsorgani-
sation ausgegeben (nach Angaben der US-Ab-
rüstungsbehörde 75 °/o der globalen Militär-
ausgaben, in den Entwicklungsländern dage-
gen nur 20,7 °/o77 )). Die wirtschaftlichen Fol-
gen sind in den Entwicklungsländern dennoch 
gravierender, da wesentlich größere Anteile 
der zur Verfügung stehenden Ressourcen für 
das Militär aufgewendet werden. Dieser Sach-
verhalt sei am Vergleich verschiedener Län-
der demonstriert. Die folgende Tabelle zeigt, 
daß die Anteile des Bruttoinlandsproduktes, 
die in den ausgewählten Entwicklungsländern 
für militärische Zwecke eingesetzt werden, 
zwar höher sind als in der Bundesrepublik 
Deutschland, daß dieser Indikator aber kaum 
eine dramatische Einschränkung der wirt-
schaftlichen Möglichkeiten anzeigt. Anders 
sieht das Bild jedoch aus, wenn man die Teile 

des Bruttosozialproduktes, die zur Sicherung 
des Existenzminimums erforderlich sind, ab-
zieht. Immerhin wird in Äthiopien fast ein 
Fünftel des hypothetisch verfügbaren Ein-
kommens für militärische Zwecke verwendet, 
in der Bundesrepublik Deutschland 4 °/o. Da-
bei ist zu beachten, daß das länderspezifische 
Minimum der Lebenshaltung im Verhältnis 
1 : 26 schwankt.

Diese Zahlen verdeutlichen die enormen Bela-
stungen der Dritten Welt durch Militärauf-
wendungen, sie relativieren aber gleichzeitig 
auch den Aufrüstungsprozeß, indem sie die 
wirtschaftliche Benachteiligung dieser Länder 
hervorheben und die Konzentration militäri-
scher Macht in den Industrieländern betonen. 
NATO und WVO verfügen über die militäri-
schen und logistischen Kapazitäten, die Staa-
ten der Dritten Welt zu bedrohen und jeder-
zeit ihre Hoheitsrechte zu verlet
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zen. Dies ist 

zugleich Anlaß ) und Vorwand zur Forcie-



rung des Aufrüstungsprozesses in den Ent-
wicklungsländern, die ihre Verfügung über 
Rohstoffe gefährdet sehen.

Es ist das legitime Recht jedes Staates, sich 
gegen Aggressionen von außen zu schützen. 
Doch zeigt sich, daß dieses politische Ziel 
durch den Import von Waffen aus Industrie-
ländern oder durch die Produktion von moder-
nem Gerät in Entwicklungsländern kaum er-
reicht werden kann. Die Erwartung vermin-
derter Abhängigkeit von Entscheidungen in 
den Zentren kann durch Fortschreibung der 
derzeitigen Kooperation im Rüstungsbereich 
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern 
nicht erfüllt werden. Die Globalisierung der 
militärischen Ost-West-Konfrontation bein-
haltet die Einbindung und ideologische 
Fremdbestimmung von Konfliktaustragung in 
der Dritten Welt. Es ist deshalb unrealistisch, 
umfassende wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung oder gar ein alternatives, auf ar-

in Entwicklungsländern, beispielsweise zur Beset-
zung von Olfeidern, inzwischen existieren. Zur Auf-
gabenstellung der U. S. Navy siehe z. B. Vizeadmi-
ral Stansfield Turner, Missions of the U. S. Navy, in: 
Naval War College Review, März—April 1974, 
S. 2—17, sowie F. J. West, The Case for Am- 
phibious Capability, in: Marine Corps Gazette, 
Okt. 1974, S. 16—24, wo für eine schlagkräftige 
Marineinfanterie als Interventionstruppe plädiert 
wird.

beitsintensiven Technologien und auf Eigen-
ständigkeit basierendes Entwicklungsmodell, 
eine neue internationale Weltwirtschaftsord-
nung zu fordern, ohne Alternativen im Mili-
tär- und Rüstungssektor vorzusehen. Solange 
sich die Souveränität und Sicherheit der Län-
der der unterentwickelten Welt auf militä-
rische Technologien und Doktrinen gründet, 
die in den Industrieländern entwickelt wur-
den, kann politische und wirtschaftliche Ei-
genständigkeit nicht erreicht werden.
Die Nord-Süd-Verhandlungen zur Vereinba-
rung einer neuen Weltwirtschaftsordnung 
müssen notwendigerweise Abrüstungsmaß-
nahmen miteinschließen, wenn sie nicht von 
vornherein zum Scheitern verurteilt sein sol-
len79 ), denn die bisherige entwicklungspoliti-
sche und wirtschaftliche Konfrontation zwi-
schen westlichen Industrieländern und Ent-
wicklungsländern droht andernfalls in eine 
militärische Konfrontation überzugehen.

79) In einer Studie über die wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen des Rüstungswettlaufs kommt der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen zum 
Ergebnis, daß „Analysen im Zusammenhang mit 
der Errichtung einer neuen internationalen Welt-
wirtschaftsordnung ... meistens Überlegungen 
über die Einflüsse des Rüstungswettlaufs insge-
samt ausgelassen haben". Vgl. Bericht des Gene-
ralsekretärs der Vereinten Nationen, Die wirt-
schaftlichen und sozialen Folgen des Rüstungs-
wettlaufs, in: Militärpolitik Dokumentation, 8/1978.



Dieter O. A. Wolf

Die Entscheidung über den Einsatz von Nuklearwaffen

I. Vorbemerkung

Die Zusammenarbeit der westeuropäischen 
und nordamerikanischen Staaten auf dem Ge-
biet der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik 
ist primär eine Folge gemeinsamer Sicherheits-
interessen. Die NATO hat hier insgesamt gese-
hen — trotz aller nationalstaatlichen Interes-
sen und unterschiedlichen Machtpotentiale — 
einen hohen Grad von Kooperation erreicht.

Das von allen NATO-Partnern akzeptierte 
Konzept für die Verteidigung Westeuropas be-
ruht bekanntlich auf der Doktrin der abgestuf-
ten Abschreckung („flexible response"). Die 
Eskalation der konventionellen Verteidigung 
über den Gebrauch taktisch-nuklearer Waffen 
bis hin zum Einsatz des strategisch-nuklearen 
Potentials der USA wird von der Intensität 
des gegnerischen Angriffes abhängig gemacht. 
Nukleare Waffen werden von der NATO nur 
dann eingesetzt, wenn ohne sie die Abwehr 
einer Aggression aussichtslos wäre. Dies 
schließt aber ein, daß auch ein überlegener 
konventioneller Angriff bereits den Einsatz 
von Nuklearwaffen auslösen könnte. Hierin 
liegt ein faktisch unlösbarer Widerspruch für 
die Bundesrepublik Deutschland: Im Interesse 
einer glaubhaften Abschreckung muß der Bun-
desrepublik einerseits daran gelegen sein, daß 
im Falle eines großangelegten Angriffes die 
nukleare Eskalation rechtzeitig eingeleitet 
wird. Andererseits ist gerade sie bei ihrer 
geostrategischen Lage genötigt, alle Mittel ein-
zusetzen, um einen Konflikt vor dem über-
springen der Atomschwelle zu beenden bzw. 
zumindest zu versuchen, die Eskalation auf ei-
ner möglichst niedrigen Stufe zu halten. Schon 
dieses sicherheitspolitische Dilemma der Bun-
desrepublik deutet auf ihr besonderes „natio-
nales Interesse" hin, auf den Kernwaffenein-
satz der Verbündeten einen möglichst weitge-
henden Einfluß zu nehmen.

Es gibt keine nationale Militärstrategie der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Militärdok-
trin und die Operationspläne der Bundeswehr 
sind in das NATO-Bündnis eingebettet, und 
Teile der Bundeswehr sind schon im Frieden 
dem NATO-Oberkommando unterstellt. Ob-

wohl die Bundesrepublik in Übereinstimmung 
mit den Bündnispartnern versuchen kann, die 
auch für die hiesige Region primär geltenden 
US-Vorstellungen zu modifizieren, zeigte die 
bisherige Praxis, daß sich im wesentlichen im-
mer wieder die amerikanischen Vorstellungen 
durchsetzten. Gewiß: die Vereinigten Staaten 
beteiligen ihre Verbündeten u. a. an der 
nuklearen Zielplanung in der nuklearen Pla-

nungsgruppe der NATO. Sie beteiligen sie 
auch am Einsatz von Nuklearwaffen („nuclear 
sharing").

Die verschiedenen Absprachen (wie z. B. die 
„Athener Richtlinien" von 1962), die den po-
tentiellen Einsatz von Nuklearwaffen zum 
Schutze des NATO-Bereiches politisch absi-
chern, geben einen ungefähren Anhaltspunkt, 
in welchen Situationen ein Einsatz nuklearer 
Mittel notwendig erscheinen könnte bzw. bis 
zu welchem Grad eine politische Konsultation 
unter den NATO-Verbündeten hierüber mög-
lich ist. Die USA und Großbritannien haben 
sich bereit erklärt, unter gewissen Bedingungen 
(„time and circumstances permitting") ihre 
Verbündeten zu konsultieren und ihre strate-
gischen Streitkräfte zur Abwehr von Bedro-
hungen des Atlantischen Bündnisses einzuset-
zen. Hierdurch machen die USA ihre Nuklear-
waffen — wenn auch unter dem Vorbehalt des 
nationalen Einsatzbefehls — der Abschrek- 



kungspolitik des Bündnisses zum Schutz West-
europas dienstbar.

Trotz dieser grundsätzlichen Bereitschaft zur 
Konsultation der Verbündeten ist es in erster 
Linie der amerikanische Präsident, der im 
„Eventualfall" für die ungeheuer komplexe 
und in ihrer Konsequenz für die Menschheit 
unvorstellbar weitreichende Entscheidung zum 
Einsatz nuklearer Waffen den Ausschlag gibt. 
Dies erklärt sich schon rein innenpolitisch aus 
den Bemühungen um die Stärkung der Effek-
tivität des amerikanischen Regierungssystems 
gegenüber den totalitären Staaten, denen 

schnelleres Reaktionsvermögen und größere 
Entschlossenheit in ihren sicherheitspolitischen 
Handlungen nachgesagt wird. Die Westeuropä-
er sind sicherheitspolitisch in die Entscheidung 
der amerikanischen Führungsmacht „eingebun-
den" und somit von Verhalten und Glaubwür-
digkeit der US-Entscheidungsträger, vornehm-
lich des Präsidenten, abhängig. Westeuropa 
hofft darauf, daß die Abschreckung „funktio-
niert" und der US-Präsident im Notfall die 
„richtige Entscheidung" trifft. Der Schwer-
punkt der folgenden Darstellung liegt daher 
auf den „Nuklearbefugnissen" des amerikani-
schen Präsidenten.

II. Die Vereinigten Staaten

1 . Kriegsrechte des US-Präsidenten

Die Autorität des Präsidenten der USA, im 
Rahmen des amerikanischen Potentials über 
den Einsatz von Nuklearwaffen zu entschei-
den, ergibt sich vor allem aus seiner verfas-
sungsmäßigen Rolle als „Oberbefehlshaber der 
Streitkräfte": „Der Präsident soll Oberbefehls-
haber des Heeres und der Marine sowie der 
Miliz der einzelnen Staaten sein . . 1).

Der War Powers Act vom 7. November 1973 2) 
stellt zwar einen Versuch des amerikanischen 
Kongresses dar, die allgemeinen „Kriegsrech-
te" des Präsidenten zugunsten des Kongresses 
einzuschränken. Im wesentlichen handelt es 
sich hier jedoch um den konventionellen Sek-
tor und weniger um die nukleare Entschei-
dungsproblematik. Der War Powers Act soll 
gewährleisten, daß beide Gewalten am Ent-
scheidungsprozeß über Krieg und Frieden be-
teiligt werden und nach Möglichkeit der „na-
tionale Wille" seinen Niederschlag findet. Der 
Präsident wird überdies bis zu einem gewissen 
Grad zur Konsultation und zur Preisgabe von 
Informationen — beides neuralgische Punkte 
sowohl im Verhältnis zwischen Präsident und 
Kongreß als auch im Verhältnis USA und 
Westeuropa — verpflichtet. Die Verabschie-
dung des Gesetzes machte die latenten Gefah-
rendeutlich, die in der bisherigen Interpretation 
und Handhabung der Kriegsrechte durch den 
Präsidenten lagen; sie war von der Besorgnis 
des Kongresses über die Machtanhäufung des

1) US-Verfassung, Art. II, See. 2.
2) Siehe hierzu: Dieter O. A. Wolf, Um die Kriegs-
vollmacht des amerikanischen Präsidenten. Der 
War Powers Act vom 7. November 1973, in: 
Europa-Archiv, Folge 7/1974, S. 216 ff.

Präsidenten und von der Überzeugung getra-
gen, daß im politischen Entscheidungsprozeß 
eines demokratischen Systems eine funktionie-
rende und „ausgleichende" Legislative erfor-
derlich ist. Obwohl dieser War Powers Act 
dem Präsidenten gewisse Restriktionen aufer-
legt, berührt er keinesfalls seine nukleare 
Entscheidungs-,,Freiheit". Überdies bleibt ge-
nerell seine Befugnis, im Falle der Beeinträch-
tigung der nationalen Sicherheit eine sofortige 
Reaktion herbeizuführen, unberührt3).

3) Siehe zur allgemeinen „War-Powers"-Problema- 
tik: Dieter O. A. Wolf/Manfred A. Dauses, Die 
Kriegsrechte in den Vereinigten Staaten. Analyse 
der verfassungsrechtlichen und politischen Ausein-
andersetzung zwischen Präsident und Kongreß um 
die „War Powers", Berlin 1979. Unter besonderer 
Berücksichtigung des Vietnam-Konfliktes: Dieter 
O. A. Wolf, „Präsidenten-Krieg" in Vietnam? Kom-
petenzen, Entscheidungsverfahren und Verhalten 
von Präsident und Kongreß im Indochinakonflikt, 
München-Wien 1973.

Die Frage, welche politisch-militärischen Ak-
tionen als Krieg und demzufolge als Präroga-
tive von Präsident und Kongreß zu betrach-
ten sind, ist von jeher streitig gewesen. Hier 
ist eine differenzierende Betrachtungsweise 
notwendig, die angesichts der vielfältigen Er-
scheinungsformen internationaler Konflikte in 
der Gegenwart — vom schwelenden Span-
nungszustand des Kalten Krieges bis hin zum 
„all out war" unter Einsatz thermonuklearer 
Vernichtungswaffen — an die Stelle des her-
kömmlichen Schwarzweißbildes von Krieg 
und Frieden treten muß. Auch dürfte es der 
Zweckbestimmung der Kriegserklärungsklau-
sel und ihrer Stellung im Verfassungsganzen 
eher entsprechen, wenn nicht jede geringfügige 
Feindseligkeit und jedweder Einsatz der Streit-



kräfte im Ausland dem doch recht schwerfäl-
ligen Entscheidungsprozeß des Kongresses 
unterliegt.

Andererseits wird der Sinn einer formellen 
Kriegserklärung auch für den Fall eines plötz-
lich ausbrechenden größeren Krieges durch die 
Realitäten der heutigen Zeit zumindest in 
Frage gestellt, denn der Kern der militärischen 
Doktrin ist die Abschreckung; sie setzt voraus, 
daß im Fall eines Nuklearangriffs, in dem es 
schließlich um Minuten gehen kann, eine so-
fortige Reaktion erfolgen und damit der nor-
male Willensbildungs- und Entscheidungspro-
zeß entfallen muß. Aber auch im Fall eines 
konventionellen Angriffs — zumindest bei ei-
nem Kriegsfall im NATO-Bereich — sind so-
fortige Gegenmaßnahmen zur wirkungsvollen 
Abschreckung notwendig. So sind Flexibilität 
und sorgfältig ausgewählte Gegenmaßnahmen 
von höchster Relevanz. Kriegserklärungen 
eignen sich also für diese Fälle nicht.

Die amerikanische Verfassung gibt bis heute 
unverändert dem Kongreß die entscheidende 
Befugnis, den Krieg zu erklären, dem Präsi-
denten aber die Macht, als Oberbefehlshaber 
der Streitkräfte den militärischen Apparat ein-
zusetzen. Somit steht also dem Kongreß ge-
nerell im Kriegsverlauf keine Befugnis zu, in 
die Führung der Operationen einzugreifen. Zum 
besseren Verständnis sollte hinzugefügt wer-
den, daß gewisse Randbefugnisse von Legisla-
tive und Exekutive, die aus sonstigen Normen 
des Verfassungsganzen hergeleitet werden, be-
sonders das exekutive Zuständigkeitsspektrum 
für militärische Aktionen und insbeson-
dere ausländische Truppeneinsätze ergänzen 
(Stichwort: „executive agreements"). Tritt man 
insgesamt der herrschenden Rechtsauffassung 
bei, so liegt es nahe, daß die Kriegführung kei-
ner Einschränkung durch den Kongreß unter-
worfen ist, ja jeder dahin zielende legislative 
Versuch als verfassungswidrig und rechtsun-
wirksam betrachtet werden kann.

Inhalt und Umfang der Befugnisse des Präsi-
denten als des Oberbefehlshabers der Streit-
kräfte sind heute allerdings — nicht zuletzt 
als Folge der exekutiv-legislativen Auseinan-
dersetzung um den Südostasienkonflikt — hef-
tig umstritten. Nach Wortlaut und Entste-
hungsgeschichte der „Commander-in-Chief 
clause" sind sie auf den rein militärischen Ober-
befehl beschränkt. Der Präsident soll in Frie-
dens- und Kriegszeiten Inhaber der obersten 
und ungeteilten Befehls- und Kommandoge-
walt über die bewaffneten Streitkräfte sein. 
Darüber hinausgehende Kompetenzen (beson-
ders in militär-, außen- und sicherheitspoliti-

schen Bereichen) können aus der Verfassungs-
bestimmung nicht hergeleitet werden.

Der Präsident ist in seiner Eigenschaft als Ober-
befehlshaber berechtigt, alle taktischen und 
strategischen Anordnungen und Maßnahmen 
zu treffen, die jeder militärische Befehlshaber 
treffen würde. Dazu gehören Truppenbewe-
gungen, die Durchführung militärischer Opera-
tionen, Spionage- und Sabotageaktionen im 
Konfliktfall, ferner der Einsatz von Mensch 
und Material einschließlich der Entscheidung 
über Bombardierungen im Falle bewaffneter 
Auseinandersetzungen. Gleichfalls dürfte hier-
her die ausschließliche Verantwortlichkeit des 
Präsidenten für die Auswahl und Entwicklung 
von Waffensystemen gehören, wie die Anord-
nung von Präsident Kennedy im Jahre 1962 
deutlich gemacht hat, den bemannten Bomber 
RS-70 entgegen den Vorstellungen des Kon-
gresses nicht zu entwickeln, obwohl der Kon-
greß bereits Haushaltsmittel zur Verfügung 
gestellt hatte. Gleiches gilt für das Veto Car-
ters im Jahre 1978, der sich gegen die Ent-
wicklung und den Einsatz weiterer nuklear an-
getriebener Flugzeugträger und somit gegen 
den Beschluß des Kongresses, die Rüstungs-
ausgaben für NATO-Aufgaben zugunsten ei-
nes weiteren Nuklear-Flugzeugträgers zu kür-
zen, aussprach.

Im Rahmen der Oberbefehlshaber-Befugnisse 
spielt der Überraschungsangriff eine beson-
dere Rolle. Art. 51 der Satzung der Vereinten 
Nationen verbrieft das Recht der Staaten auf 
individuelle und kollektive Selbstverteidigung 
im Falle eines bewaffneten Angriffs. Dem völ-
kerrechtlichen Selbstverteidigungs- und 
Selbsthilferecht entspricht die innerstaatliche 
Befugnisnorm der Verfassung, die den Präsi-
denten ermächtigt, Überraschungsangriffe auf 
die USA abzuwehren („to repel sudden at- 
tacks"). Auch diese präsidentielle „sudden re- 
pulse power“ beschränkt sich jedoch auf un-
aufschiebbare Abwehrmaßnahmen, während 
die Entscheidung über aufschiebbare Abwehr-
maßnahmen beim Kongreß verbleibt. Der 
Überraschungsangriff stellt die mögliche und 
in der Sicherheitspolitik oft diskutierte Form 
eines Angriffs dar, die schnellstes Reaktions-
vermögen und größte Entschlossenheit im si-
cherheitspolitischen Handeln verlangt. Die 
heutige waffentechnologische Entwicklung hat 
überdies die Grenzen zwischen unaufschieb-
baren defensiven und offensiven Maßnahmen 
weitgehend verwischt, so daß die Notstandsbe-
fugnisse des Präsidenten auch einen Vergel-
tungsschlag gegen einen drohenden Angriff 
(etwa einen nuklearen Raketenangriff auf ame-



rikanisches Gebiet) decken dürften. Dies aller-
dings nur unter der sehr eng auszulegenden 
Voraussetzung, daß ohne eine solche Maßnah-
me den Vereinigten Staaten ein nicht wieder-
gutzumachender Schaden entstehen würde.

Inhalt und Grenzen der vorgenannten „sudden 
repulse power" sind nicht immer klar zu bestim-
men. Unbestritten ist aber, daß die Entschei-
dung darüber, ob ein abwehrbedürftiger Uber- 
raschungsangriff auf die USA vorliegt und 
welche Maßnahmen zu ergreifen sind, im In-
teresse raschen und entschlossenen Handelns 
nur vom Präsidenten getroffen werden kann, 
der dabei über ein hohes Maß gerichtlich nicht 
überprüfbaren Ermessens verfügt. Es erhebt 
sich allerdings im Zusammenhang die Frage, 
ob nicht auch hier eine neuer Weg der Beteili-
gung des Kongresses gefunden werden müßte, 
und sei es auch nur in Form eines wesentlich 
verbesserten Informations- und Konsultations- 
Systems.

Die „sudden repulse power" war ursprünglich 
nur für Uberraschungsangriffe auf das Gebiet 
der Vereinigten Staaten bestimmt. Sie gewährt 
dem Präsidenten daher in erster Linie die Be-
fugnis, die Souveränität und territoriale Inte-
grität der Nation zu schützen und zu wahren. 
Fraglich ist dagegen, ob sie auch eine Reaktion 
auf einen Angriff auf amerikanische Streit-
kräfte im Ausland oder amerikanische Schiffe 
auf hoher See erfaßt. Während die Lehre dies 
früher entschieden verneint hat — wohl in dem 
Bestreben, einer uferlosen Ausweitung der 
präsidentiellen „emergency powers“ zu begeg-
nen —, zeigt sie neuerlich mehr die Tendenz, 
diese Frage zu bejahen. Heute wird überwie-
gend auch ein Überraschungsangriff auf ame- 
rikanische Staatsangehörige und ihr Vermö-
gen im Ausland, auf amerikanische Diploma-
ten und Truppen im Ausland 4) als ausreichend 
erachtet, um die Defensivbefugnisse des Präsi-
denten auszulösen. Allerdings bewegen sich 
diese im letzteren Falle in einem erheblich 
engeren Rahmen, so daß etwa eine Eskalation 
von Feindseligkeiten mit dem Risiko eines 
großen Konflikts oder Krieges die präsiden-
tiellen Kompetenzgrenzen überschreiten dürf-
te. Die Frage ist im Vietnamkonflikt aus An-
laß des nordvietnamesischen Angriffs auf die 
amerikanische „Pueblo* aktuell geworden. Es 
ist unbestritten, daß hier eher ein Fall des 
Schutzes amerikanischer Rechte und Interessen 
im Ausland als ein Fall der Wahrung der ter-- 

ritorialen Integrität und politischen Unabhän-
gigkeit der Nation vorlag.

Angesichts der zunehmenden Bündnisverpflich-
tungen der Vereinigten Staaten seit dem Zwei-
ten Weltkieg hat die Frage zu grundlegenden 
Auseinandersetzungen Anlaß gegeben, inwie-
weit ein Angriff auf ein verbündetes Land 
einem Angriff auf die Vereinigten Staaten 
selbst gleichzustellen ist. Bei sachgerechter 
Auslegung der „sudden repulse power" des 
Präsidenten dürfte kein Zweifel daran beste-
hen, daß in einem solchen Fall höchstens ein 
Angriff auf amerikanische Interessen im Aus-
land vorliegt, nicht jedoch (selbst bei weitest-
möglicher Deutung von Wortlaut und Zweck 
von Verteidigungsbündnissen) ein Angriff auf 
die territoriale Integrität und Unabhängigkeit 
der Vereinigten Staaten. Vielmehr kann hier 
die Berechtigung und Verpflichtung des Präsi-
denten, Überraschungsangriffe abzuwehren, 
nur dahin gehend ausgelegt werden, daß Ak-
tionen, die für den betroffenen Bündnisstaat 
ein bewaffneter Angriff auf dessen Staatsge-
biet sind, für die Vereinigten Staaten eine Be-
drohung oder Gefährdung ihrer sicherheits-
politischen Belange bilden. Diese dürfte im all-
gemeinen nicht so unmittelbar und gegenwär-
tig sein, daß es erforderlich wäre, den konsti-
tutionellen Entscheidungsprozeß darüber, ob 
die Verteidigung der verletzten Interessen den 
Preis eines — zum Einsatz aller Kräfte der 
Nation verpflichtenden — Krieges „lohnt“, aus 
Dringlichkeitsgründen dem Präsidenten zu 
überantworten 5).

5) Congress, the President, and the Power to 
Commit Forces to Combat, in: The Harvard Law 
Review, Band 81, No. 8, Juni 1968, S. 1771 ff.

Die militärische und geographische Lage des 
angegriffenen Verbündeten spielt für die ver-
fassungsrechtliche Befugnisaufteilung eine 
ebenso erhebliche Rolle wie die Art und 
Schwere der Aggression und das militärische 
Gewicht des Aggressors. Während ein Angriff 
auf den Nachbarstaat Kanada die Sicherheit 
der amerikanischen Nation mit einem so er-
heblichen Risiko belasten könnte, daß soforti-
ges Handeln ohne Zwischenschaltung des lang-
wierigen Entscheidungsprozesses der Legisla-
tive geboten wäre, dürfte ein Angriff auf ein 
Land des Femen Ostens zweifellos weniger 
dringliche und unabweisliche Verteidigungs-
aktionen erfordern.

Die Frage kam besonders während der Bera-
tungen aus Anlaß der Ausarbeitung des 
NATO-Beistandspaktes 1949 zur Erörterung. 
Artikel 5 des Abkommens bildete den Gegen-

4) Don Wallace, The War-Making Powers: A Con- 
stitutional Flaw?, in: Cornell Law Review. Band 57 
(1972), S. 719 ff, S. 744.



stand ausführlicher Diskussionen. Die Haltung 
des Kongresses in dieser Frage war klar. Der 
auswärtige Ausschuß des Senates wies aus-
drücklich darauf hin6): „Nichts im Vertrag, 
einschließlich der Bestimmung, daß ein Angriff 
gegen einen als ein Angriff gegen alle ange-
sehen wird, mehrt oder mindert die verfas-
sungsmäßigen Rechte von Präsident und Kon-
greß oder ändert das Verhältnis zwischen die-
sen beiden . .

6) North Atlantic Treaty. Report of the Committee 
on Foreign Relations, 81st Congress, Ist session, 
US Senate Exekutive Report No. 8, 6. Juni 1949, 
S. 8.

Erläuternd fügte der Ausschuß hinzu, daß ein 
Angriff auf Paris oder Kopenhagen nicht in 
gleicher Weise eine Reaktion der Vereinigten 
Staaten erfordere wie ein Angriff auf New 
York; der amerikanische Entscheidungsprozeß 
würde in entsprechenden Krisensituationen 
schnell genug ablaufen, um die erforderlichen 
und geeigneten Maßnahmen zum Schutz der 
Vereinigten Staaten zu treffen, die sich 
aus einem bewaffneten Angriff gegen eine 
Partei des Vertrages ergäben. Er berief sich 
dabei unter anderem auf den Wortlaut des 
entscheidenden Artikels 5 des Vertragswerks, 
der jedem Vertragspartner in Erfüllung seiner 
Beistandspflicht das weite Ermessen ein-
räumt, „. . . diejenigen Maßnahmen, einschließ-
lich der Anwendung von Waffengewalt, zu er-
greifen, die er für erforderlich erachtet..

Da nach dem Gesagten aus einer völkerrecht-
lichen Beistandsverpflichtung in keinem Fall 
eine Übertragung von Befugnissen zur Kriegs-
erklärung auf den Präsidenten abgeleitet wer-
den kann, ergibt sich eindeutig, daß die Ent-
scheidung über den militärischen Einsatz unter 
solchen Bündnisverpflichtungen der Präroga-
tive des Kongresses vorbehalten ist, soweit 
eben nicht die „sudden repulse power" des 
Präsidenten in inhaltlich begrenztem Umfang 
Defensivmaßnahmen zum Schutz bedrohter 
oder verletzter Interessen der Vereinigten 
Staaten gebietet.

Im Gegensatz zu der weniger auf die nukleare 
als auf die allgemeine Problematik zielenden 
War-Powers-Diskussion hat es bisher in den 
USA noch keine grundsätzliche Debatte über 
eine mögliche Beschränkung der präsidentiel- 
len Gewalt im Bereich der Entscheidung und 
des Einsatzes von Nuklearwaffen gegeben. Es 
wurde allerdings verschiedentlich vorgeschla-
gen, die bestehenden Kompetenzen des Kon-
gresses im Bereich der War-Powers-Legislation 
dahin gehend auszuweiten, daß auch die Ent-

Scheidung des Präsidenten zum Einsatz von 
Nuklearwaffen der legislativen Zustimmung 
bedarf. Im Rahmen dieser Diskussion wurde 
betont, daß eine mögliche Einsatzbeschränkung 
nicht unbedingt das gesamte nukleare Waffen-
spektrum umfassen müsse, sondern es auch 
durchaus denkbar sei, z. B. diejenigen Nukle-
arwaffensysteme auszuschließen, die auf 
Grund der derzeitig geltenden Doktrin der 
NATO für die Verteidigung frei verfügbar 
bleiben müssen, überdies wurde besorgt dar-
auf hingewiesen, daß die US-Militärstrategie 
zwar einen Erstschlag ausschließe, nicht jedoch 
(nach verfassungsmäßigem Kriegsbeginn) den 
Erstgebrauch von Nuklearwaffen. Im Klartext: 
der Präsident sei nach dem Beginn eines kon-
ventionellen Krieges rechtlich durchaus in der 
Lage, sich kraft eigenen Entschlusses für den 
Einsatz nuklearer Waffen zu entscheiden. Die 
furchtbaren, überhaupt nicht vorausschaubaren 
Implikationen einer nuklearen Kriegsführung 
verlangten jedoch die Überprüfung der Frage, 
ob nicht eine größere Kontrolle und Mitwir-
kung des Kongresses in solchen Fällen not-
wendig ist.

Die amerikanische „Kriegsrechts-Problematik" 
behandelt eine Frage, die nur scheinbar ein 
rein innerstaatliches Verfassungsproblem der 
USA darstellt. Die „War Powers" haben viel-
mehr auf Grund der spezifischen Ausprägung 
des Gewaltenteilungsprinzips in der amerikani-
schen Verfassung weitaus größere Bedeutung 
für den innen- und außenpolitischen Entschei-
dungsprozeß des amerikanischen Staates als 
entsprechende Regelungen im Verfassungssy-
stem anderer Länder. Die Kontroverse um die 
Kriegsinitiativ- und Kriegsführungsbefugnis 
zieht vitale sicherheitspolitische Konsequen-
zen nach sich, die weit über die Grenzen des 
amerikanischen Kontinents hinausstrahlen. Sie 
wirken sich in erster Linie auf Westeuropa 
aus, für das wegen seiner geographischen Lage 
im Schnittpunkt der rivalisierenden Groß-
mach tinteressen das reibungslose und „ratio-
nale" Spiel der politisch-militärischen Gleich-
gewichtsfaktoren eine Bedingung seines Über- 
lebens in Freiheit und Menschenwürde ist. 
Vor allem die Bundesrepublik Deutschland, die 
in besonderem Maße vom nuklearen Schutz 
ihres wichtigsten militärischen Verbündeten 
abhängt und damit auf dessen politische 
Glaubwürdigkeit und die Schnelligkeit, Ratio-
nalität und Effizienz seiner Entscheidungsfin-
dung angewiesen ist, berühren die hier behan-
delten Fragen unmittelbar und existentiell.

Ein Rückblick in die jüngste Geschichte ver-
tieft das Verständnis für die Gesamtproblema-



tik. Zunächst ist die Kompetenzaufteilung zwi-
schen Legislative und Exekutive nach der Ver-
fassung von 1787, die im Kern eine Verfassung 
für Friedenszeiten ist, keineswegs so klar um-
rissen, wie dies zur Vermeidung von Zustän-
digkeitskonflikten erforderlich wäre. Zum an-
deren werden Geist und Text der Verfassung 
anerkanntermaßen nicht den gewandelten Rea-
litäten gerecht, mit denen das nukleare Zeit-
alter den Entscheidungsträger konfrontiert. Be-
eindruckende Fortschritte auf dem Gebiet der 
Waffentechnologie und — nicht zuletzt dadurch 
bedingt — zunehmend komplexere Bündnisver-
pflichtungen der Vereinigten Staaten im Welt-
gefüge haben vor allem seit dem Zweiten 
Weltkrieg das von den Verfassungsvätern an-
gestrebte Gleichgewicht zwischen gesetzgeben-
der und ausführender Gewalt unaufhaltsam 
zugunsten eines deutlichen Übergewichts des 
Präsidenten und der von ihm geführten büro-
kratischen und militärischen Staatsapparatur 
verlagert. Der Stärkung außenpolitischer Effi-
zienz gegenüber totalitären Staatswesen war 
dabei oft nur allzu willfährig die konstitutio-
nelle Komponente des außenpolitischen Ent-
scheidungsprozesses geopfert worden. Dem 
Präsidenten wurden als Oberbefehlshaber der 
Streitkräfte gewisse „inherent rights" zugebil-
ligt, die vor allem in Zeiten internationaler 
Krisen mit nuklearer Eskalationsgefahr den 
sog. „shared powers" (Mitwirkungs- und Kon-
trollrecht des Kongresses) vorgehen mußten. 
Während diese Verlagerung des Machtgleich-
gewichts zwischen Präsident und Kongreß im 
Bereich der auswärtigen Gewalt zunächst an-
gesichts der Bedrohung der Welt durch das 
Nuklearpotential der beiden Supermächte ein-
leuchtend und begrüßenswert erschien (so im 
Falle des amerikanischen Eingreifens in Korea, 
in der Kuba-Krise und anfänglich in Vietnam), 
zeichnete sich später eine deutliche Überfor-
derung der präsidentiellen Einsatzbefugnis ab.

Erst gegen Ende des Indochina-Krieges sollte 
die Neubesinnung auf die weise Vernunft ge-
waltenteiliger Herrschaft folgen. Der Verlauf 
des Vietnam-Krieges und speziell der Trup-
peneinsatz in Kambodscha mit den sich dar-
aus ergebenden politischen Folgen hat eine 
Wende auf dem Gebiet der umstrittenen „War 
Powers" eingeleitet. Gefördert nicht zuletzt 
auch durch die Auswirkungen der Watergate- 
Affäre, hatte der Kongreß die Gelegenheit, 
den von den Gründungsvätern intendierten 
Verfassungsrechtsrahmen und damit das exe-
kutiv-legislative Gleichgewicht wiederherzu-
stellen. Da aber die Frage der „Kriegsrechte'' 
heute auch vom Kongreß nicht mehr allein als 
eine Frage des Rechts, sondern zugleich unter 

machtpolitischen Gesichtspunkten verstanden 
wird, können daraus auch latente Gefahren 
für die Sicherheit der atlantischen Verbünde-
ten entstehen.

Beeinflußt wird das Verhältnis von Legisla-
tive und Exekutive auf dem Gebiet der „War 
Powers" auch dadurch, daß die amerikanische 
Judikative unter Berufung auf den konstitu-
tionellen Gewaltenteilungssatz seit jeher ge-
zögert hat, Fragen primär politischen Inhalts 
juristisch zu entscheiden („political question 
doctrine"). Dies aber bedeutet, daß sie die 
von den beiden anderen Gewalten getroffenen 
Entscheidungen als nicht-justiziabel und damit 
letztlich rechtlich unanfechtbar betrachtet. Die 
Selbstbeschränkung amerikanischer Gerichte 
gegenüber politischen Fragen, die meistens im 
Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik lie-
gen, ist zwar nicht expressis verbis im Verfas-
sungstext verankert, geht jedoch auf eine 
lange Tradition in der Verfassungswirklich-
keit der Vereinigten Staaten zurück. De facto 
ist dabei der Exekutive in außen- und sicher-
heitspolitischen Fragen stets entscheidend der 
Rücken gestärkt worden.

2. Delegation von präsidentiellen Befugnissen

Wie bereits dargestellt, liegt die grundsätz-
liche Verantwortung für die Führung eines 
Krieges in den Händen des amerikanischen 
Präsidenten. Anhand der militärpolitischen Ge-
schichte der Vereinigten Staaten läßt sich be-
legen, daß dieser des öfteren präsidentielle 
Befugnisse auf nachgeordnete Behörden, Be-
amte und Offiziere delegiert hat. Die Übertra-
gung von Kommandobefugnissen beispiels-
weise auf militärische Führer ist bereits mehr 
die Regel als eine Ausnahme. Typisches Bei-
spiel ist die Freistellung der Wahl zwischen 
alternativen Strategien, Taktiken oder Waf-
fensystemen7). Diese Möglichkeit der Über-
tragung von Zuständigkeiten resultiert wieder-
um primär aus der Interpretation der bereits 
zitierten „ Commander-in-Chief" -Klausel.

7) Hierzu etwa: E. May (ed.), The Ultimate De- 
cision. The President as Commander in Chief, 
New York 1960.

Der United States Code (amtliche Gesetzes-
sammlung der USA) enthält ferner eine Vor-
schrift, die besagt, daß „.. . der Präsident der 
Vereinigten Staaten befugt ist, den Leiter ei-
nes Ministeriums oder einer Behörde ... bzw. 
einen Beamten, der mit Rat und Zustimmung 
des Senates ernannt werden muß, ohne Ge-



nehmigung, Ratifikation oder eine andere 
präsidentielle Aktion zu ermächtigen . . . eine 
jegliche Funktion auszuüben, die dem Präsi-
denten durch Gesetz überschrieben wurde .. . 8) 
In der amerikanischen Rechtsprechung wird 
generell anerkannt, daß die oben angespro-
chenen Bestimmungen grundsätzlich ein prä- 
sidentielles Recht zur Befugnisdelegation ein-
räumen. Ein weiteres Gesetz sollte in diesem 
Zusammenhang noch Beachtung finden, näm-
lich das Atom-Energie-Gesetz vom Jahre 
1954: „Der Präsident kann von Zeit zu Zeit 
die Atomenergiekommission 9) anweisen ... 
im Interesse der nationalen Verteidigung ... 
nukleares Material und Nuklearwaffen dem 
Verteidigungsministerium zur Nutzung zu 
überlassen, so wie es dies für erforderlich 
erachtet . . Auch hieraus läßt sich ableiten, 
daß der US-Präsident grundsätzlich die Ent-
scheidung über den Einsatz nuklearer Waffen 
delegieren kann. Ob und unter welchen Um-
ständen eine solche Delegation bereits erfolgt 
ist, läßt sich naturgemäß nicht feststellen, da 
die Einzelheiten höchster Geheimhaltung un-
terliegen. Gleichwohl ist diese Frage, da sie 
letztlich auch die Entscheidung über den Ein-
satz von Nuklearwaffen betreffen könnte, von 
hohem öffentlichen Interesse; sie hat daher in 
den USA des öfteren zu Diskussionen Anlaß 
gegeben. Eine der großen Auseinandersetzun-
gen über diese Frage fand 1964 während der 
Präsidentschaftswahlen in den USA statt. Der 
republikanische Senator Barry Goldwater 
schlug zu dieser Zeit vor, kleine nuklear-
taktische Waffen konventionellen Waffen 
gleichzusetzen und entsprechende Einsatzbe-
fugnisse auf militärische Führer zu delegie-
ren 10 ). Goldwaters Vorschlag wurde von John-
son, der besonders auf die politische Bedeu-
tung von Kernwaffen verwies, entschieden 
abgelehnt: „Es gibt keine konventionellen 
Nuklearwaffen. In 19 gefahrvollen Jahren hat 
keine Nation das Atom gegen eine andere 
eingesetzt. Der Einsatz ist auch heute eine 
politische Entscheidung allerhöchster Rangord-
nung . . . Kein Präsident der Vereinigten Staa-

ten kann auf die Verantwor
11
tung für eine solche 

Entscheidung verzichten.'1 )

Auch der damalige Verteidigungsminister Ro-
bert S. McNamara machte auf mögliche schwer-
wiegende Konsequenzen aufmerksam und be-
tonte, daß der Präsident der Vereinigten Staa-
ten der Mann bleiben müsse, bei dem die 
letzte Entscheidungsgewalt verbleibt12). An-
dererseits wird gelegentlich die Frage aufge-
worfen, ob nicht der Präsident selbst Über-
legungen anstelle, auf die alleinige Verant-
wortlichkeit über die „ultimate decision" zu 
verzichten.

8) United States Code (Section 301 of Title 3).
9) Jetzt: Nuclear Regulatory Commission (NRC).
10) Siehe: Goldwaters Military Views, in: The 
Nation vom 10. August 1964, S. 41; Our Defense, 
irr: Life vom 25. Sept. 1964, S. 10.

11) Edward T. Folliard, Johnson Assails Rival’s 
A-Plan. Sees Peril in Shifting Control, in: The 
Washington Post v. 8. Sept. 64.
12) Siehe: McNamara Reopens Nuclear Issue, in: 
The Washington Post v. 19. Sept. 1964, S. A 6.

Natürlich wird und sollte die Entscheidungs- 
bzw. Delegationsproblematik immer wieder 
öffentlich diskutiert werden, aber letztlich 
wird, wie schon angedeutet, die Öffentlichkeit 
nie erfahren, ob es jemals zu einer wirklichen 
Entscheidungsbeteiligung bzw. Delegation von 
Entscheidungsbefugnissen des Präsidenten ge-
kommen ist oder kommen kann. Offizielle 
amerikanische Stellungnahmen betonten zwar 
bisher wiederholt, daß nur der Präsident über 
den Gebrauch nuklearer Waffen entscheiden 
könne und gewisse Kontrollen dies gewähr-
leisten würden.

Andererseits ist es aber nur zu offensichtlich, 
daß die militärischen Realitäten und Bedingun-
gen im nuklearen Zeitalter die Notwendigkeit 
einer vorherigen Übertragung von Zuständig-
keiten (allerdings nur unter gewissen, sorgfäl-
tig definierten Bedingungen) für den Krisen-
fall verlangen.

Es wäre nur eine logische Vorsichtsmaßnahme, 
wenn ein „Contingency-Plan" (Notfall-Pla-
nung) vorhanden wäre, der — besonders im 
Falle eines Überraschungsangriffes — eine so-
fortige Reaktion gewährleisten würde. Auch 
bei im Ausland stationierten, durch potentielle 
Nuklear-Angriffe bedrohten US-Truppen wäre 
es verständlich, wenn der Präsident für den 
Fall eines Überraschungsangriffes und eines 
damit verbundenen Zusammenbruches der 
Nachrichtenverbindungen eine vorherige Be-
fugnisdelegation zum Einsatz nuklearer Waf-
fen vorsähe.



III. NATO-Konsultation

Die westlichen Militärstrategien sind seit 
langem auf die Nuklearpotentiale einge-
stellt. Die NATO-Verbündeten erhielten nu-
kleare Trägermittel, deren nukleare Ge-
fechtsköpfe aber in der alleinigen Verfügungs-
gewalt der USA bleiben.

Im Falle eines den europäischen NATO-Be- 
reich betreffenden Konfliktes ist die Entschei-
dungsbefugnis des US-Präsidenten über den 
Einsatz von amerikanischen Nuklearwaffen 
ähnlich unbeschränkt wie im innerstaatlichen 
Bereich der USA. Hier kann allerdings die 
präsidentielle Verfügungsgewalt einem „Kon-
sultations-Verfahren" (Mitwirkung an den 
Planungen und Entscheidungen über den Ein-
satz und die Einsatzbedingungen für das 
Nuklearpotential der NATO) unterworfen 
werden, welches den nuklearen Entscheidungs-
prozeß und die US-Politik unter Umständen 
kompliziert.

Die Vereinigten Staaten sind die Führungs-
macht in einem militärischen Bündnis, dessen 
Staaten sich durch ausgeprägte innen- und 
außenpolitische Eigenständigkeit auszeichnen. 
Die NATO ist keine supranationale Organisa-
tion, die den Mitgliedern gegen ihren Willen 
bestimmte Verhaltensweisen vorschreiben 
kann. Nicht einmal die Form des Beistandes 
(Art. 5 des NATO-Vertrages) ist den Staaten 
in einer bindenden Form vorgeschrieben. 
Konsultationen gewinnen in diesem Rahmen 
zunehmend an Bedeutung für die Solidarität 
der Allianz. Sie dienen der rechtzeitigen Ko-
ordinierung nationalstaatlicher Überlegungen 
und Maßnahmen und sollen vor allem ge-
währleisten, daß einseitiges Handeln ohne 
Absprache mit den anderen Verbündeten aus-
geschlossen ist bzw. daß nicht Schritte ohne 
Rücksicht auf deren Interessen unternommen 
werden. Das oberste Gremium der NATO ist 
der Nordatlantikrat, eine politische Versamm-
lung von Vertretern der Regierungen der Mit-
gliedstaaten. Er übt seine Befugnisse auf zivi-
lem wie auf militärischem Gebiet aus und tritt 
zusammen
— als Ministerrat in zivilen Angelegenheiten, 

— als Ausschuß für Verteidigungsplanung 
(Defense Planning Committee, DPC), Stän-
diger Ausschuß für Nukleare Verteidi-
gungsfragen (Nuclear Defense Affairs Com-
mittee, NDAC) oder Nukleare Planungs-
gruppe (Nuclear Planning Group, NPG).

Der ständig tagende NATO-Rat bietet die 
Plattform für Diskussionen und die Koordi-

nierung von Sicherheitsfragen. Der Ausschuß 
für Verteidigungsplanung (DPC) ist hier die 
oberste Instanz für militärische Fragen. In den 
NPG- und DPC-Gremien kam es zu einem 
relativ weitgehenden Einvernehmen in Fragen 
des Zeitpunktes, der Ziele, der Art und des 
Freigabeverfahrens der einzusetzenden nu-
klearen Mittel. Das Defense Planning Com-
mittee hat schon vor Jahren grundlegende Do-
kumente verabschiedet. Ohne Zweifel gibt es 
ein relativ hohes Mitspracherecht, jedoch keine 
Mitbestimmung. Während alle Mitglieder in 
allen Gremien gleichberechtigt sind, ist die 
Verfügungsgewalt über US-Kernwaffen aller 
Art ausschließlich dem Präsidenten der USA, 
über britische Kernwaffen ausschließlich dem 
britischen Premierminister vorbehalten.

Gemeinsame Sicherheitsinteressen und Kon-
sultationen sind zwar Mittel, um Politik und 
Entscheidung der Mitgliedsregierungen in der 
Allianz zu koordinieren; die souveräne Ent-
scheidungsfreiheit der Partner (besonders 
auch im Sinne des Art. 5, der keine automa-
tische Beistandsverpflichtung vorsieht) bleibt 
jedoch eine Schwäche, mit der die NATO 
leben muß.

Die Präsenz von amerikanischen Truppen auf 
dem europäischen Kontinent („Geiselfunk-
tion") ist für die gemeinsame Sicherheit un-
entbehrlich. Die US-Soldaten verkörpern einer-
seits die Entschlossenheit und Fähigkeit zum 
konventionellen („physische Präsenz") und nu-
klearen Schutz („nuklearer Schirm") der Al-
lianz, andererseits stellen sie auch ein Binde-
glied zwischen den nuklear-taktischen Waffen 
in Europa und den nuklear-strategischen Mit-
teln der USA dar.

Die Tatsache, daß Nuklearwaffen13 ) von auf 
alliiertem Boden stationierten Trägermitteln 
aus gestartet werden können bzw. diese nu-
klearen Mittel sogar auf NATO-Gebiet zum 
Einsatz kommen können, verlangt eine über-
aus enge Konsultation und Planung zwischen 
der Supermacht USA und den europäischen 
NATO-Verbündeten. In diesem Rahmen bleibt 

13) In Westeuropa befindet sich (unter US-Ver-
schluß) eine beträchtliche Anzahl amerikanischer 
nuklearer Gefechtsköpfe (etwa 7 000). Die not-
wendigen nuklearen Trägermittel befinden sich im 
Rahmen der „programs of cooperation and stock- 
pile agreements" unter Kontrolle der NATO-Ver-
bündeten. Die amerikanischen und britischen 
Streitkräfte in der Bundesrepublik und die Bundes-
wehr sind für eine mögliche Kriegführung mit 
taktischen Nuklearwaffen ausgerüstet.



die Bundesrepublik als nichtnuklearer Staat 
vom NATO-Bündnis und den USA abhängig, 
weil andere kollektive Formen nuklearer Ko-
operation (bilateral mit Frankreich oder Groß-
britannien; europäische Nuklearstreitmacht) 
vorerst aus politischen und militärischen Grün-
den nicht in Betracht kommen. Die Bundesrepu-
blik Deutschland paßte sich in vergangenen 
Jahren dem Konzept der nuklearen Mitwir-
kung unter Aufrechterhaltung der Option auf 
Beteiligung an einer alliierten (europäischen) 
Nuklearstreitmacht an. Da sie mit dem schon 
erwähnten Dilemma fertig zu werden hat, zur 
Sicherung ihres Bestandes auf eine Verteidi-
gung mit Nuklearwaffen angewiesen zu sein, 
obwohl ein entsprechender Einsatz eine weit-
gehende Zerstörung ihres Territoriums mit sich 
brächte, richtet sie sich in Anpassung an die 
derzeitig gültige NATO-Strategie primär auf 
die Optimalisierung der Abschreckung, die 
nach Möglichkeit jeden Konflikt verhindern 
soll.

Die generellen Richtlinien für das Konsulta-
tionsverfahren über den Einsatz von Nuklear-
waffen lassen sich im wesentlichen aus drei 
NATO-Entscheidungen ableiten. Die erste 
wurde 1962 anläßlich des Athener Treffens 
des NATO-Rats getroffen („Athens Guide- 
lines"). Sie bestätigte die nukleare Schutzver-
pflichtung der USA, bestimmte die politischen 
Richtlinien für den Einsatz von Kernwaffen, 
betonte die grundsätzliche Konsultations-
pflicht der Nuklearmächte vor dem Einsatz 
ihrer Waffen, brachte aber keine wesentlichen 
Fortschritte in der Frage der Mitsprache. Die 
Entwicklung wurde anläßlich der zweiten Ent-
scheidung 1968 in Den Haag durch Mitglieder 
der Nuklearen Planungsgruppe (Nuclear Plan-
ning Group, NPG) sowie der dritten Entschei-
dung 1969 in London während eines Minister-
treffens der NPG weitergeführt (Information, 
Konsultation, Planung, Assignierung). Die USA 
wurden hierbei vertraglich verpflichtet, vor 
der Freigabe und dem Einsatz von für die 
NATO vorgesehenen taktischen Nuklearwaf-
fen (theater nuclear forces) bis zu einem ge-
wissen Grad ein Konsultationsverfahren durch-
zuführen. Das Zustandekommen eines solchen 
„Konsultations-Procedere" setzt voraus, daß 
der US-Präsident nicht durch Zeit und Um-
stände (time and circumstances permitting") 
zu raschem Handeln gezwungen wird.

Vor der Behandlung des im o. a. Sinne so 
wichtigen Zeitfaktors sollen zum Verständnis 
der Gesamtproblematik die einzelnen Reak-
tionsformen der Allianz kurz dargestellt wer-
den.

Für den Fall eines gegnerischen Angriffs sieht 
die NATO-Verteidigung eine abgewogene, 
differenzierte Reaktion vor:

Die NATO hat im Rahmen der Strategie der 
„Flexible Response" drei Reaktionsformen 
ausgearbeitet, die je nach Lage nacheinander 
oder gleichzeitig in Betracht kommen. Für den 
Angreifer dürfen Art, Ausmaß und Zeitpunkt 
der jeweiligen Reaktionsform nicht kalkulier-
bar sein. Er muß mit einer Konfliktausweitung 
und -Verschärfung rechnen, deren Risiken für 
ihn nicht abschätzbar sind.

1. Die „Direktverteidigung" (konventionelle 
Kriegführung unter nuklearer Bedrohung) soll 
dem Aggressor verwehren, seine angestrebten 
Ziele zu erreichen, und zwar auf der Stufe des 
militärischen Konfliktes, den der Angreifer 
gewählt hat. Hier wird der Angreifer bereits 
mit der Gefahr der (nuklearen) Eskalation 
konfrontiert. Die Schwelle zwischen konven-
tioneller und nuklearer Kriegführung soll 
deutlich markiert werden (Konzept der Pause), 
bevor die Intensität des Konfliktes gesteigert 
wird (Eskalation).

2. Die „Vorbedachte Eskalation" (Konventio-
nelle Kriegführung mit selektivem Kernwaf-
feneinsatz) soll einem Angriff dadurch begeg-
nen, daß die Qualität des Abwehrkampfes 
durch den Einsatz nuklearer Waffen gestei-
gert oder der Konflikt räumlich ausgedehnt 
wird. Dem Angreifer soll durch den politisch 
kontrollierten selektiven Einsatz nuklearer 
Waffen (demonstrativ oder gezielt) deutlich 
gemacht werden, daß Gewinnchance und Risi-
ko für ihn nicht mehr in einem tragbaren 
Verhältnis stehen. Außerdem kann der An-
greifer auch dort getroffen werden, wo er 
besonders verwundbar ist, oder mit Mitteln, 
die denen des Angreifers überlegen sind. Der 
selektive Nuklearwaffeneinsatz soll der Be-
grenzung des Konfliktes dienen.

3. Die „Allgemeine Nukleare Reaktion" (all-
gemeine nukleare Kriegführung) richtet sich 
vor allem gegen das strategische Potential 
des Angreifers und bedeutet den Einsatz der 
nuklear-strategischen Waffen der NATO. Ihre 
Androhung ist das stärkste Abschreckungs-
mittel, ihre Anwendung die stärkste militä-
rische Reaktion der NATO.

In all jenen Nuklear-Entscheidungen, die im 
o. a. Sinne zu treffen sind, soll die Ansicht des 
von der Entscheidung am meisten betroffenen 
NATO-Verbündeten besonders berücksich-
tigt werden. Hier kann es sich um ein Land 
handeln, von dessen Territorium aus nukleare 
Waffen eingesetzt werden bzw. das von 
„nuklearen Konsequenzen" selbst betroffen 



wird, das die nuklearen Gefechtsköpfe zur 
Verfügung stellt oder das die notwendigen 
Trägermittel bemannt bzw. zur Verfügung 
stellt.

Der Faktor „Zeit" spielt bei der Interpretation 
und Handhabung eines solchen Informations- 
und Konsultationsprozesses eine besondere 
Rolle. Die Ermittlung möglicher Warn- und der 
sich daraus ergebenden Vorbereitungszeiten 
muß auf der Grundlage der dem Gegner zur 
Verfügung stehenden Angriffsoptionen erfol-
gen, wobei die unter realistischen Bedingungen 
denkbar kürzeste Warnzeit entscheidenden 
Einfluß auf die eigenen Überlegungen haben 
sollte. Die Länge der Warnzeit hängt im we-
sentlichen von der Zielsetzung der gegneri-
schen Aggression und damit vom Kräftebedarf 
und dem Umfang der erforderlichen militäri-
schen Vorbereitungen des Angreifers, aber 
auch von den eigenen Aufklärungsmöglichkei-
ten ab. Die Länge der Vorbereitungszeit nähert 
sich der Warnzeit um so mehr, je entschlosse-
ner die politische Führung des Bündnisses rea-
giert. In Anbetracht derartig schwieriger Ent-
schlüsse würde jedoch praktisch immer eine 
Zeitdifferenz auftreten, die wiederum in Ab-
hängigkeit zu den Intentionen des Gegners 
steht, d. h., im Falle einer bevorstehenden 
„Großangelegten Aggression" wird die Reak-
tion der NATO schneller zu erwarten sein als 
bei einem mit allen Mitteln der Tarnung und 
Täuschung vorbereiteten Überraschungsan-
griff. Es dürfte stets sehr schwierig sein, für 
diese Zeiten verbindliche Werte als Grundlage 
für die eigenen Planungen zu schaffen, da die 
beeinflussenden Faktoren in den jeweiligen 
Situationen unterschiedliche Größenordnungen 
annehmen werden und die Wachsamkeit bzw. 
die kritische Beurteilung der Lage und Reak-
tion sicherlich vom jeweiligen politischen Kli-
ma abhängen. In diesem Rahmen spielt die 
wiederholt zitierte amerikanische Vorbehalt- 
Klausel „ . . time and circumstances permit- 
ting . . ." eine überragende Rolle.

Es besteht also kein Zweifel daran, daß der US- 
Präsident die NATO-Verbündeten dann ent-
sprechend konsultieren würde, wenn es „Zeit 
und Umstände erlauben". Erfordert jedoch das 
„nationale Interesse" und somit der Schutz ame-
rikanischen Territoriums und Lebens bzw. auch 
der Schutz alliierter Streitkräfte ein sofortiges 
Handeln der USA, so dürfte die amerikanische 
Entscheidung ohne Beteiligung der europäi-
schen Verbündeten getroffen werden. Diese 
Aussage wiegt angesichts der modernen so-
wjetischen Trägersysteme und der im „Ernst-
fall" zur Verfügung stehenden sehr beschränk-

ten Zeit um so schwerer. Eine möglichst wirk-
same Abwehr/Reaktion verlangt — auch im 
Bündnisinteresse — die Einschränkung des 
Konsultationsverfahrens. Um es expressis ver- 
bis zu wiederholen: Die Vereinigten Staaten 
und auch jeder andere NATO-Partner, der 
über eigene Nuklearwaffen verfügt, wie Groß-
britannien und Frankreich, sind frei, dann 
ohne vorherige Konsultation der Verbündeten 
eine unabhängige Entscheidung zu treffen, 
wenn die Lage (z. B. im Falle eines Überra-
schungsangriffes) kein entsprechendes Kon-
sultationsverfahren zuläßt bzw. eine sofortige 
Reaktion (auch in „subjektiver Perzeption") 
nötig ist.

Die Notwendigkeit eines solchen amerikani-
schen Vorgehens wird von den NATO-Mitglie-
dern anerkannt. Dies resultiert u. a. ganz ein-
fach aus der Tatsache, daß hier möglicher-
weise die stark divergierenden Interessen 
und subjektive Bedrohungsvorstellungen der 
Beteiligten einen Konsens verhindern. Eine 
schnelle Reaktionsbereitschaft dürfte unter die-
sen Voraussetzungen kaum herzustellen sein. 
Die NATO — und dies darf in diesem Zu-
sammenhang nicht übersehen werden — ist 
eben eine internationale und keine supranatio-
nale Organisation. Die Interessen der amerika-
nischen Supermacht und jene der mittleren 
und kleinen europäischen Staaten machen es in 
sensiblen Bereichen sehr schwierig, zu einer 
Übereinstimmun
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g zu gelangen. Um es mit den 
Worten des ehemaligen US-Verteidigungsmi- 
nisters und heutigen Energieministers James 
Schlesinger zu sagen: „The nuclear power or 
powers have the responsibility for making the 
decision on whether or not nuclear weapons 
will be used." )

Jedes Ersuchen einer Regierung oder eines 
hohen NATO-Befehlshabers um die Freigabe 
von Nuklearwaffen und jede Möglichkeit des 
Einsatzes durch eine Nuklearmacht zur Ver-
teidigung von NATO-Bereichen soll im „Regel-
fall" sofort den einzelnen NATO-Regierungen 
und dem DPC (Defense Planning Committee) 
mitgeteilt werden. Das DPC stellt jenes Forum 
dar, in welchem die Regierungen der Mitglied-
staaten ihre Ansichten, insbesondere über zu 
erreichende politische oder militärische Ziele, 
die Methode des Einsatzes und die möglichen 
Konsequenzen eines Einsatzes bzw. eines

14) Nuclear Weapons and Foreign Policy. Hearings 
before the Subcommittee on US Security Agree-
ments and Commitments Abroad and the Sub-
committee on Arms Control, International Law 
and Organisation of the Senate Committee on 
Foreign Relations, 93d Cong., 2d sess., S. 157.



Nicht-Einsatzes darstellen können. Die Stel-
lungnahmen der o. a. Organe werden der be-
troffenen Nuklearmacht mitgeteilt, und die 
Entscheidung dieser Macht wird wiederum den 
verbündeten Regierungen, dem NATO-Rat und 
den hohen NATO-Befehlshabern übermittelt. 
Uber die mögliche Zeitdauer solcher Konsulta-
tionsverfahren sind naturgemäß keine offiziel-
len Daten verfügbar.

So ist also der SACEUR (Supreme Allied 
Commander in Europe, Oberster Alliierter Be-
fehlshaber Europa) nicht befugt, Nuklearwaf-
fen auf dem „NATO-Befehlsstrang" einzuset-
zen — es sei denn, daß in der dargelegten 
Weise Konsultationen mit den NATO-Regie- 
rungen und der NATO (durch DPC) direkt 
geführt wurden und eine entsprechende Ent-
scheidung getroffen wurde. Ein umgekehrter 
Weg ist übrigens nicht möglich, da kein 
NATO-Organ das Recht hat, gegenüber SA-
CEUR den Einsatz nuklearer Waffen anzuord-
nen. Die Freigabe der Nuklearwaffen zum Ein-
satz wiederum kann allerdings nur durch den 
US-Präsidenten bzw. den englischen Premier-
minister erfolgen. Geben diese die Nuklear-
waffen frei, so stellt die Freigabe gleichwohl 
— wie bereits betont wurde — keinen Einsatz-
befehl dar. Der SACEUR behält damit die 
Möglichkeit, die Nuklearwaffen nach seinem 
Ermessen einzusetzen. In anderen Worten: Da 
der US-Präsident im NATO-Rahmen nur über 
die Freigabe der nuklearen Gefechtsköpfe, 
nicht jedoch über ihren Einsatz entscheiden 
kann, ist er — technisch betrachtet — auch 
nicht befugt, SACEUR diesbezügliche Einsatz-
befehle zu erteilen. Hier ergeben sich aller-
dings Widersprüche. SACEUR ist sowohl 
Oberster NATO-Befehlshaber (und somit dem 
NATO-DPC verantwortlich) als auch Ober-
kommandierender der US-Streitkräfte in Euro-
pa 15) (und somit dem US-Präsidenten unter-
stellt). In dieser „national-amerikanischen Ei-
genschaft" kann ihm der US-Präsident — unab-
hängig von NATO-Entscheidungen — auf dem 
„nationalen Befehlsstrang" die Anordnung 
zum Einsatz von Nuklearwaffen erteilen. So 
hat also letztlich der US-Präsident immer dann 
die Möglichkeit, Nuklearwaffen einzusetzen, 
wenn er es für richtig hält.

15) CINCEUR = Commander in Chief Europe.

Auch die Frage der präsidentiellen Befugnis 
zur Dislozierung amerikanischer nuklearer Ge-
fechtsköpfe bei NATO-Verbündeten läßt sich 
nicht eindeutig beantworten. Nach dem „Ato- 
mic-Energy-Act" von 1954 erscheint einerseits 
die Befugnis des US-Präsidenten, nukleare Ge-
fechtsköpfe in das Einsatzland zu verlegen, 
untersagt. Andererseits verfügt das gleiche 
Gesetz: „Jede Bestimmung dieses Kapitels 
oder jede Aktion der Atomenergiekommission 
soll dann außer Kraft gesetzt werden, wenn 
sie mit Bestimmungen oder internationalen 
Abkommen kollidiert, die nach dem 30. Au-
gust 1954 abgeschlossen wurden."

Es ist überdies wahrscheinlich, daß von dieser 
Ermächtigung zum Abschluß entgegenstehen-
der internationaler Absprachen nach dem 
30. August 1954 bereits Gebrauch gemacht 
worden ist, d
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. h., daß bereits von den Waffen 

(„earmarked for NATO") ), die in den USA 
für Krisenfälle abrufbereit gehalten werden, 
Teile nach Westeuropa verlegt wurden. Fer-
ner dürfte anzunehmen sein, daß die Befug-
nisse des Präsidenten in seiner Eigenschaft 
als Oberbefehlshaber der Streitkräfte die Be-
stimmungen des Atomic-Energy-Act zumindest 
dann überspielen, wenn das „nationale Inter-
esse" oder das „überleben" der USA auf dem 
Spiel stehen.

Die NATO-Planungen schließen ein, daß der 
SACEUR durch den Präsidenten ermächtigt ist, 
unter gewissen, sorgfältig festgelegten Bedin-
gungen den Einsatz nuklearer Waffen anzu-
ordnen. Einerseits ist — wie betont — der 
NATO-Befehlshaber den im „NATO Defense 
Planning Committee" vertretenen Regierun-
gen verantwortlich. Andererseits ist er auch 
Oberbefehlshaber der US-Truppen in Europa 
und somit voll in die amerikanische „Be-
fehlskette" eingegliedert. Uber die sensitive 
Frage, ob der SACEUR z. B. den Gebrauch 
amerikanischer taktischer Nuklearwaffen in 
einem Sinne anordnen könnte, der nicht mit 
den Wünschen des US-Präsidenten überein-
stimmt, läßt sich kaum spekulieren. Es darf 
hier als sicher angenommen werden, daß prä- 
sidentielle Anordnungen Priorität genießen.

16) „Earmarked Forces" = „vorgemerkte" Streit-
kräfte, deren Unterstellung unter einem NATO- 
Befehlshaber zu einem späteren Zeitpunkt (zur 
Assignierung) vorgesehen ist.



IV. Großbritannien

Großbritannien ist mit seinen gesamten Streit-
kräften, einschließlich also seiner nuklearen 
Rüstung, primär auf die Allianzpolitik und 
nicht auf den Ausbau einer unabhängigen Nu-
klearstreitmacht ausgerichtet. Gerade die Zu-
sammenarbeit in der NATO sowie der Rück-
halt durch das US-Abschreckungspotential wer-
den als lebenswichtig für die Aufrechterhal-
tung der Sicherheit des Vereinigten Königrei-
ches angesehen. Die besondere Komponente 
(Eigenständigkeit) besteht im wesentlichen 
nur darin, daß die britische strategische Nu-
klearkapazität zwar der NATO zur Assignie-
rung 17 ) gemeldet ist, aber dann zurückgezo-
gen und unabhängig verwendet werden kann, 
wenn höchste „nationale Interessen" auf dem 
Spiel stehen sollten.

Im Unterschied zur französischen Position ist 
britischerseits von Bedeutung, daß Probleme 
der nuklearen Zusammenarbeit in Westeuro-
pa nicht von der NATO getrennt behandelt 
werden. Allerdings ist in diesem Zusammen-
hang wesentlich, daß dem Vereinigten König-
reich aufgrund seiner speziellen Übereinkom-
men über die nukleare Zusammenarbeit mit 
den USA die Weitergabe der von den Ver-
einigten Staaten zur Verfügung gestellten nu-
klearen Informationen an Dritte ohne eine 
amerikanische Zustimmung verboten ist. Hin-
zu kommt, daß ein Teil der britischen Nuklear-
ausrüstung amerikanischen Ursprungs ist.

Die Aufrechterhaltung einer unabhängigen 
englischen Nuklearkapazität ist nicht nur eine 
Frage des nationalen Prestiges (Statussymbol) 
bzw. der „Unabhängigkeit" von den Vereinig-
ten Staaten, sondern stellt auch einen zusätz-
lichen westlichen Abschreckungsfaktor dar. 
Obwohl die Mitglieder des NATO-Ausschus- 
ses für Verteidigungsplanung (DPC) hier eben-
falls das bereits angesprochene NATO-Konsul- 
tationsverfahren festgelegt haben, gilt auch im 
Falle Großbritanniens, daß das vorgesehene 
Procedere nur dann seine praktische Anwen-
dung findet, „.. . if time and circumstances 
permit." Die letzte Entscheidung über den 
Einsatz von Nuklearwaffen verbleibt somit 
auch hier bei der Nuklearmacht Großbritan-
nien.

Die englischen Nuklearkapazitäten (Gefechts-
köpfe und Trägermittel) wurden in sehr enger 

Zusammenarbeit mit den USA entwickelt. Ein 
nicht unbeträchtlicher Teil der englischen tak-
tischen Nuklearwaffen kann nur mit Geneh-
migung der Vereinigten Staaten zum Einsatz 
freigegeben werden, denn diese nuklearen 
Gefechtsköpfe wurden von den USA geliefert 
und unterliegen damit nach amerikanischem 
Recht der Kontrolle durch die USA. Überdies 
erfordert der Einsatz der der NATO assignier- 
ten englischen Nuklearwaffen das schon dar-
gestellte NATO-Konsultationsverfahren. Ob-
wohl Großbritannien demzufolge in gewisser 
Weise in seiner Handlungsfreiheit einge-
schränkt ist und zudem — bedingt durch 
Aspekte der „special relationship" mit den 
Amerikanern — auch eine gewisse Abhän-
gigkeit von der amerikanischen Entscheidung 
gegeben sein dürfte, ist Großbritannien 
gleichwohl befugt und auch in der Lage, einen 
Teil seiner Nuklearkapazität ohne US-Zustim-
mung einzusetzen, wenn — wie oben ange-
führt — das „nationale Interesse" auf dem 
Spiel steht18). Dieses britische „Vetorecht" 
wird auc
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h durch einen besonderen britischen 

Verbindungsstab in Omaha ) deutlich.

17) Assigned Forces" (assignierte Streitkräfte) = 
voll aufgefüllte und präsente Verbände, die dem 
Kommando eines NATO-Befehlshabers unterstehen.

18) Siehe hierzu etwa: A. J. Groom, British Think- 
ing About Nuclear Weapons, London 1974, bes. 
S. 595.
19) Für die Ziel- und Einsatzplanung wurde in 
Omaha ein spezieller Stab errichtet — Joint 
Strategie Targeting Planning Staff (JSTPS).
20) Britain, Official Handbook, Her Majesty’s 
Stationery Office, London 1974, S. 112.

Die Verfügungsgewalt über den Einsatz dieser 
nuklearen Waffen liegt theoretisch beim briti-
schen Parlament. Da jedoch dem von seinem 
Kabinett beratenen Premierminister die Ver-
antwortung für die Verteidigung Großbritan-
niens übertragen wurde, ist es praktisch der 
Premierminister, der in diesem Rahmen die 
Befugnis zum Einsatz von Nuklearwaffen be-
sitzt. Dies heißt letztlich, daß der Premier-
minister notfalls allein entscheiden kann. Die 
Befugnisaufteilung zwischen Parlament und 
Regierung kann dem folgenden Zitat entnom-
men werden: „Die höchste Verantwortung für 
die nationale Verteidigung liegt bei dem Pre-
mierminister und dem Kabinett, die dem Par-
lament verantwortlich sind. Verteidigungs-
probleme ... werden im Auftrage des Kabi-
netts unter dem Vorsitz des Premierministers 
vom Ausschuß für Verteidigung und Ubersee-
politik behandelt." 20 ).

Aber auch hier erhebt sich die Frage der De-
legation der Verfügungsgewalt bzw. inwieweit 



geheime „Notfall-Pläne" vorhanden sind, die 
es, z. B. unter extremen Umständen, hohen 
militärischen Führern erlauben, über den Ge-
brauch von Nuklearwaffen selbständig zu ent-
scheiden. In den fünfziger Jahren, als die 
nukleare Überlegenheit des Westens noch 
offensichtlich war, hatten sich englische und 
amerikanische Experten für eine gewisse 
„Flexibilität" der nuklearen Entscheidung 
ausgesprochen. Die Befehlshaber sollten — 
nicht zuletzt auch in Anbetracht der ungeheu-
ren konventionellen Überlegenheit der So-
wjetunion — in die Lage versetzt werden, in 
gewissen Situationen grundsätzlich über den 
Einsatz nuklearer Mittel selbst zu entscheiden: 
„ .. . anläßlich der NATO-Konferenz in Athen 
im Mai 1972 wurde in Anerkennung der Pro-
blematik (der konventionellen Schwäche des 
Westens, d. Verf.) der Vorschlag eingebracht, 
NATO-Befehlshaber durch vorherige Befug-
nisdelegation in die Lage zu versetzen, unter 
bestimmten Voraussetzungen den Einsatz tak-
tisch-nuklearen Waffen anzuordnen." 21 )

21) Groom, a. a. O., S. 517.

Aber die aufkommende Zeit der „nuklearen 
Parität" zwischen Ost und West, die Doktrin 
der „flexible response" (und somit auch der 
Verstärkung der westlichen konventionellen 
Streitkräfte) sowie die Ideen des Krisenmana-
gements verlangten ein engmaschiges Kon-
trollsystem. Die politische und militärische 
Kontrolle der Nuklearwaffen sollte auch im 
Konfliktfall gewährleistet sein. Es mußte 
sichergestellt werden, daß jede Eskalation in 
den Nuklearbereich hinein solange wie mög-
lich verzögert wird.

Diese Prämissen verlangen die Konzentration 
der Einsatzbefugnisse beim Premierminister 
und geben höchstens Raum für eine „Notfall"- 
Planung bzw. die Delegation der Verfügungs-
gewalt unter ganz besonders festgelegten Be-
dingungen. So dürften z. B. nur einige eng-
lische Befehlshaber unter entsprechenden Vor-
aussetzungen, wie der totalen Unterbrechung 
des „command and control"-Verfahrens in 
einer Krisensituation, zum Einsatz nuklearer 
Waffen befugt sein.

Das allgemeine NATO-Verteidigungsproblem 
und die Frage der „nuklearen Mitsprache" 
werden durch das Ausscheiden Frankreichs 
aus der Militärorganisation der NATO zusätz-
lich kompliziert.

Die französische Außen- und Sicherheitspolitik 
ist darauf ausgerichtet, ein Höchstmaß an na-
tionaler Unabhängigkeit zu entfalten. Frank-
reich ist daher 1966/67 aus der integrierten 
Militärorganisation der NATO ausgeschieden, 
bleibt jedoch Teil der politischen Allianz. Man 
kann davon ausgehen, daß Frankreich weder 
bereit noch in der Lage ist, seine Verteidi-
gungspolitik völlig außerhalb der NATO zu 
betreiben. Frankreich besteht zwar deklamato-
risch weiterhin auf der absoluten Autonomie 
seiner Verteidigung, insbesondere der „force 
de frappe", doch kam es 1976 zu einer Neu-
formulierung der französischen Verteidigungs-
konzeption durch Staatspräsident Giscard 
d'Estaing, die faktisch den de Gaulle’schen 
Isolationismus in einigen Aspekten rückgängig 
machte. Das „distanzierte Verhältnis" zur 
NATO dürfte jedoch — trotz verbesserter 
punktueller Zusammenarbeit — andauern. So 
nahm der französische Staatspräsident z. B. 
1978 ostentativ nicht an der jährlichen Tagung 
des Nordatlantikrates in Washington teil.

V. Frankreich

Bei einem Angriff auf NATO-Verbündete 
bleibt entsprechend dem NATO-Vertrag die 
Entscheidungsfreiheit Frankreichs über Zeit-
punkt und Art seines militärischen Beitrags 
voll erhalten. So würde sich eine mögliche 
französische Bereitschaft zur militärischen Mit-
arbeit in der NATO erst im Krisenfalle, nicht 
jedoch schon in Friedenszeiten erweisen. 
Frankreich gehört zwar auch der WEU (West-
europäische Union) an, doch ist seine Mit-
gliedschaft in der WEU für die NATO nur von 
begrenzter Bedeutung. Der WEU-Vertrag ent-
hält im Gegensatz zum NATO-Pakt zwar eine 
automatische Beistandsklausel (Art. 4), ist je-
doch militärisch ohne große Relevanz, da die 
WEU kein eigenes europäisches Verteidi-
gungskonzept entwickelt hat. Nach der Schaf-
fung der NATO wurden die militärischen 
Funktionen, die sich aus dem Brüsseler Pakt 
(Vorgänger der WEU) ergeben, dem Obersten 
Alliierten Befehlshaber der NATO in Europa 
(SACEUR) übertragen, da alle Signatarstaaten 
des Brüsseler Paktes auch Mitglieder der 
NATO sind. Die französische Verteidigung ist 
zwar von dem deutschen Vorfeld und dem 
strategischen Schutzschild der Vereinigten 
Staten abhängig, läßt sich jedoch nicht schon 
im Frieden als Konstante in das NATO-Kon- 
zept einbauen. Frankreich hat indessen zuge-
sagt, den im NATO-Vertrag und auch im 



WEU-Vertrag vorgesehenen Beistand im Falle 
eines „unprovozierten Angriffs" zu leisten.

Abschreckung aus französischer Sicht heißt 
Verhinderung eines jeglichen, d. h. nicht nur 
nuklearen Konfliktes durch die Drohung mit 
einem eventuellen überraschenden Einsatz 
des französischen Nuklearpotentials. Obwohl 
die Glaubwürdigkeit einer effektiven franzö-
sischen Abschreckung im Alleingang dahinge-
stellt bleiben kann, ist das nationale Poten-
tial immerhin schon so stark, daß zumindest 
konventionelle Angreifer abgeschreckt werden 
könnten. Im Gegensatz zur NATO-Doktrin ist 
die Eskalation nicht „abgestuft", sondern für 
den Angreifer völlig unkalkulierbar.

Das unter Staatspräsident Charles de Gaulle 
entwickelte Konzept einer teilautonomen 
Sicherheitspolitik wurde bisher konsequent 
aufrechterhalten. Frankreichs Haltung läßt 
sich am besten mit de Gaulles eigenen Worten 
wiedergeben: „Frankreich muß seine eigene 
nationale Verteidigung haben, wie das bisher 
immer der Fall gewesen ist; auch wir müssen 
über die sogenannten Kernwaffenabschrek- 
kungsmittel verfügen, die heute der haupt-
sächlichste, wenn nicht der einzige Schutz der 
Völker sind, die frei b
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leiben wollen. Ohne sie 
wären wir keine europäische Macht mehr, 
keine souveräne Nation, sondern lediglich ein 
integrierter Satellit." )

De Gaulles Grundargumente lassen sich kurz 
zusammenfassen:

1. Wenn es zu einer engeren Verschmelzung 
kommen soll, dann muß innerhalb der NATO 
ein Dreier-Direktorium (USA, Frankreich, 
Großbritannien) geschaffen werden, das die 
Stimme der Europäer darstellt und den USA 
die Möglichkeit zu diktatorischem Vorgehen 
nimmt. (Dieser Gedanke, von de Gaulle zu-
erst 1958 und zuletzt im Januar 1962 vorge-
tragen, wurde nicht nur von den USA und 
Großbritannien, sondern auch von den ande-
ren Partnerstaaten als diskriminierend zurück-
gewiesen.)

2. Einer solchen Verschmelzung müsse man 
sich aber widersetzen, solange die Nuklear-
streitkräfte der USA wie Großbritanniens dem 
Bündnis nicht integriert seien und ihr Ein-
satz daher ausschließlich vom Willen des US- 
Präsidenten bzw. des britischen Premiermini-
sters abhänge.

3. Es fehle innerhalb des Bündnisses völlig 
an der für eine Vertiefung nötigen politischen 
Konsultation vor Beschlüssen; vielmehr wür-
den die Alliierten immer wieder vor einsame 
amerikanische Beschlüsse gestellt, obwohl die-
se z. T. durchaus vitale Interessen des ge-
samten Bündnisses berühren. So bestehe stän-
dig die Gefahr, daß die europäischen Partner 
in Konflikte verwickelt würden, die sie ent-
weder vorher nicht gewollt hätten oder gar 
ablehnten, nur weil sie ohne ausreichenden 
politischen Einfluß im Bündnis seien (etwa 
Kuba, Dominikanische Republik, Vietnam).

4. Die Größe Frankreichs verlange angesichts 
dieser Tatbestände die volle nationale Unab-
hängigkeit; das bedeutet: keine Unterordnung 
in irgendeiner Weise und eigene Kernstreit-
kräfte (force de frappe).

5. Aus dieser Position heraus könne Frank-
reich auch den Interessen der anderen am 
besten dienen, indem es auf dem Gebiet der 
Entspannung vermittelnd tätig sei und so die 
harte Konfrontation der beiden sinnlosen Mili-
tärblöcke entschärfe ).23

22) Aus einer Rede von Charles de Gaulle in 
Chambery am 9. 10. 1960, zit. in: Karl Carstens 
und Dieter Mahnche (Hrsg.), Westeuropäische 
Verteidigungskooperation, München 1972, S. 74.

23) Nach H. v. Siegler, Zusammenschlüsse und 
Pakte der Welt, Bonn 1977, S. 14.

Nur mit Hilfe einer nationalen unabhängigen 
Nuklearkapazität glaubt so Frankreich seine 
Unabhängigkeit (besonders auch im Verhält-
nis zu den USA) aufrechterhalten zu können. 
Ob die „besondere" Rolle Frankreichs lang-
fristig für die Westeuropäer von positiver Be-
deutung sein kann oder ob sich Frankreich 
militärisch in Zukunft wieder stärker in den 
Rahmen Westeuropas oder der NATO einord-
nen wird, bleibt abzuwarten.

Die Verfassung der V. Französischen Republik 
bestimmt, daß der Präsident der Republik 
Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist (Art. 15). 
Artikel 16 der Verfassung spezifiziert den 
Charakter der präsidentiellen Verantwort-
lichkeit für die Republik und Nation und be-
stimmt, daß der Präsident der französischen 
Republik voll und ganz für die nationale Ver-
teidigung verantwortlich ist. Um Unklarheiten 
zu vermeiden, wurde 1964 ein Dekret erlassen, 
welches verdeutlicht, daß die letztgültige Ent-
scheidung über die Kontrolle und den Einsatz 
von Nuklearwaffen in den Händen des Präsi-
denten liegt. Aufgrund der Bestimmungen 
weiterer Erlasse (z. B. eines Erlasses von 
1971) ist zu vermuten, daß diese Befugnis 
auch den Bereich der taktisch-nuklearen Waf-
fen (Pluton-Waffensystem, mit einer Reich-
weite von etwa 100 km) abdeckt.



Es gibt derzeitig keine Beschränkung der fran-
zösischen nuklearen Handlungsfreiheit durch 
Verträge oder andere Verpflichtungen. Frank-
reich hat zwar wiederholt die Möglichkeit ei-
ner nuklearen Kooperation (das schon er-
wähnte nukleare amerikanisch-englisch-fran- 
zösische Triumvirat Ende der fünfziger Jahre; 
auf der „force de frappe" basierende euro-
päische nukleare Streitmacht Anfang der sech-
ziger Jahre) in Erwägung gezogen, sich aber 
aufgrund gravierender eigener Vorbehalte 
und nationaler Egoismen schließlich für den 
Fortbestand einer nationalen Unabhängigkeit 
der nuklearen Entscheidung entschlossen. Dies 
ist einer der Hauptgründe, warum Frankreich 
im Jahre 1967 die integrierte Militärstruktur 
der NATO verließ. Gerade aber die Entwick-

lung der modernen Waffentechnologie (beson-
ders der taktisch-nuklearen Waffen) wirft so-
wohl für Frankreich als auch die NATO-Part-
ner schon aus Gründen der begrenzten Reich-
weite Probleme auf. Da es keine Vereinba-
rung mit der Bundesrepublik Deutschland oder 
der NATO gibt, bleiben diese Waffen auch auf 
französischem Territorium stationiert. Sollte 
sich Frankreich hier zu einer engeren Zusam-
menarbeit und damit zu einer wirkungsvolle-
ren Stationierung z. B. des taktischen Pluton- 
Systems (ca. 120 km Reichweite) und engerer 
Koordinierung mit den NATO-Einsatzplänen 
entscheiden, so könnte dies in der Konsequenz 
auch Einfluß auf die französischen Entschei-
dungen zum Einsatz von Nuklearwaffen haben.

Da es in der Sowjetunion fast keine allgemein 
zugänglichen Quellen über den nuklearen 
Entscheidungsprozeß innerhalb des Militär- 
und Staatsapparates gibt, ist eine einiger-
maßen zutreffende Aussage über diese Frage 
schwierig. Man ist hier weitgehend auf Ver-
mutungen angewiesen.
Allgemein sei zur Qualität des nuklearen Ent-
scheidungsprozesses in der Sowjetunion ange-
merkt: Aus westlichen Analysen des sowjeti-
schen Entscheidungsverhaltens spricht oftmals 
die Befürchtung, daß sich das sowjetische Ver-
halten, das derzeit als „rational" anzusehen 
ist, sich in Zukunft zum Negativen hin ändern 
könnte. (Nicht zuletzt damit werden hohe 
westliche Verteidigungsausgaben begründet.) 
In diesem Zusammenhang darf aber nicht 
unerwähnt bleiben, daß offenbar auf Seiten 
der Sowjetunion ähnliche Bedenken hinsicht-
lich des US-Entscheidungsprozesses im militä-
rischen Bereich bestehen.
Auch sowjetische Politiker und Militärs hal-
ten den nuklearen Krieg für eine Katastrophe, 
doch geht die Sowjetunion grundsätzlich von 
der Führbarkeit eines nuklearen Krieges und 
somit auch von einem Kriegsbild aus, das 
durch den frühzeitigen Einsatz nuklearer Mit-
tel gekennzeichnet ist. Die sowjetische Mili-
tärstrategie unterstellt dabei nicht nur die 
Glaubwürdigkeit der nuklearen Abschreckung, 
sondern auch die Möglichkeit einer nuklearen 
Kriegführung und des „Sieges" in einem Nu-
klearkrieg. Sowjetischerseits wird daher an-
genommen, daß aufgrund der auf beiden Sei-
ten zur Verfügung stehenden nuklearen Mit-
tel ein konventioneller Krieg aller Wahr-

VI. Sowjetunion und China

scheinlichkeit nach in einen nuklearen eska-
lieren würde. Somit beginnt auch jedes Ma-
növer des Warschauer Paktes mit der An-
nahme, daß bereits taktische Nuklearwaffen 
eingesetzt worden sind.

Die offizielle sowjetische Literatur gibt, wie 
angedeutet, praktisch keine Auskunft darüber, 
welche Institutionen bzw. Personen über die 
Autorität zum Einsatz taktischer und strate-
gischer Nuklearwaffen verfügen. Auch der 
sowjetischen Verfassung läßt sich zu dieser 
Problematik nichts wirklich Sachhaltiges ent-
nehmen. Nur soviel steht fest: Der eigentliche 
Machtträger in der in der Sowjetunion ist die 
Kommunistische Partei (KPdSU). Art. 6 der 
sowjetischen Verfassung besagt auch entspre-
chend: „Die führende und lenkende Kraft der 
sowjetischen Gesellschaft, der Kern ihres poli-
tischen Systems, der staatlichen Organe 
und gesellschaftlichen Organisationen ist die 
Kommunistische Partei der Sowjetunion . . . 
(Sie) legt die Linie der Innen- und Außenpoli-
tik der Ud 24SSR fest..." ).

Der entscheidende Faktor ist somit die Kom-
munistische Partei. Höchstes Organ der 
KPdSU ist der Parteikongreß. Dieser wählt 
ein Zentralkomitee (ZK), welches wiederum 
die Mitglieder des Präsidiums (früher Polit-
büro) bestimmt. Das Präsidium ist die be-
stimmende Macht und stellt das maßgebende 
politische Führungsinstrument dar.

Malcolm Mackintosh präzisiert den Sachver-
halt, wobei er zu dem nachstehenden Schluß 

24) Siehe Verfassung der Sowjetunion vom 7. Ok-
tober 1977 in: Archiv der Gegenwart 1978, S. 21389.



gelangt: „Es ist klar, daß das Politbüro das 
Entscheidungsgremium in bezug auf Verteidi-
gung und Auswärtige Politik darstellt ... und 
traditionell ist es der General- oder Erste Se-
kretär des Zentralkomitees der KPdSU, der 
die Verantwortung für die Leitung der sowje-
tischen Außen- und Verteidigungspolitik über-
nimmt. Dies trifft heute auf Breschnew zu und 
war zutreffend für Chruschtschow und Stalin 
.... Unseren Kenntnissen des sowjetischen 
Systems nach 
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können wir davon ausgehen, daß 
nur das Politbüro die Entscheidung über 
Krieg und Frieden, über die Entsendung von 
Truppen in das Ausland (wie im Falle der 
CSSR 1968) . . . und den Gebrauch nuklearer 
Wallen treffen kann (Herv. d. V.)" )

Die eigentlichen Grundsatzentscheidungen in 
der Sowjetunion sind einem kleinen Kreis von 
Politikern vorbehalten, in dem wiederum Ge-
neralsekretär L. Breschnew dominiert. Obwohl 
Breschnew nicht in bester gesundheitlicher 
Verfassung ist, dürfte davon auszugehen sein, 
daß die KPdSU versucht, den Generalsekretär 
als „Integrationsfigur" so lange wie möglich 
in seinen Ämtern zu halten.

Es ist also anzunehmen, daß die Verfügungs-
gewalt zum Einsatz von Nuklearwaffen in 
den Händen des Präsidiums (Politbüros) und 
somit letztlich wahrscheinlich in der Kompe-
tenz der derzeitigen Schlüsselfigur, des Par-
tei- und Staatschefs Leonid Breschnew, liegt. 
Weitere Differenzierungen hinsichtlich des 
Entscheidungsprozesses sind dem von außen 
urteilenden Beobachter kaum möglich. Allen-
falls läßt sich sagen, daß der KGB (der sowjeti-
sche Staatssicherheitsdienst) einen beträcht-
lichen Einfluß auf die nukleare Entscheidung 
ausüben dürfte, da nukleare Waffenlager von 
KGB-Truppen kontrolliert und bewacht wer-
den. überdies ist der KGB für den Kommu-
nikationsaustausch zwischen der Führungs-
schicht der Partei und dem Militär zuständig. 
Auch über sowjetische „Contingency-Plans" 
(Planungen für den Notfall) gibt es keine In-
formationen. Es kann jedoch — besonders 
nach den militärisch-strategischen Überlegun-
gen von Sokolowski — nicht ausgeschlossen 
werden, daß der „Feld-Kommandeur" unter 
besonders spezifizierten Bedingungen befugt 
ist, über den Einsatz nuklearer Mittel selbst 
zu entscheiden.

Es ist kaum anzunehmen, daß die Volksrepu-
blik China in absehbarer Zeit die „nukleare 
Parität" mit den USA oder der Sowjetunion 

erreichen wird. Das Land macht jedoch auf 
dem Weg zu einer glaubwürdigen strategi-
schen und taktisch-nuklearen Abschreckung 
Fortschritte, so daß auch hier die Frage nach 
dem nuklearen Entscheidungsprozeß zuneh-
mend an Interesse gewinnt: Wie leicht oder 
schwer macht sich die chinesische Führung 
die Entscheidung über den Einsatz des Nu-
klearpotentials? Liegt die Nuklearbefugnis in 
den Händen eines einzelnen oder wird kol-
lektiv entschieden? Auch für China gilt aber, 
daß es hierzu fast keine Informationen gibt 
und man sich nur an einigen wenigen Anhalts-
punkten orientieren kann.

Die Macht wird in China durch das Politbüro 
der KPCh (und dessen „Ständigen Ausschuß") 
verkörpert. Diese zentrale Parteiinstanz 
scheint die tatsächliche Kontrolle auch über 
den Staat und die militärische Bürokratie aus-
zuüben. Jedoch wirkt sich für Entscheidungs-
prozesse komplizierend aus, daß das Politbüro 
auch die zentralen und regionalen Militär-
gruppierungen, die zivile Bürokratie und die 
Massenorganisationen repräsentiert. Daraus 
ergeben sich Verflechtungen der Machtstruk-
turen und ideologische Trennungslinien (wie 
„radikal" und „gemäßigt"), so daß immer auch 
mit dynamischen Verschiebungen der Stärke-
verhältnisse zu rechnen ist. Von Außenstehen-
den können solche Veränderungen jedoch nur 
schwer erkannt und beurteilt werden.

Auf der Ebene des geschriebenen Rechtes 
finden sich nur die folgenden Regelungen: 
Sowohl die Parteisatzung als auch die Staats-
verfassung bestimmen, daß die Führung der 
Streitkräfte der Kommunistischen Partei Chi-
nas zukommt, deren jeweiliger Parteivorsit-
zender Oberbefehlshaber de
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r Streitkräfte 

ist ). Im Wortlaut der Verfassung:

„Die kommunistische Partei Chinas bildet den 
Führungskern des gesamten chinesischen Vol-
kes" (Art. 2).
„... Der Vorsitzende des Zentralkomitees der 
kommunistischen Partei Chinas hat die Be-
fehlsgewalt über die Streitkräfte des Landes" 
(Art. 15) 27).

25) Malcolm Mackintosh, The Soviet Military In- 
fluence on Foreign Policy, Survival (IISS), Septem- 
ber/Oktober 1973.

26) Siehe hierzu etwa: James R. Towsend, Politics 
in China, Boston 1974, S. 288 ff., und William W. 
Whitson (Hrsg.), The Military and Political Power 
in China in the 1970s, New York 1972, S. 380 ff.
27) Siehe Peking Review, Nr. 35—36, v. 7. Sept. 
1973, S. 26 ff.

In der Satzung der Partei heißt es:

„Staatsorgane, Volksbefreiungsarmee und Mi-
liz müssen die zentrale Führerschaft der Par-
tei anerkennen" (Art. 7).



Mao Tse-tung war zweifellos die zentrale 
Figur auch im militärischen Entscheidungspro-
zeß. Die Frage, wie derzeit die Machtverhält-
nisse in der Volksrepublik China gestaltet 
sind, läßt sich dagegen kaum beantworten. 
Die direkte Verantwortung für die militäri- . 
sehen Angelegenheiten und die Militärpolitik 
liegt zwar in den Händen der Militärkom-
mission des Zentralkomitees der KPCh, die 
dem Politbüro und dem Ständigen Ausschuß 
verantwortlich ist. Entscheidungen in bezug 
auf den Einsatz von Nuklearwaffen dürften 
jedoch nur durch den Vorsitzenden des Polit-
büros und solche Mitglieder dieses Gremiums, 
die über besondere Machtpositionen in Partei 
und Staat verfügen, getroffen werden. Ob-
gleich der Vorsitzende wohl eine Art Schieds-
richterrolle innehat, sind in den vergangenen 
Jahren aufgrund der erwähnten verschiedenen 
Machtzentren und der wechselseitigen Über-
lappungen viele Entscheidungen auf einer 
eher kollektiven Basis getroffen worden. So ist 
es auch — je nach den Machtverhältnissen — 
durchaus möglich, daß die Entscheidungsge-
walt des Politbüros mit der Militärkommis-
sion geteilt werden muß. In diesem Zusam-
menhang ist zü betonen, daß das Militär einen 
nicht unerheblichen Anteil auch am generellen 
Entscheidungsprozeß hat. Das erklärt sich aus 
der militärischen Tradition der KPCh aus den 

Jahren 1927—1949, aber auch daraus, daß 
etwa ein Viertel des gegenwärtigen ZK mit 
Personen besetzt ist, die militärische Posi-
tionen innehaben. Die Mitglieder und die or-
ganisatorische Struktur der Militärkommis-
sion, der das Ministerium für Nationale Ver-
teidigung und die Volksbefreiungsarmee un-
terstehen, sin 28d nur zum Teil bekannt ).

Nach den bisherigen Erkenntnissen scheint die 
Parteiführung bei der Delegation der Befugnis 
über Nuklearwaffen zu ihrem Einsatz sehr 
sorgfältig vorzugehen, um die zentrale Kon-
trolle zu gewährleisten. Die „Kommando- und 
Kontrollkette" hinsichtlich dieser Waffen ist 
jedoch im einzelnen nicht bekannt. Sicher ist 
nur, daß sich die Volksrepublik China der 
furchtbaren Auswirkungen von Nuklearwaffen 
voll bewußt ist und eine dementsprechende 
Kontrolle ausübt bzw. eine Politik führt, die 
nukleare Konfrontationen zu vermeiden sucht. 
So ist seitens der politischen Führung wieder-
holt darauf hingewiesen worden, daß China 
diese Waffen keinesfalls zuerst einsetzen wer-
de. Eine etwaige Delegation der Befugnisse 
zum Einsatz nuklearer Mittel auf hohe mili-
tärische Führer in außergewöhnlichen Lagen 
dürfte daher an streng und genau festgelegte 
Bedingungen geknüpft sein.

28) Towsend, a. a. O., S. 98.



Peter Lock / Herbert Wulf: Rüstung und Unterentwicklung
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 18/79, S. 3—28

Diese Arbeit untersucht den Aufrüstungsprozeß in der Dritten Welt in seinen verschie-
denen Dimensionen. Die Systemkonkurrenz zwischen den von den USA und der Sowjet-
union angeführten Staatenblöcken macht die Aufrüstung in den Entwicklungsländern 
zur „Süddimension" des Ost-West-Konfliktes. Im zweiten Abschnitt werden verschie-
dene Ursachen für diesen Aufrüstungs- und Militarisierungsprozeß diskutiert. Der dritte 
Abschnitt macht anhand einiger tabellarischer Übersichten die Schwierigkeiten der Er-
fassung von Rüstungstransferdaten deutlich. Ferner werden Angaben zur Größen-
ordnung und zu regionalen Schwerpunkten des Rüstungsexportes sowie zur Tätigkeit 
von rüstungstechnologischem Fachpersonal im Ausland gemacht. Im vierten Abschnitt 
wird auf die Produktion von Rüstungsgütern in der Dritten Welt als einen neuen Schritt 
im Rüstungsprozeß eingegangen. Abschließend werden die Auswirkungen dieses Rüstens 
auf die politische und wirtschaftliche Entwicklung in der Dritten Welt sowie auf die 
Beschäftigung in den Industrieländern diskutiert. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, 
daß Rüstungsexporte langfristig nachteilige Auswirkungen auch auf die Industrieländer 
haben und daß, global gesehen, eine neue Weltwirtschaftsordnung Abrüstungsmaßnah-
men einschließen muß, um eine drohende militärische Konfrontation zu verhindern.

Dieter O. A. Wolf: Die Entscheidung über den Einsatz von Nuklearwaffen
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 18/79, S. 29—45

Wer ist in Ost und West im „Eventualfall" für die ungeheuer komplexe und in ihrer Kon-
sequenz für die Menschheit unvorstellbar weitreichende Entscheidung zum Einsatz 
nuklearer Waffen verantwortlich?
Die Vereinigten Staaten haben sich bereit erklärt, unter gewissen Bedingungen („time and 
circumstances permitting") ihre NATO-Verbündeten vor dem Einsatz nuklearer Mittel zu 
konsultieren. Trotz dieser grundsätzlichen Bereitschaft ist es in erster Linie der amerika-
nische Präsident, der die Befugnis zum Einsatz von Nuklearwaffen hat. Dies trifft 
auch teilweise auf Großbritannien zu; der Einsatz dieser Waffen fällt in die Zuständig-
keit des Premierministers, doch kann ein beträchtlicher Teil der englischen taktischen 
Nuklearwaffen nur mit Genehmigung der Vereinigten Staaten zum Einsatz freigegeben 
werden, da diese von den USA geliefert wurden und der Kontrolle durch die USA unter-
liegen. Gleichwohl ist Großbritannien befugt, seine „nationale" Nuklearkapazität ohne 
US-Zustimmung einzusetzen.
Die französische Außen- und Sicherheitspolitik ist darauf ausgerichtet, ein Höchstmaß an 
nationaler Unabhängigkeit zu entfalten. Obwohl die Glaubwürdigkeit einer effektiven 
französischen Abschreckung im Alleingang dahingestellt bleiben kann, ist das nationale 
Potential immerhin schon so stark, daß zumindest konventionelle Angreifer abgeschreckt 
werden können. Die Befugnis zum Einsatz der Waffen liegt in den Händen des franzö-
sischen Staatspräsidenten.
Die Bundesrepublik Deutschland ist sicherheitspolitisch in die „nukleare Entscheidung" 
der USA „eingebunden". Der potentielle Einsatz von Nuklearwaffen verweist auf das 
sicherheitspolitische Dilemma der Bundesrepublik: Im Interesse einer glaubhaften Ab-
schreckung muß der Bundesrepublik einerseits daran gelegen sein, daß im Falle eines 
großangelegten Angriffes die nukleare Eskalation rechtzeitig eingeleitet wird; anderer-
seits ist gerade sie bei ihrer geostrategischen Lage genötigt, alle Mittel einzusetzen, um 
einen Konflikt vor dem überspringen der Atomschwelle zu beenden bzw. zumindest zu 
versuchen, die Eskalation auf einer möglichst niedrigen Stufe zu halten. Dieses Dilemma 
deutet auch auf das besondere „nationale Interesse" hin, auf den potentiellen Kernwaffen-
einsatz der Verbündeten einen möglichst weitgehenden Einfluß zu nehmen.
Auch die sowjetischen Politiker und Militärs halten den nuklearen Krieg für eine Kata-
strophe, doch geht die Sowjetunion grundsätzlich von der Führbarkeit eines nuklearen 
Krieges und somit auch von einem Kriegsbild aus, das durch den frühzeitigen Einsatz 
nuklearer Mittel bestimmt wird. Es wird auf sowjetischer Seite angenommen, daß als 
Folge der beiden Seiten zur Verfügung stehenden nuklearen Mittel ein konventioneller 
Krieg aller Wahrscheinlichkeit nach in einen nuklearen eskalieren wird. Die Befugnis 
zum Einsatz von Nuklearwaffen dürfte in der Sowjetunion bei Partei- und Staatschef 
Leonid Breschnew liegen.
Es ist kaum anzunehmen, daß die Volksrepublik China in absehbarer Zeit die „nukleare 
Parität" mit den USA oder der Sowjetunion erreichen wird. China macht auf dem Weg zu 
einer glaubwürdigen strategischen und taktisch-nuklearen Abschreckung Fortschritte. 
Die „Kommando- und Kontrollkette" hinsichtlich dieser Waffen ist jedoch im einzelnen 
nicht bekannt. Entscheidungen in bezug auf den Einsatz von Nuklearwaffen dürften 
durch den Vorsitzenden des Politbüros und solche Mitglieder dieses Gremiums, die über 
besondere Machtpositionen in Partei und Staat verfügen, getroffen werden.
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